
k. k. Staatsgymnasiums
zu

BIELITZ
für das Schuljahr 1896/97.

INHALT:
1. Die äv-R<W; oder der sogenannte Vermögenstausch. Eine Studie

von H. L ochs.
2. Schulnachrichten. Vom Director.

BIELITZ 1897.
^5S*■ V e r l a g  d e s  k . k . S t a a t s g y m n a s i u m s .

D ruck J & Karl H andel, Bielitz



/ #i
- *•12 | ״י♦»־ ״  Y itdtJ.

1 - Ha**־



Die avTüW; oder der sogenannte Vermögenstausch.
Eine Studie von H. L o c h s .

Eine der eigentümlichsten und interessantesten Erscheinungen des 
attischen Staatslebens ist der sogenannte Vermögenstausch oder die 
zvtuW?. Der athenische Staat half seinen finanziellen Bedürfnissen nicht 
bloß durch directe Besteuerung seiner Angehörigen ab, sondern auch 
durch mancherlei andere Leistungen, die er von ihnen forderte, durch die 
ihm zwar nicht wie durch jene eine Einnahme erwuchs, aber doch Aus
gaben erspart wurden. Solche Leistungen hießen Liturgien und waren 
theils ordentliche oder enkyklische, die alljährlich nach einer gewissen 
Ordnung eintraten, theils ausserordentliche für die Bedürfnisse des Krieges.

Unter den ordentlichen Liturgien ist die bedeutendste die Choregie, 
d. h. die Stellung eines Chores zu den musischen Agonen an Festen, die 
mit Aufführung von scenischen Darstellungen, Tragödien, Satyrdramen, 
Komödien, mit Festgesängen oder Dithyramben oder mit tonkünstleri
schen Leistungen gefeiert wurden. Dem Choregen lag ob, das erforder
liche Personal zu den Chören zusammenzubringen, dasselbe zu unter- 
richten und einüben zu lassen, während dieser Zeit zu beköstigen und 
zur Aufführung mit dem passenden Anzuge und Schmuck zu versehen.

Eine ähnliche, jedoch weniger kostspielige Liturgie war die Gym- 
nasiarchie an Festen, die mit gymnischen Agonen begangen wurden. Der 
Gymnasiarch musste die Kämpfer in den Gymnasien einüben lassen, sie 
während der Uebungszeit beköstigen und bei den Spielen seihst die er
forderliche Einrichtung und Ausschmückung des Kampfplatzes beschaffen.

Eine andere Liturgie war ferner die Arehitheörie oder die Anführung 
einer Festgesandschaft (tfswpta), dergleichen der Staat zu mehreren aus
wärtigen Festen absandte, und deren Kosten zum Tlieil aus der Staats
kassa bestritten wurden, zum Theil aber auch von dem Architheoros ge
tragen werden mussten.

Auch innerhalb der einzelnen Phylen und Demen fanden Liturgien 
statt und zwar theils Speisungen der Phyleten oder der Demoten bei 
feierlichen Gelegenheiten (es*rta«i;), theils Choregie und Gymnasiarchie bei 
den in den Demen gefeierten Festspielen.

Wichtiger aber und kostspieliger als alle diese ordentlichen oder 
enkyklischen Leistungen war die außerordentliche Liturgie der Trier- 
archie d. h. die Ausrüstung eines Kriegsschiffes. Der Staat lieferte den
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Rumpf und Mast des Schiffes, die Trierarchen hatten das erforderliche 
Geräthe zu beschallen, die etwa nöthigen Ausbesserungen zu besorgen 
und das Schiffsvolk zu stellen. Den Sold für dieses zahlte der Staat. 
Die Strategen designierten diejenigen, welche jedesmal Trierarchie zu lei
sten hatten, wobei natürlich eine gewisse Regel und Reihenfolge beo
bachtet werden musste. Es kamen aber auch Syntrierarchien vor, d. h. 
es wurde die Liturgie für ein Schiff von zweien gemeinschaftlich be
stritten. Um Ol. 105,3 (358 v. Chr.) wurde die für die siccpopz früher schon 
eingeführte Symmorienverfassung auch auf die Trierarchie ausgedehnt. 
Jeder Symmorie wurde eine gewisse Zahl von Schiffen zugewiesen, die 
dann die Mitglieder unter sich innerhalb einer Symmorie vertheilten, so 
dass bald mehr, bald weniger, für ein Schiff zusammenschießen mussten.

Die also Zusammenschießenden hießen ׳tuvts'asic. Später schlug 
Demosthenes ein anderes Verfahren vor, wodurch die Trierarchie zu einer 
lixen und genau katastrirten Ausgabe wurde. Die Leistung nach Sym- 
morien wurde abgeschafft, statt dessen angeordnet, dass alle mit Aus
nahme der Ärmeren nach dem Verhältnis ihres Vermögens die Kosten 
tragen sollten und zwar in dem Verhältnis, dass je zehn Talente zur 
Ausrüstung eines Schiffes verpflichteten. Wer also zehn Talente besaß, 
leistete die Trierarchie für ein Schiff, wer zwanzig, für zwei Schiffe u. s. w.; 
die aber weniger als zehn Talente besaßen, wurden mit anderen zu
sammengestellt, bis das Vermögen der Zusammengestellten die Summe 
von zehn Talenten erreichte, und jeder einzelne hatte dann nach seinem 
Vermögen beizusteuern.

Auf diese Weise wurden dem attischen Staate durch die Liturgien 
große Ausgaben erspart. Aber wenn auch die übrigen ordentlichen Ein
künfte desselben groß genug waren, um in Friedenszeiten nicht nur die 
Bedürfnisse der Verwaltung zu befriedigen, sondern oft auch einen Ueber- 
schuss zu gewähren, so trat doch infolge langwieriger Kriege oft genug 
Erschöpfung der Staatskasse ein, und die Noth zwang, sich nach außer
ordentlichen Hilfsmitteln umzusehen. Eine solche, in früheren Zeiten 
höchst selten, späterhin seit dem peloponnesischen Kriege häufig genug 
in Anwendung gebrachte Finanzmaßregel bei Erschöpfung der Staats
kasse war die Ausschreibung einer Vermögenssteuer (sLpopi). Solange die 
Solonische Classeneintheilung bestand, wurde diese bei der Besteuerung 
zugrunde gelegt. Das zur Besteuerung herangezogene Vermögen jeder 
Classe hieß ihr Tiyzya, ihr Steuerkapital, das Steuerbare ihres Vermögens. 
Unter dem Archontate des Nausinikos wurde zum Behufe der Besteue
rung eine andere Einrichtung getroffen, die sogenannten Symmorien oder 
Steuervereine. Es wurde nämlich aus jeder der zehn Phylen ein 
Ausschuss von 120 der Reichsten ausgeschieden und dieser in zwei Sym
morien zu 60 Personen getheilt, so dass die Gesammtzahl der Symmorien 
20 und die in ihnen begriffenen Personen 1200 betrug. Aus jeder Sym
morie wurden dann wieder 15 der Reichsten ausgehoben, so dass aus 
allen 20 Symmorien zusammen 300 waren. Diese 300 waren verpflichtet, 
bei einer Steuerausschreibung (sunpopa) den Vorschuss für alle zu leisten, 
den ihnen nachher die übrigen Mitglieder der Symmorien zu ersetzen 
hatten. Zur Besorgung der Geschäfte hatte jede Symmorie ihre Vorsteher
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(r,vcL׳-ovi;), Curatoren (smp.iX7)Tzi), und Repartitoren, (׳}iscypx׳j>2i;) oder (£myp*<pji?). 
Die obrigkeitliche Behörde, unter deren Aufsicht diese Einrichtung stand, 
waren die Strategen, welche diese Steuer nur zum Zwecke der Kriegs
führung ausschrieben. Sie hatten auch ebenso wie bei der Trierärchie 
die Jurisdiction in Streitigkeiten, die wegen der Besteuerung zwischen den 
Verp!lichteten entstanden.

Aus diesen merkwürdigen Einrichtungen nun, den Liturgien und 
der Vermögenssteuer, resultiert die ebenso merkwürdige und eigenthüm- 
liche Institution der äv׳r׳Ao׳jt.c oder des sogenannten Vermögenstausches.

Unsere Quellen über die Antidosis sind vor allem natürlich die atti
schen Redner. Besonders viel Stoff bieten uns die Reden des Demosthenes 
gegen Meidias, gegen Aphobus und gegen Leptines, vor allem aber ist 
es die pseudodemosthenische Rede gegen Phänippos, welche unsere 
Kenntnis von dem Wesen der Sache am meisten fördert.

Von den Reden des Lysias sind es die vierte (rcspi TprWzTO: tx, irpovot«c) 
und die 24 (rcpö; vyv swxyysMocv -spl toü [J:h ׳LSoVtat tw 7׳Lv7t<:> Apyupiov,) 
welche auf die Antidosis bezügliche Stellen enthalten. Gelegentlich 
wird wohl auch in anderen Reden des Demosthenes und Lysias und 
bei Xenophon die Antidosis erwähnt. Die Rede des Isokrates hingegen 
r;spi ävTiSodsw; bietet uns eigentlich nichts, was wir, wenn es nicht vor
handen wäre, vermissen würden. Die Angaben der Lexikographen und 
Schaliasten ,sind wohl concreten Fällen entnommen, und wenn sie daher 
auch reicheres Material hatten, so haben sie doch daraus nicht immer 
die rechten Schlüsse gezogen. Was die Inschriften betrifft, so sind nur 
wenige auf die Antidosis bezügliche erhalten, und auch diese wenigen 
enthalten nur die gerichtlichen Entscheidungen mit Ausnahme der von 
C. D. Buck in »The American Journal of Archmology«, 1889, S. 307 f. 
publicierten, die leider sehr lückenhaft ist.

Trotzdem nun die Quellen über die Antidosis ziemlich reichlich 
fließen, so sind wir doch nur mangelhaft über dieses Institut unterrichtet, 
weil alle Quellen die Kenntnis des Wesens der Antidosis voraussetzen, 
keine aber eine eigentliche Beschreibung des Vorganges bei dem Anti
dosisverfahren bietet.

Die ganze Frage der Antidosis lässt sich in drei Theile zergliedern : 
Ursachen der Antidosis, Wesen und rechtliche Folgen derselben, Folgen 
des richterlichen Urtheilsspruches. Nach diesen drei Gesichtspunkten soll 
nun die Frage erörtert werden.

I. Welches waren die Ursachen der Antidosis'׳׳
Wenn ein attischer Bürger zu einer Leistung für den Staat 

(XvjTOupyta) und zwar entweder zur Ausrüstung einer Triere (vpty,p»pytV.) 
oder zur Stellung eines Chores für die dramatischen Aufführungen (yop-r,/b.) 
oder zur Inscenicrung der gymnischen Agonen (y!jp.vz7׳!.apyjx) bestimmt 
war, oder wenn er für die Vermögenssteuer (öL'popi) in die höchste Steuer- 
classe der sogenannten Dreihundert eingeschätzt war, welche die Steuer
vorschüsse für die übrigen erlegen mussten, so hatte er dagegen ein 
Recht der Reclamation, zu dessen Einbringung jedes Jahr für jede Art



6

von Leistungen ein bestimmter Termin festgesetzt war.*) Der Grund, 
warum der Tag der Provocation von der Obrigkeit festgesetzt und ange
sagt wurde, mag wohl darin liegen, dass dem Staate daran gelegen sein 
musste, zu wissen, ob einer zur Zeit, in welcher der Staat etwas von 
ihm verlangte, auch seine Pflicht erfüllen, die Leistung übernehmen und 
das, was nöthig, und wozu er verpflichtet war, ausführen konnte. 
Die Reclamation oder Provocation geschah nun in der Weise, dass der 
Reclamierende, wenn er durch Unglücksfälle Verminderung seines Ver
mögens erlitten hatte (Ps. Dem. geg. Phänippos, XL. II. 4.**), oder wenn 
er überhaupt glaubte, dass er mit seinen Mitteln die Leistung weder 
übernehmen könne, noch dazu verpflichtet sei, von einem anderen, der 
reicher und mehr begütert war als er, aber von der Obrigkeit׳, die ja 
die Vermögensverhältnisse jedes einzelnen Bürgers nicht so genau kannte, 
übergangen worden war, verlangte, dass dieser die Leistung an seiner 
Stelle übernehme. Die Reclamation für die Vermögenssteuer fand vor 
den Strategen statt (Ps. Dem. geg. Phain. XL II. 5: toö ya.T MsTayEtTvtmvo? 
T7J SsUTEpX WTaySVOU hsotouv ol orpaTViyol toi? TptaxoGtot? Ta? ävTtöo<J£t?), 
ebenso für die Trierarchie, für die regelmäßigen Liturgien aber vor dem 
betreffeirden Archon, der die Jurisdiction in Streitsachen über die be
zügliche Leistung hatte und zwar bei der Choregie vor dem Archon 
Eponymos***) und bei der Gymnasiarchie vor dem Archon Basileus.

Der bei der Reclamation Provocierte konnte nun entweder die 
Leistung übernehmen oder sich weigern, für den anderen einzutreten. 
Wenn der Provocierte dem Provocierenden willfuhr und versprach, die 
Leistung zu übernehmen, so war die Sache beigelegt und es fand ein 
weiteres Verfahren nicht statt Dass der Provocierte dabei, wie Blaschke

*) Es ist wenigstens für die Trierarchie nicht anzunehmen, dass der zur Leistung 
Vorgeschlagene sich sogleich darüber zu erklären hatte, ob er einem anderen den Um
tausch anbieten wolle oder nicht, sondern der Termin zur Anmeldung der avTtSoTt? 
muss einige Zeit nach der Ernennung des Trierarchen ausgesetzt worden sein. Nur so 
lässt es sich erklären, dass Thrasylochos bereits, bevor er dem Demosthenes den Umtausch 
anbot, seine Trierarcliie an einen Unternehmer verdungen hatte. (Dem. geg. Meid. § 3 : 
SlStoyt s’öcoin yvx? ToÜTor?, oo6׳j rr,v Tptzpxpypxv r;׳iav yEytTlhoxoTS?).

**) Dem . XLII, 4: ׳Loya!, oüv üyäv äwavTwv, c5 av8p£? 8txa׳TTxl, sav i—׳J)zc/.- 
v׳jw <l,atvnnrov tovitovi xal xapaßsj3'iox.6Ta Ta sv toi? voyot? Stxata xal ■xlourtMOTspov 
övtx lyauTOö, ßozüzTa! yot xal toötov si? tou? Tptaxoutou? avV syoö x.at attz׳ta.! : ׳Via 
toöto yap ol voyot xalf sxxotov £to? ■!coioürsi Ta? avTiSosa?, Sri to Sieutu^ eiv oovsym? 
T׳?i oug'vx. ou TCoXXot!? Toiv tcoXitöv 8tay£v£tv £tDr<7Tat.

***) Dass der Archon Eponymos die Jurisdiction bei der Choregie hatte, sehen wir 
aus der Schrift des Aristoteles vom Staate der Athener 56. S. 104 f. Er zählt dort die 
Functionen des ersten Archon auf und sagt dann: £~£'.tx irapaXaßmv tou? yopviyo’j? tou? 
svv)V£yy£vou? ü—ö töv <puXcov st? Aiovüdta ävSpaotv xal Tcxtoiv xal xcoymSo[t]?, xal st? 
apyzAta avXpäatv xal xa.toiv (stal 4(־)  ot dev £t; Atovuota xxtx (pulxc, st? | 8 s] 
 ?raps^st 8’ iv y[epet] sxaTEpa töv oulüv toÜtoi? Ta׳ -?apy/iXta Su£iv (pula.iv st(״)
avTÖdsst? Trotst xal Ta? ׳Txvitkt? £tc[ay£t, sa]v Tt? r! le  . . .  . r! 7r[po?] svspov Tadr/iv
Tvjv 'X?i,.Toupy[tav] . . . . . .  [sjTepav X»|tTOUpy£av xal twv ypdvwv auTÖ ..........sta? yz
sc,..........£tyi yz ysyovsvat.



(De antidosi apud Athenienses. Disseftatio inanguralis. Berolini, 1876. 
S. 4) meint, einen Eid schwur, dass er sein Versprechen halten werde, 
ist wohl möglich, unsere Quellen sagen jedoch darüber nichts. Weigerte 
sich dagegen bei der Reclamation der Provocierte, die Leistung zu über
nehmen, so kam es zum Angebot des Umtausches, d. h. der Provocie- 
rende erließ an den Provocierten die Aufforderung, sein Vermögen mit 
ihm zu tauschen, damit er, der Provocierende, die Leistung aus dem Ver
mögen des Gegners bestreite. Der Umtausch wurde aber in diesem Falle 
keineswegs sofort vollzogen, denn der zur Liturgie Designierte hatte ja 
in der Absicht seinen Gegner provociert, weil er glaubte, dass derselbe 
reicher oder mehr begütert sei als er. Da aber der Reclamierende un
möglich die Vermögensverhältnisse seines Gegners so genau kennen 
konnte, dass ein Irrthum ausgeschlossen war, so musste zuerst ein Ver
fahren darüber eingeleitet werden, welche Partei eigentlich ihrem ge- 
sammten Vermögensstande nach sich mehr zur Leistung qualiiiciere 
(denn von dem Gesammtvermögen hieng ja die Verpflichtung zur Lei
stung ab), welche sich im Rechte, welche sich im Unrechte belinde. 
Zugleich mussten Maßregeln getroffen werden, um zu verhüten, dass 
der Besitzstand beider Parteien vom Tage der Provocation an Ver
änderungen erleide oder durch irgend welche Manipulationen verdun
kelt werde. Das Mittel nun, wodurch diese beiden Zwecke erreicht 
wurden, war die beiderseitige Beschlagnahme des Vermögens durch 
die Parteien selbst. Aus der Rede gegen Phainippos ersehen wir, 
dass diese Procedur in folgender Weise stattfand:*)

Der Provocierende begibt sich mit seinen Freunden in das Haus um 
auf die Besitzungen des Provocierten, um zu sehen, was derselbe an 
Eigenthum hat, er lässt sich ferner von seinem Gegner auf dem Gute des
selben herumführen, um sich zu überzeugen, ob auf dem Grundstücke 
opot (das sind Steine mit der Angabe der auf der Besitzung haftenden 
Hypotheken) stehen. Auf alle verschließbaren Räume, in denen sich Vor-

*) Dem. XLII, 5 ff: sv xauxat; ExaXsira xaxa tov vop.ov ‘PamTroov xouxovl. 
xa).s׳ix? §e xat 7t«palaßwv xwv oixsltov x'.vac xxl <pl7.wv OTOOS'Joar.v KuO״zpa&s ei; 
iviv soryaxiav äuroO. xat Tcpöxov piv 7UEptayaywv x־/jv sxyxx'.av tcXsov t! cxa&üov 
ouaxv xsTTapäxovxa, x'jxXm sDe'.cx xal S'.Ep.xpxupxp.zv svzvxlov ,I)a׳.v(--ov, öxt oü$sl;
ÖSOs STUEXXIV S7ul v y  SXpXT'.X' St §S ©ZTIV EtTTElV EXSXsUOV äuXOV 7)Sy) XXt d s '.iX t, OTTO);

p.vi üoxspov swaOiIz ypso; ysvdp.svov avaq>avz70׳txo IttI tm '/jop u ly  OTStxa - zp z rr r ,-  
p.zvxp.zv xx oix.zp.aTa, xal xoöxov sxsXsoov si; xxp.x ßz&^Etv. p.sxx §s xaüxa zpop.zv, 
OTOu 6 ׳rixo; stv] 6 äxz).ozpivo;. z  ;rxv yap vvj xoü; ftso’j; xal tx; itsx;, w avtips׳
Stxaoxal, y M »  xdxdth, pttxpoO ixTiOpou Exxxspa. 6 Ss dbrexptv zto p.oi, öxt 6 piv 
TtE7upap.svo? sh ) xoü stxou, ö Ss svSov !zTroxstp.svo;. xslo; Üs xaxaxxzsx; ipuXaxxstv 
evSov xtvz;, xal v־z Af axE'.xwv xal xoU'jxx; xod; dvz'AXTa; xal spays'-v xzv oV/!v ex 
tz? sxyaxix;. . . xouxot; a-stTiov, woTtsp k s yw, xf,c •TXr.; p.r, a-XEotta•. xal sTCayystXx; 
£7vl xa tspa , l'a'.VLXT:(.) xaxx xdv vop.ov äzravxäv tö^6p.־zv äm<!>v si? £<jtu.

Bei dem Falle des Phainippos scheint der Sprecher ein hervorragendes Interesse an 
der Ernte zu haben, wahrscheinlich um für die gerichtliche Verhandlung einen sicheren 
Anhalt zur Beurtheilung der Ertragsfähigkeit und also des Wertes des gegnerischen Gutes 
zu haben; deshalb fragt er auch nach dem Verbleib des Getreides, das er nicht findet.
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räthe befinden, legt er sein Siegel und hat ferner das Recht, Leute anzu
stellen, welche zu wachen haben, dass der Gegner keine Aenderung mit 
dem von dem Provocierenden in Beschlag genommenen Vermögen Amr- 
nehme und nicht \uelleicht Theile desselben heimlich beiseite schaffe. 
Eine Entsiegclung konnte wohl nur mit Bewilligung beider Theile statt- 
linden, und derjenige, dessen Vermögen unter Verschluss gelegt war, durfte 
ohne Wissen seines Gegners nichts veräußern. Ist die Beschlagnahme des 
Vermögens erfolgt, so muss der 1 *rovocat dem Provocanten schwören, ihm 
nach drei Tagen ein Inventar über sein gesammtes Vermögen abzuliefern 
und bei der Ablieferung desselben noch einmal die Richtigkeit und Voll
ständigkeit dieses für das ganze Verfahren äußerst wichtigen Documentes 
eidlich bekräftigen. (Ps. Dem. geg. Phain. § 18: uizzit; S’wts, w xvSps; <Kzx׳TT7.i,
TQV VO[/.OV, §£ St7.pp־/iSy)V O'JTM ),SY it, T'J’j ;  «VTlStSoVTX; ÄXV(jXoi?, 0T7.V Ö7.0׳J7.VT£: 
i7U0׳p x lv (0 7 VU£lV T.׳.]t TY|V 0'Jl7t7.V 7rp0;0׳ 'iv S i TOV .OpZOV ־ '/TO 'pX ’VM TZV 0 ’jlTt7.V T/,V
ep.xoTou opüw; x.7.1 SizxImc ~),r,v töv £v toi; xpyopsiotc, ö77׳. oi vöy.or xxikfi TtcTcotvj-
(‘.T1V׳7.7

Hatte der Provocierende nun die Besitzungen des Provocierten besich
tigt, A7ersiegelt und gleichsam auf diese Weise confisciert, so that sein 
Gegner dasselbe mit dem Vermögen des Provocierenden. Auch er besichtigte 
das Vermögen desselben, legte seine Siege] an, ließ sich von ihm das Verzeich
nis seiner Besitzungen geben und bei der Übergabe desselben die Richtigkeit 
und Vollständigkeit eidlich bekräftigen. Sonderbar ist dabei der Umstand, dass 
die Parteien selbst die gegenseitige Beschlagnahme des Vermögens vorneh
men. Wir würden es viellcichl natürlicher finden, daß die zuständige Be
hörde die Hand auf das beiderseitige Vermögen gelegt und von amts- 
wegen eine Erhebung über den Bestand und Wert der Besitzungen bei
der Parteien vorgenommen hätte; allein eine solche Einmischung der 
Obrigkeit Avürde dem durchgehenden Grundsätze des attischen Processes 
widersprechen, welcher die Herbeischaflung des Beweismateriales zur 
alleinigen Sache der Parteien macht. Das Inventar hieß dc7ro<px׳n; nicht 
xTCoypapr,, wie die Grammatiker und auch Heffter (Die athenische Gerichts
verfassung. Köln, 1882, S. 379) meint. Das geht schon aus den Worten 
des Sprechers gegen Phainippos § 30 hervor: Trpö; Sk toutoi; tv,v uV/!v tyiv
T£T|;.Y)tV.SVY)V 77£“ p7.X.0T7. y.£T7. TYjV KVT«i6fftV 7r),S0V 7j Tpt7.X.0VT7. [ZVÖV 0777׳.V 7,GzV V.7J.
to piyKJTOV —xvtcov ypsz. diiuS־o y.y.ri'jx.z'j*x6t z t%% *VTtXötfSw; svsxx, toütov Sutxsw? 
(j׳r1ot£t7׳i>£ ~£7tolz׳tÜ7.׳. tz,v Z7r6cpx<jtv. Das Inventar der Vermögensbestandtheile 
wurde nun im Mangel gütlicher Vereinigung bei der betreffenden Be

*) Dass zwei verschiedene Eide anzunehmen sind, geht aus den Worten des Ge
setzes in der Rede gegen Phainippos § 18 hervor: otzv ou.otzvts; xnofxivcom ty!v oöirtzv, 
7ipo;op.vos׳.v tovSs töv opz.ov, namentlich der Gebrauch des Part. Aor. lässt daran keinen 
Zweifel. Durch den ersten Eid, der gleich am Beginne des ganzen Verfahrens geschworen 
wird, verpflichtet sich der Schwörende zur rechtzeitigen Ueberlieferung des ganzen Inven
tars an den Gegner, durch den zweiten Eid, der drei Tage später bei der Uebergabe des 
Inventars stattfindet, versichert er, dasselbe der Wahrheit gemäß aufgestellt zu haben. 
Daraus folgt, dass in der sich an die obigen Worte anschliessenden Formel dieses zweiten 
Eides nur die handschriftliche Lesart zTocpoctvM YTjv oüoixv tt!v iy.zvtoö opffö; y.xl 

nicht das von Cobet und Dindorf dafür gesetzte ootoozvö der Situation ange
messen ist.



9

hörde, die die Jurisdiction im Antidosisverfahren hatte, eingereicht, bei 
der Antidosis wegen Designierung zur Trierarchie oder Vermögenssteuer 
im Strategien, dem Sitzungssaal© der Strategen, niedergelegt und bildete 
die Basis der weiteren Verhandlungen.

Die einzelnen Punkte des Inventars beider Parteien wurden ver
glichen und contestiert, und sowohl die Richter als auch die Parteien selbst 
konnten sich nun ganz genau über den Wert und die Größe der beider
seitigen Besitzstände informieren. In dem Falle der Rede gegen Phainip- 
pos scheinen zwar alle diese Maßregeln, die wechselseitige Besichtigung 
und die Beschlagnahme der beiderseitigen Vermögen, sowie die Einrei
chung der Inventare, über deren Durchführung wir eingehend Bericht er
halten, darauf berechnet, der Entscheidung des Gerichtshofes darüber, wer 
von beiden Theilen der Reichere und darum zur fraglichen Leistung 
heranzuziehen sei, als Grundlage zu dienen, aber es ist wohl nicht zu be
zweifeln, dass das erst durch jene Maßregeln ermöglichte sichere Urtheil 
über die Höhe der beiderseitigen Vermögen in der Regel auch für die 
Entscheidung des Provocierten bestimmend werden musste und ihn ver
anlassen konnte, es auf den Anspruch des Gerichtes ankommen zu lassen, 
oder, was ihm das Gesetz zur Wahl stellte, in einen Vermögenstausch zu 
willigen. Das hat Illing (De antidosi. Berliner Studien für classische 
Philologie und Archäologie. 1885, S. 287) ganz richtig hervorgehoben, 
indem er sagt: »Qui provocatus erat, cum plerumque non novisset, utrum 
ipse ditior esset, an qui munus suscipiendum detulerat, certe statim non 
debuit respondere, quid facturus esset. Led priusquam viam ingredien- 
dam decerneret, ea condicione, ut alter um item se uti pateretur, si li- 
cebat, testibus arcessitis bona provocantis perspicere, aedes obsignare, 
custodes, si placebat, adponere. Deinde inreiurando dato, postquam 
uterque inventarium tradidit, tum demum provocatus, quid faciendum 
sibi esset, et perspexit satis et enuntiare potuit.« Nun konnte der 
Provocierte sehen, ob der an ihn ergangene Recurs berechtigt sei, 
und er musste sich nun entscheiden, ob er die Leistung überneh
men oder in den Vermögenstausch einwilligen wolle. That er das, so 
fand ein weiteres gerichtliches Verfahren nicht statt, lehnte er aber bei
des ab, so nahm der Process seinen Fortgang. Am meisten Gewicht wurde 
bei der Durchsicht der Inventare natürlich auf deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit gelegt. Hatte einer der Umtauschenden ordnungswidrig 
verfahren, und sich eines Betruges schuldig gemacht, also z. B. Stücke 
seines Vermögens verheimlicht, die Siegel eigenmächtig erbrochen, die da
runter gelegten Sachen weggeschleppt und veräußert, in dem Inventare 
erlogene Schulden angeführt oder dasselbe unvollständig angefertigt, so 
konnte der beeinträchtigte Theil eine Klage einbringen, welche insbeson
dere darauf gerichtet war, die Wahrheit dieser Anschuldigungen und die 
gesetzwidrige Handlungsweise des Gegners bei der Angabe seines Ver
mögens erweislich zu machen. Dies geschah wohl in der Weise, dass 
er bei den einzelnen Posten des Inventars die erforderlichen Ausstellun
gen machte und die Unvollständigkeit des aufgestellten Verzeichnisses 
darzuthun suchte. So beschuldigt in der Rede gegen Phainippos der 
Sprecher diesen, dass er die Siegel von den Scheuern heruntergenommen
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habe trotz der Beschlagnahme seines Vermögens durch den Sprecher, und 
dass er gegen das Gesetz, welches verbietet, nach der Beschlagnahme et
was zu veräußern, Holz verkauft habe. Der Geklagte konnte nun auch das 
Inventar des Klägers angreifen, was auch Phainippos that, indem er die 
Übergehung eines BergwerkantheUs, der durch das Gesetz ausdrücklich 
von der Antidosis ausgeschlossen war, für unrechtmäßig ausgab. Die 
Klage hieß x-oyp.ov•', die Gegenklage ivT׳.yp־/oz. Weil nun das Inventar die 
Grundlage der aufgestellten Klage ausmachte, so haben die Grammatiker, 
so Ilarpokration s. v. inofxmc, außerdem Heffter (a. a. 0.) und Platner 
(Der Process und die Klagen bei den Attikern. Darmstadt, 1824- S. 75) 
irrthümlicherweise das Inventar selbst i-ovoxor, genannt. Daß das Inven
tar nicht y.Troypa<pz sondern xxo'pxai; hieß, geht aus den oben (S. 8) ange
führten Worten des Phainippos hervor.

Ich habe oben S. 9 angenommen, dass die Beschlagnahme des bei
derseitigen Vermögens durch die Parteien selbst die Entscheidung des 
Provocierten bestimmen musste, ob er die Leistung übernehmen oder in 
einen Vermögenstausch ein willigen oder es auf den Ausspruch des Ge
richtes ankommen lassen wollte, denn aus dem eingereichten Inventar 
des Provocierenden konnte er ja durch Vergleichung mit dem seinigen 
ersehen, ob er reicher sei als söin Gegner oder nicht. Anderer Meinung 
über die Bedeutung der Beschlagnahme des beiderseitigen Vermögens ist 
freilich Dittenberger. (Über den Vermögenstausch und die Trierarchie 
des Demosthenes. Programm des fürstlichen Gymnasiums und der Real
schule in Rüdolstadt, 1872.), welcher überhaupt leugnet, dass es sich bei 
dem Antidosisverfahren um einen Tausch des Vermögens gehandelt hat. 
Dittenbergers Ansicht sind Blaschke (a. a. 0.) und Frankel (Die Antidosis. 
Hermes, 1884. S. 80 ff) beigetreten, und auch Busolt in seiner griechischen 
Geschichte (I, 590 Anm. 3) hat sie aufgenommen. Damit kommen wir zum 
zweiten Theile unserer Abhandlung, zu der Frage:

II. Können wir aus unseren Quellen entnehmen, dass ein definitiver 
Übergang des Vermögens von einer Person an eine andere wirklich vor
gekommen ist, und wenn ja, welches waren die rechtlichen Folgen derselben ?

Lange ist die Anschauung unbestritten geblieben, welche Böckh 
(Die Staatshaushaltung der Athener. I, 749 ff.) entwickelt hatte. Böckh 
nahm an, dass die Antidosis ein wirklicher Vermögenstausch gewesen 
sei und erklärte den Vorgang dabei folgendermaßen: »Wenn der Provo- 
cierte die Liturgie nicht übernehmen wollte, so kam die ganze Sache 
vor Gericht. Das Vermögen beider Parteien wurde in Beschlag genom
men, die eingereichten Inventare geprüft und dann das Urtheil gefällt. 
Fiel dasselbe für den Provocierenden ungünstig aus, so musste er die 
Liturgie leisten, war dagegen der Urtheilsspruch eine Anerkennung des 
Rechtes auf Seite des Reclamierenden, so musste der Provocierte ent- 
entweder die Leistung übernehmen oder sein Vermögen mit dem 
Gegner tauschen, damit der Provocierende die Leistung aus dem Ver
mögen des Gegners mache« Böckh gegenüber hat nun Dittenberger 
(a. a. 0.) mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass an keiner einzigen 
Stelle bei den Rednern, wo über die Antidosis gehandelt wird, der Ur
theilsspruch sich auf den Austausch der Güter, sondern immer nur auf
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die Verpflichtung zur Leistung bezieht. Infolge dieses Mangels an Zeug
nissen für einen wirklich stattgefundenen Vermögenstausch, schloss Dit- 
tenberger, dass ein solcher bei dem Antidosisverfahren überhaupt aus
geschlossen war, und behauptet, das den Worten avviStSovxt und avriXosi; 
nur die Kraft, das Vermögen in Beschlag zu nehmen und zu versiegeln, 
nicht aber »das Vermögen zu tauschen« innewohne, indem er (a. a. 0. S. 3) 
sagt: »Diese Procedur nun, die vorläufige, gegenseitige Beschlagnahme 
des Vermögens durch beide Parteien vor jeder gerichtlichen Verhandlung 
oder Entscheidung ist überall und immer gemeint, wo der Ausdruck ocvriSoc•■; 
oder das Verbum xvtî iSovx׳. bei den Rednern gebraucht wird. Ebenda 
S 4: »Einen wesentlichen Unterschied macht es dabei nicht, dass das 
Verbum bald vom Provocierenden gebraucht wird, der sein Vermögen 
dem Gegner zur Beschlagnahme hingibt oder anbietet, bald vom Provo- 
cierten, der darauf eingeht, bald von beiden zugleich; immer steht es 
nur in B e z ie h u n g  auf jenen der gerichtlichen Verhandlung vorhergehenden 
Act.« Nach Dittenberger ist also der Begriff der avTi<W? erschöpft, wenn 
die gegenseitige Beschlagnahme des Vermögens erfolgt ist und seine 
Ansicht von dem Wesen der Sache ist folgende (a. a. 0. S. 7): »Dieselbe 
(die Antidosis), ist nichts anderes als eine Maßregel zur Erleichterung 
des processualischen Verfahrens und zur Sicherstellung der Interessen 
beider Parteien«. Dabei hatte Dittenberger aber das Zugeständnis gemacht, 
dass einige Stellen bei den Rednern doch für die Möglichkeit eines wirk
lichen Vermögenstausches zu sprechen scheinen. Diese Stellen sucht nun 
Blaschke im zweiten Theile seiner Dissertation (a. a. 0. S. 13 ff.) durch 
Interpretation mit Dittenberger’s Resultat in Einklang zu bringen. War 
die gegenseitige Beschlagnahme des Vermögens und die Einreichung der 
Inventare erfolgt, so entschied das Gericht, wer die Leistung zu überneh
men habe, und der Provozierte hatte nach Dittenberger und Blaschke 
nur die Wahl zwischen Uebernahme der Leistung und gerichtlichem 
Verfahren.

Dieser Ansicht Dittenberger’s und Blaschke’s gegenüber hatte Thal
heim (Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. 1877, S. 613 ff.) 
behauptet, dass in den Quellen über die Antidosis'Andeutungen vorliegen, 
wornach der Besteuerte der Behörde nicht einfach einen anderen nannte, 
der statt seiner verpflichtet sei, die Leistung zu übernehmen, sondern 
dass er an diesen zugleich die Aufforderung erließ, entweder die Lei
stung zu machen oder mit dem Besitze zu tauschen. Lehnte er beides 
ab, so erfolgte das gerichtliche Verfahren in der von Dittenberger gege
benen Art und Weise. Nach Thalheim war also eine dreifache Erledi
gung der Antidosis möglich, denn der Provicierte hatte nach ihm die 
W ahl' zwischen Leistung, Umtausch und Verfahren. Frankel (Die Anti
dosis. Hermes, XVIII. Bd. 1883, S. 442 ff.) hat nun Dittenberger gegen 
Thalheim zu vertheid igen versucht. Ihm scheint die Möglichkeit eines 
Vermögenstausches vor dem Richterspruche noch unglaublicher als die 
Anschauung Böckh’s, nach welcher der Umtausch eine Folge des richter
lichen Urtheils war. Die Gründe, warum er den Vermögenstausch, 
diese, um mit ihm zu reden, wiedersinnige Einrichtung, die man einem 
gebildeten Staate, wie es Athen doch war, nur unter dem Zwange
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der bündigsten Zeugnisse wird aufbringen wollen, verwirft, sind etwa 
folgende (a. a. 0. S. 443): »bin Reclamationsverfahren hat doch nur den 
Zweck, dem durch einen Irrthum der ausführenden Behörde wider Recht 
und Billigkeit herangezogenen Bürger die Gelegenheit zur Abwendung 
der Überleistung zu geben. Die attische Sitte forderte zugleich die Be
zeichnung des nach seiner Ansicht vor ihm zur Leistung Verpflich
teten ...........Wenn die gesetzlich verordnete Beschwerdeinstanz auf
Grund der eidlich bekräftigten Vermögensdeclarationen entschieden hatte, 
welchem von beiden Gegnern die Leistung obliege, so war alles gesche
hen, was ein vernünftiges Staatswesen in diesem Falle zu leisten hat. 
Welches Interesse hat der Staat, darüber hinaus den wunderlichen Aus
tausch des Vermögens zu gestatten ? Es ist nur eine Absicht dabei denk
bar, den Bürger gegen einen ihm ungerecht erscheinenden Richterspruch 
durch Selbsthilfe zu sichern, es wird einer Partei, zugebilligt, über die 
Richter selbst zu Gericht zu sitzen. Eine solche Rechtsanschauung ist 
aber, wie ich mich auszusprechen nicht scheue, geradezu unerhört, und 
insbesondere hätten die Athener in unbegreiflicher Weise den Grund
sätzen ihrer Staatsordnung damit zuwieder gehandelt, in welcher ein 
Richterspruch überall den letzen, unabänderlichen Ausdruck des öffent
lichen Willens bildet«. Dieser Einwand Fränkel’s ist wohl gegen Böckh’s 
Annahme eines Umtausches nach de,r gerichtlichen Entscheidung stich
hältig und er ist auch gegen Böckh gerichtet. Ein anderer Einwand 
Fränkel’s aber, der direct Thalheim’s Ansicht angreift, und der die Unmög
lichkeit eines definitiven Vermögenstausches überhaupt, sei es vor sei 
es nach der gerichtlichen Pintscheidung, darthun soll, ist folgender (a. a. 
0. S. 443.): »Nicht weniger unglaublich aber wie in theoretischer Hinsicht 
muss eine solche Einrichtung auch nach den praktischen Folgen erschei
nen, sobald man einen ernsten Versuch macht, sich dieselbe vorzustellen. 
Man bedenke, was es sagen will, sich aus seinem gesammten Besitze, 
von dessen Art auch die ganze Art der Lebensführung abhängig zu sein 
pflegt, plötzlich loszureißen und dafür ein fremdes Eigenthum mit allen 
an denselben haftenden Beschäftigungen und Verpflichtungen einzutau
schen. Man bedenke z. B. die Lage eines Landwirtes, der sich aut ein
mal genöthigt sehe, einen complicierten Betrieb eines Großkaufmannes 
oder Fabrikanten, die Bank eines Wechslers mit ihren schwer zu regu
lierenden Acten zu übernehmen und man wird sich fragen, ob wir uns 
wirklich die Athener so geistesarm vorstellen müssen, dass sie sich das 
Reclamationsrecht, nicht anders zu sichern gewusst hätten, als durch die 
Gefährdung jeder Stetigkeit des Besitzes«. Dieser Ein wand hat, wie 
Illing (a. a. 0. S. 285) richtig hervorgehoben hat, deshalb nicht viel Be
weiskraft, weil ja ein Landmann, einen Landmann, ein P’abrikant einen 
P’abrikanten, ein Wechsler einen Wechsler zum Umtausch auffordern 
konnte. Da ferner jene Athener, welche Liturgien zu leisten hatten, 
wohl meist nicht durch ihrer Hände Arbeit sich den Lebensunterhalt 
verdienen mussten, sondern ihre Geschäfte durch Sclaven besorgen ließen, 
so begegnete auch ein Vermögen st ausch nicht so vielen Schwierigkeiten 
als dies heutzutage der P'all wäre, und es war ja infolge der Sclaven- 
wirtschaft beinahe kein Unterschied, ob einer eine Waffenfabrik oder ein 
Landhaus oder sonst etwas besaß.
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Doch ich will an eine Betrachtung der wichtigsten Stellen für 
die Kenntnis der Antidosis selbst gehen, um zu zeigen, dass die Quellen 
für die Ansicht Thalheim’s, der ich mich im ersten Theile dieser Arbeit 
im wesentlichen angeschlossen habe, auch wirklich mehr sprechen als 
für Dittenberger und Frankel.

Hauptquelle ist die Phaenippea. Der ungenannte Sprecher hat 
am Termine der ävxtSoxs; vor den Strategen gegen die Leistung recla- 
miert und den Phainippos als mehr verpflichtet genannt, hat darauf vor 
Zeugen das Landgut desselben in Kytheros mit Beschlag belegt und den 
Phainippos zur gleichen Maßregel bezüglich seines Besitzes aufgefordert. 
Am eilften Boedromion schwuren die Parteien sich gegenseitig richtige 
Inventare ihres Vermögens zu übergeben, wofür das Gesetz• eine Frist 
von drei Tagen gestattete. Phainippos bittet den Sprecher um Verlän
gerung dieser Frist und erhält sie bis zum •25. Auf sein Bitten sagt der 
Sprecher auch eine Zusammenkunft auf den 23. Boedromion behufs Ver
gleichsverhandlungen zu. An keinem der beiden Termine erscheint 
jedoch Phainippos, so dass der Sprecher sein. Inventar an die Behörde 
abzugeben für gut lindet. Endlich im folgenden Monate, drei Tage vor 
der Gerichtsverhandlung übergibt auch Phainippos dem Sprecher sein 
Inventar. Nun bestritt Phainippos die Richtigkeit des von dem Gegner 
eingereichten und beschworenen Inventars seines Vermögens, indem er 
die Uebergehung eines Bergwerkantheiles, der durch das Gesetz ausdrück
lich von der Antidosis ausgeschlossen war, für unrechtmäßig ausgab. 
Zur Widerlegung dieser Einrede citiert der Sprecher nun die bezügliche 
Gesetzesstelle und erklärt dann, dass er eine schon früher an Phainippos 
erlassene Provocation wiederhole, er wolle ihm' sein ganzes Vermögen, 
den Bergwerksantheil eingeschlossen, abtreten, wenn ihm der Gegner 
dafür einzig und allein sein Landgut überliefern wolle; nur müsse dieser 
es in den Zustand hersteilen, in welchem es sich bei der wegen der 
eingeleiteten Antidosis vorgenommenen Beschlagnahme befunden habe. 
Die Provocation befindet sich im §19 und lautet: syw yxp xxi repoxspov TCaps- 
x7A2xxv.Y]v ,balvwTOoy, xxi vOv, w avSps; Xtxxxxai, Sioojiu äuxoi *a>p 27.7 xxi ä'ptxxxaat 
7.2X7 xffe aXXv); ooata; xxi xwv sv xot; Ipyot;, sav ptot x7,v Ix^axtav ptowiv sXst&spxv 
itapaöw, wxxsp r,v, ox’ syw xö wpöxov ־/,Xtfov d ;  v x r r ry  v.2xa p.apxupüjv, 
zxt sav, 8v scz/sv sx xwv oixY|7.äxcov ׳xtxov xat oivov xxt xxXXx xoiXojv äiro 
xwv dupcSv xx xzv.sia xaOxa ־ xXtv st; xaüxo xaxa<ixvj<r/i. Diese Worte er
klärten Dittenberger und Frankel von einem Vergleichsvorschlage, den 
der Sprecher dem Phainippos während des Verfahrens gemacht habe 
(§ 12: 7,y7,׳jxp.2vo; S’syw xat ptsxptou xxi xxpxyu.ovo; stvxt 7roXtxo7 v.r, sufKi; im 
xsoxAzv st; xo Stxxcxviptov ßxßt̂ stv, sxstffff/.v, (xt yxp ßsi' ptxxpoXoystv;) xr,v viv 
CVVoSöV XXUXYIV TCSpl XfOV StxXÜffSWV X7J OySo/J (pfKvOVXO; XO’J lfo7|Xp07.t(OV0; 7.7,vo;
o7.oXoy׳(/־jat ■xoty/rxxftat xxi) und den er jetzt in der Verhandlung erneuere. 
Es sei dies auch um so wahrscheinlicher, meint Frankel, als Sprecher 
sich nach den Worten des § 12 ja seiner Verträglichkeit rühmt, 
und Dittenberger (a. a. 0. S. 9) sagt: »Abgesehen davon, daß dieses 
Tauscherbieten gewiss nicht ernst gemeint, sondern nur darauf be
rechnet ist, in dem sicher vorauszusehenden Falle der Ablehnung 
von Seite des Phainippos als Beweismoment gegen diesen geltend
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gemacht zu werden, ist dies ein Vorschlag zu einem Vergleiche, wie 
er vor der richterlichen Entscheidung natürlich zwischen den Parteien 
zulässig war.« Dagegen behauptet Thalheim (Neue Jahrbücher für 
Philologie und Pädagogik 1887. S. 615), dass sich die Worte der Pro- 
vocation nicht auf den Vergleichsvorschlag in § 11 und § 12 beziehen 
können. Phainippos habe dem Sprecher allerdings den Vorschlag zu 
Vergleichsverhandlungen gemacht, und es sei wohl eine Zusammenkunft 
verabredet worden, aber diese habe nicht stattgefunden, weil der Gegner 
nicht erschien, sich überhaupt nicht mehr blicken ließ. (§ 15:
TOIVUV, MGTCSp TOÜ VOJAOV 77pO;TKTTOVTOS [TfiÖSV 7UOISLV MV ZV öfXO'XoY'/i׳Tr| Tt?, *־ ’ l/.£tVY]J 
zr& •/״,pisac, o׳.<p’ vi? <ov/jyr,73׳v sm iz t«; x.—xvryjffifft)■?.׳., x.xi tv)v x.7r6<pa<j£v
jj.ot Tr!v aÜToO Smcsiv, xxi TYiVTuotp ev.ou oOrte tcmtcot’ o«r/jvT/i<7SV.) Deshalb
fährt Thalheim fort, könne in den Worten xzl vüv &<5<op« oojtm öMpexv -/.i׳ 
a<pwTX[;.ai xts. der Sprecher dem Phainippos nicht dasselbe Angebot ge
macht haben, wie das war, welches in den Worten liegt sy<b yap xx! 
Tcpövspov ~po£za).£7׳zy.zv (I>xtW7m>v, denn in jenen scheine ein Versprechen 
zu liegen, welches das frühere überbiete, der Redner scheine etwas hin
zuzufügen, was er früher nicht geben wollte, und dies seien die Bergwerke. 
Die frühere Provocation sei also die ursprüngliche Aufforderung zum Ver
mögenstausche gewesen, von der Thalheim behauptet, dass dieselbe am Tage 
der avTtSoffsi; in Form einer ■jupoxkijao; zum Vermögenstausche mit allge
meiner Beziehung der zu tauschenden Objecte erfolgt sei. Dagegen argu
mentiert aber Illing (a. a. 0. S. 275) richtig, dass dies schon sprachlich 
unmöglich sei, weil ja die beiden einander entgegengesetzten Worte 
-porspov und vöv durch die Partikeln xxl—xxl verbunden sind, und dass 
daher der Sprecher nicht, wie Thalheim glaubt, mit den Worten oiScofM 
xutm Smpsxv ein neues Angebot machen könne. Aber auch sachlich ist 
Thalheim’s Meinung, dass die frühere Provocation die ursprüngliche Aul
forderung zur Antidosis gewesen sei, unmöglich. Denn wie Frankel (a. a. 
0. S. 454) bemerkt, ist es wohl nicht glaublich, dass der Sprecher sein 
ursprüngliches Angebot um drei Talente (denn so hoch belief sich nach 
§. 3 der Wert seiner Bergwerke,) erhöht habe; er hätte sich das übelste 
Zeugnis ausgestellt, wenn er zugab, dass die bei der Provocation zur 
Antidosis seinem Gegner angebotenen Werte eine so erhebliche Steige
rung zuließen. Daher wird man wohl Dittenberger und Frankel beistim
men müssen, dass jene Provocation sich auf einen Vorschlag zu einem 
Vergleiche bezieht, nicht aber mit Thalheim zwei verschiedene Angebote 
annehmen dürfen und die richtige Interpretation der Stelle im §. 19 wird 
wohl die von Frankel (a. a. 0. S. 454) gegebene sein: »Ich habe den
Vorschlag, (der ein Zugeständnis ist), mein Vermögen mit den Berg
werken gegen das Gut auszutauschen, schon früher gemacht und ich 
halte dieses Zugeständnis auch in diesem Augenblicke noch aufrecht.«

Wenn also Thalheim meint, die im §. 19 enthaltene Provocation 
sei die ursprüngliche Aufforderung zum Vermögenstausche gewesen, so 
ist das wohl nicht richtig, aber wenn, wie aus der Rede gegen Phainippos 
ersichtlich ist, während der Verhandlung selbst Besitzungen durch güt
lichen Vergleich getauscht werden können, so wird man wohl nicht 
leugnen können, dass dies auch, bevor man überhaupt zu Gericht gieng,
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geschehen und dass der Fall eintreten konnte, wo der Provocierte die 
Aufforderung zum Vermögenstausche ohne weiteres annehmen konnte.

Aber abgesehen von dieser nichtsbeweisenden Möglichkeit scheint 
mir dieser Vergleich auch noch eine andere Seite zu haben, die für 
Thalheim spricht, die wohl allen, die sich mit dieser Stelle beschäftigt 
haben, entgangen ist. Dass wie Dittenberger meint, das Anerbieten des 
Sprechers nicht ernst gemeint ist, glaube ich nicht. Nehmen wir mit 
Thalheim an, dass der Provocierte die Wahl zwischen Leistung, Umtausch 
und gerichtlichem Verfahren hatte, so lässt sich auch ein Grund für den 
Vergleichs Vorschlag, den der Sprecher dem Phainippos macht, linden. 
Gesetzt, Phainippos, provociert, habe die Leistung verweigert; nun for
derte ihn der Sprecher zum Vermögenstausch auf. Gieng Phainippos da
rauf ein, was ja möglich war, so erhielt der Sprecher das Vermögen des 
Phainippos, dieser aber das seinige. Nun konnte aber aus irgend welchen 
Gründen, die wir nicht kennen, der große und gewiss sehr ausgedehnte 
Besitz des Phainippos für den Sprecher unbequem sein. Um nun dieser 
für ihn gewiss nicht angenehmen Eventualität, einen unbequemen Besitz 
eintauschen zu müssen, zu entgehen, machte er dem Phainippos den 
Vorschlag, er werde ihm sein ganzes Vermögen sammt den Bergwerks- 
antheilen überlassen, wenn ihm dieser einzig und allein das Grundstück 
geben wolle. Warum er gerade das Grundstück verlangt? Vielleicht 
grenzte dasselbe an seine Besitzungen,' oder es war diesen nahe gelegen, 
oder es hatte besonders guten Boden, oder aus irgend einer anderen Ur
sache. Nahm nun Phainippos diesen Vorschlag an, so entgieng der Spre
cher zugleich der lästigen Austragung des Processes vor den Richtern, 
bei der noch die Möglichkeit vorhanden war, dass er verurtheilt werden 
konnte und die Leistung übernehmen musste, was gewiss nicht für ehren
voll galt.

Ist aber der angedeutete Grund für den Vergleichsvorschlag, den 
der Sprecher dem Phainippos macht, richtig, so wird man wohl auch 
die Ansicht des Lipsius abweisen müssen, welcher (Bursians Jahresbericht, 
1878 III S. 351 und »Der attische Process.«,Neu bearbeitet von J. II. Lipsius. 
S. 738) aus den Worten des § 19 in der Rede gegen Phainippos socv 
ij.o׳. tz.v p.6vr,v eXsutlspav uapaSw schließt, dass sich der Tauschantrag
auch auf Theile des Vermögens habe beziehen können. Denn das Aner
bieten des Sprechers ist ein ganz specieller Fall, der Sprecher will die 
Gelegenheit benützen, die sich ihm darbietet, das Grundstück, das zu 
seinen übrigen Besitzungen gerade passt, für ־ sich zu erwerben, und 
darum macht er ihm den Tauschvorschlag. Auch wäre es wirklich ganz 
unverständlich, wie Frankel (a. a. 0. S. 453) richtig bemerkt, wenn das 
Gesetz, welches die Verpflichtung zu einer Leistung von dem Gesammt- 
vermögen abhängig macht, gestatten würde, dass die Parteien einzelne 
Vermögenstheile unter sich austauschen.

Die Phaenippea bietet aber noch eine andere, für die Antidosis wich
tige Stelle, nämlich § 27: <W. ׳rt yzp syw, ,hzivi-rs, usvg’jtz; \jm t% p.vrrpö? 
sv tö o’iJCcp y.׳/). Ec677׳i? jmcI TTpoi'za CTSvjyzausvT):, oOz dnroypa<pw rr,v irpoiza yosoj; 
aÜTvj, ouSL -apazpo’joaai to׳j; StzauTa;, yXk hü usts/ siv twv sizowtoö tzv p.r,TSpa, 
«V T i  TZV ‘FaiVlTTTtOU, ZV TS TTjV SV.ZUTOO i /<>J O 'jctZV‘ OTt Ot VOUOl T7.ÜTZ ZSASUO'JTtV,
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w ßsVcwTS, au Ss ־ ivT« -oist? Tüxpi Toitg vop.ou;. Blaschke, welcher Dittenberger 
folgend, den Vermögenstausch leugnet, übersetzt die Stelle (a a. 0. S. 17) 
folgendermaßen: ״Cur, Phaenippe, equidem ncque matris dotem inter ea, 
quae debeo, refero, neque iudicibus impono, sed ut ante passUs sum, ita 
nunc patior matrem facultatum mearum omnium participem esse, quantae- 
cunque sunt, sive maiores quam tuae sive minores“ und erklärt dann die 
Stelle etwa so: Indem der Redner über die Dinge, wie sie waren, nicht 
wie sie sein konnten, spricht, vergleicht er das Vermögen des Phainippos, 
welches er als groß beschrieben hatte, mit dem seinen, das er als klein 
hingestellt hatte. Daher sei es auch klar, dass der Redner den Genetiv 
des Eigennamens, der sehr passend und geeignet war zur Bezeichnung 
eines reichen Mannes, mit einer gewissen Absichtlichkeit angewendet 
habe. Jeder wird wohl zugeben, dass diese Erklärung sehr gesucht ist und 
durchaus nicht befriedigt. Sie widerspricht aber auch den Worten des 
Redners, denn die Stelle kann doch nicht anders übersetzt werden als so: 
 ,Warum verzeichne denn ich, der ich auch die Mutter im Hause habe״
nicht ihre Mitgift unter meine Schulden, gleichviel ob ich das Vermögen 
des Phainippos oder ob ich das meinige besitze.“ Dittenberger ist die Stelle 
überhaupt räthselhaft, weil,'wie er (a. a. 0. S. 11) sagt, der Redner sonst 
überall voraussetzt, dass nicht der Uebergang des Vermögens auf ihn, 
sondern die Heranziehung des-Phainippos statt seiner zur Steuerleistung 
die nothwendige Folge des Verfahrens sein wird. Frankel (a. a. 0. S. 449) 
bezieht diese Worte auf den Vergleich; den der Sprecher dem Phainippos 
gemacht hat und sagt: ״Phainippos, meint der Sprecher, hat das Vermögen 
seiner Mutter von dem seinigen getrennt, ich thue das nicht, weder wenn 
ich mein bisheriges Vermögen behalte, noch wenn ich im Falle der An
nahme meines Vergleichsvorschlages das des Phainippos besitzen werde. 
In Wirklichkeit rechnete der Sprecher aber schwerlich darauf, dass sein 
Vorschlag angenommen werde. Er wollte nur zeigen, dass er den Phainippos 
für viel reicher halte und wollte diesen zwingen, durch die Ablehnung 
des Vergleiches dies einzugestehen.“

Aber dieser Einwand verliert seine Wirkung, wenn man den Tausch
antrag für ernst gemeint hält und wenn man, wie Thalheim (a. a. 0. 
S. 85) richtig bemerkt hat, bedenkt, dass für einen außergerichtlichen Ver
gleich die Gesetze nichts bestimmen können. Daß der Redner nun an 
unserer Stelle, nachdem das Vermögensverzeichnis verlesen worden ist, 
nur darauf ausgeht, zu beweisen, dass die Mitgift der Mutter mala Tide in 
das Inventar aufgenommen worden sei, sieht man leicht ein. Daher kann 
in den Worten, durch die der Sprecher erklärt, dass er durch die Gesetze 
verpflichtet sei, der Mutter den nöthigen Lebensunterhalt zu gewähren, 
ohne Rücksicht darauf, öb er sein Vermögen oder das eines anderen habe, 
wohl kein anderer Sinn liegen als der, dass die Gesetze verbieten, dass 
die Mitgift der Mutter zugleich mit dem Vermögen getauscht werde. 
Daraus erhellt aber, dass solche Rechte nicht an den Gütern, sondern an 
den Personen selbst hafteten, und da das Inventar nur in der Absicht 
aufgestellt wurde, um die Besitzungen unter einander vergleichen zu 
können, so musste es auch Gesetze geben, welche dafür sorgten, dass solche 
Befreiungen nicht gleichsam als Schulden in’s Inventar aufgenommen wur
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den. Darum konnten auch die Richter, welche die Gesetze wohl kannten, 
wenn der Sprecher sagt, dass die Mitgift der Mutter nicht getauscht wer
den dürfe, sich leicht dabei denken: daher durfte sie auch nicht ins In
ventar aufgenommen werden

Eine andere Stelle, die für die Richtigkeit von Thalheim’s Auffassung 
der Antidosis spricht, ist in der Leptinea des Demosthenes § 40: 
xal ij.r,v oüS’ÖTToj? oüz ävTi8w7׳E׳. Toi Asozom ti$, äv ßotlXviTai, duvauat <7)«7rou[jt.svo; 
supsiv. xpwj.xzex. yap egtiv äst Trap üpuv aÜToO, x.a-a Ss tov vop/.ov toütov, 
Eav Tt? £7r’ aüvä sXthj, y\ 5Tsp7)<7STat toutwv yj XzTuupysTv ivay ״/־a<; i i y/te 7a!, 
d. h. Leukon wird, wenn ihn jemand zur Antidosis auffordert, entweder 
sein Geld verlieren oder gezwungen werden, die Leistung zu machen. 
Blaschke und Frankel erklären nun übereinstimmend die Stelle so: Leu
kon wird, wenn er, vor Gericht verurtheilt, sich weigert, die Leistung zu 
übernehmen, sein Geld und seine Güter, die er in Athen hat, verlieren, 
weil sie vom Staate der Athener eingezogen werden. Dagegen bemerkt 
Thalheim (a. a. 0. ״S. 86) gewiss überzeugend, dass, wenn diese An
schauung richtig sein sollte, weil die Güter des Leukon doch erst dann, 
wenn er die ihm von den Richtern anbefohlene Leistung nicht ausführte, 
vom athenischen Staate eingezogen werden konnten, Demosthenes in um
gekehrter Reihenfolge ־/j XTjToupysiv ävayzairfhicEva׳. r! twv ypYiaaToov aTEpvjssTat 
hätte sagen müssen. Denn, wenn Leukon infolge seiner Verweigerung 
der Leistung fürchten muss, die Güter zu verlieren, so fordert die 
Logik, dass die Übernahme■, der Liturgie zuerst genannt wird, dann 
erst der Verlust, der ihm im־ Falle der Weigerung drohte. Daher 
wird man wohl Thalheim beistimmen müssen, welcher unsere Stelle 
folgendermaßen interpretiert: »Wenn Leukon, der Herr des Bosporus,
seine Abgabenfreiheit verliert, so ist er vor der Antidosis nicht sicher. 
Geld hat er stets hier, und wenn ihn nun jemand zur Antidosis pro- 
vociert, so muss er es verlieren (durch Eingehen auf die Aufforderung) 
oder die Leistung übernehmen (entweder ohne weiteres oder auf Grund 
des Verfahrens, da ja die Geldsumme ohne Zweifel bedeutend ist.) Doch 
hat sich Thalheim dabei ein wenig ungenau ausgedrückt, weil Demos
thenes die Sache ein wenig übertreibt, wenn er sagt, Leukon wird des 
Geldes, das er in Athen hat, beraubt werden; er hätte vielmehr sagen 
müssen: Leukon wird insofern einen Verlust erleiden, als er infolge der 
Antidosis viel !!ergeben müssen, aber wenig empfangen wird. Wenn 
Frankel (a. a. 0. S. 461) sagt: »Eine Stütze für unsere Gegner lieferte die 
Alternative doch wohl nur dann, wenn sie ganz anders lautete, nämlich: 
Leukon wird die Liturgie leisten müssen entweder aus seinem Vermögen 
oder unter Umtausch seines attischen Eigenthums gegen das Eigenthum 
des Gegners, so irrt er darin, dass er Böckh missverstanden hat und an
nimmt, dass der Brovocierte nach der richterlichen Entscheidung die Lei
stung aus dem eingetauschten Vermögen des Provocierenden machen 
musste, während doch Böckh sagt, dass wenn zum Vortheile des Provo
cierenden entschieden wurde, der Provocierte entweder die Leistung zu 
machen hatte oder den Umtausch vollziehen musste, damit der Anbietende 
die Leistung aus dem Vermögen des Gegners mache. Diesen Irrthum 
Frankels hat Illing (a. a. O. S. 272 Anm. 3) nachgewiesen. Eränkel meint
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erner (a. a. 0. S. 459), es sei eine Ungeheuerlichkeit, sich vorzustellen, 
dass ein Athener den Leukon, der am Bosporus lebt, zu einem Vermö
genstausch auffordern könnte. Bin Athener, der das thäte, müsste ja nach 
dem Bosporus fahren, um die Güter des Leukon zu besichtigen und zu 
versiegeln, und Leukon würde einen solchen im günstigsten Falle als 
Verrückten nach Athen zurücktransportieren lassen. Doch das ist wohl 
ein sehr ungereimter Einwand, denn Leukon brauchte die Leistung selbst
verständlich doch nur aus dem Vermögen zu machen, welches er in 
Athen hatte. Auch sagt Demosthenes ja selbst, dass Leukon, wenn gegen 
ihn die Antidosis anhängig gemacht wird, das Geld, welches er in Athen 
hat, verlieren wird. Nach dem Bosporus brauchte also wohl der betref
fende Athener, der den Leukon provocieren wollte, nicht zu fahren.

Demosthenes sagt ferner, dass die Güter des Leukon, welche der
selbe zu Athen hatte, Schiffe, Getreide und Geld bei den Wechslern grö
ßer gewesen seien als die vieler Bürger in Athen, welche Liturgien 
übernehmen mussten. Wenn daher Leukon, provociert und von den 
Richtern verurtheilt, sich trotzdem weigerte, die Kosten der Leistung in 
Athen an weisen zu lassen und infolge dessen die Behörden in Athen ihm, 
sagen wir doppelt so viel, als die Kosten der Leistung betragen, von seinen 
Gütern wegnähmen, so hätte er wahrscheinlich noch immer nicht die 
sämmtlichen Güter, die er zu Athen hatte, eingebüßt. Demosthenes muss 
daher mit den Worten orepfasTat toutcov etvyas anderes gemeint haben. 
Dass Leukon nun, wenn er den Umtausch annahm, seine Güter in Athen 
verlieren musste, ist sicher, dass er aber bei dem Umtausch für sein 
Vermögen das des Provocierenden erhielt, lässt Demosthenes, dem es 
nur darauf ankam, die Schädlichkeit und Ungerechtigkeit des Gesetzvor
schlages des Leptines zu beweisen, schlauer Weise aus.

In der dritten Rede des Lysias, welche vor dem Areopag zur Ver- 
theidigung gegen eine auf körperliche Verletzung gerichtete Anklage ge
halten ist, heißt es im § 20 : —L.<-jv o’oÜTOGt, dt7tavxtov twv xaxojv aiAio; ysvo- 
jj.svoc, tov [Rv äA/.ov p̂ovov ־/jcjû tocv Yiys SeSwl); 7c$pi owtoö, i~zl bi Sixa; iStag 
 rj<>ag p.ou oÜT«ori TO’Xp.viptog siq,־Wi<oc, xa.Ta<ppöv׳T-itsTO y.y.y.oiq aywvi<jäp.svov iE ävTt)״/׳
toioötov ayöiva p.s xa׳ri<mr,<rev. Bei dieser Stelle.fragt es sich, wie man die 
Worte äixag i&ocg iE ävTtooGTM? verstehen soll. Frankel (a. a. 0. S. 461' 
meint, dass darunter gerichtliche Entscheidungen über die Leistung von 
Liturgien zu verstehen seien, wie sie im Laufe VQn vier Jahren mehr
mals gegen den Sprecher infolge einer Antidosis ergangen sein konnten, sei 
es, dass er sie angeboten hatte, sei es, dass sie ihm angeboten worden war. 
Daher habe der Kläger nach der Darstellung des Sprechers erst dann 
gegen ihn vorzugehen gewagt, als er sein Ansehen durch jene ihm un
günstigen Entscheidungen geschmälert glaubte, indem er hoffte, dass die 
Richter von vornherein gegen den Sprecher eingenommen sein und ihn 
umso eher verurtheilen würden. Dagegen bemerkt Illing (a. a. 0. S. 284) 
ganz richtig, dass, wenn die Antidosis öfter als einmal stattgefunden hätte, 
wie Frankel meint, man statt des Singulars iE ävT.Sosswg wohl den Plural 
iE, avTiSodecov erwarten müsste. Da ferner nach Demosthenes XX, 8 (ex twv 
vüv u~xpyovTo)v voj-uov xxi xralai xupiwv — svixutov StaXurwv sxacTog XvjToupysi׳) 
jemand innerhalb vier Jahren im ganzen nur zweimal zu einer Liturgie
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verpflichtet war, so ist es auch unwahrscheinlich, dass einer, der sich 
rühmt, die Kosten vieler Liturgien bestritten zu haben (das thut ja der 
Sprecher § 47: tcoXX«:; XijToepyias XsXiyroupyv)x.a auch zweimal innerhalb der 
vier Jahre wegen der Erfüllung der Leistung vor Gericht gekommen sei. 
Aus diesen Gründen ist wohl die von Gilbert (Handbuch der griechi
schen Staatsalterthümer. S. 344, Anm. 5) empfohlene Beziehung der öi'xxi 
sE ävTtSöffsw; auf Processe, welche mit dem Vermögenstausche erworbene 
Rechtsansprüche betreffen, zum mindesten wahrscheinlicher als die 
obige Deutung Frankels. Ist aber die angegebene Beziehung richtig, so 
wird dadurch auch das beschränkt was Dittenberger (a. a. 0. S. 10) sagt: 
»Mehr noch als dieser wegen der geringen Zahl der Fälle vielleicht an
zufechtende Grund scheint mir der Umstand zu beweisen, dass nirgends, 
so viel ich weiß, in einem Processe anderer Art für irgend ein Grund: 
stück oder sonstiges Vermögensobject als Erwerbsmittel angeführt wird, 
dass es infolge einer Antidosis an den jetzigen Eigenthümer gekommen sei.«

Eine andere Stelle bei Lysias, die über die Antidosis handelt, ist in 
der Rede XXIV. § 9 : Soz.si Ss p.ot tyk ttsvioc? tyis ej/,% tö asysäo; ö zav/jyopo; av 
STuSstEat ׳jx<p£7׳T<ZT7. p.ovoc ävüpwTTwv ־ ei y׳y.p sytü /.7.TX7׳TXil)£i; yopy;yös TpaytoSot; 
7rpo>täXs<iäj/.7)V aO׳röv st? avTtSodtv, <̂£xa>«,; o׳v sXoito yop'/iy'iyjat p.aXXov ־?! ävTiSoövai 
awaE. Von dieser Stelle nun gibt selbst Dittenberger (a. a. 0. S. 11) zu, dass 
sie auf einen Tausch im eigentlichen Sinne hinzuweisen scheint, meint 
aber, dass sie nicht viel Beweiskraft habe, weil es sich gar nicht um 
einen wirklichen Fall handelt, sondern die Antidosis nur verwendet wird, 
um in einer rhetorischen Wendung den großen Unterschied des Vermögens 
zu illustrieren. Das beweise schon das Wort airzE, welches nur des 
Gegensatzes zu Ssxxxi; wegen hinzugefügt worden sei und gar keinen 
•Sinn habe.

Wenn nun Frankel (a. a. 0. S. 496), Dittenberger folgend meint, 
dass durch die Worte ürzaxi? av eXoito yopr1yz7׳z׳. p.aXXov r, ahraXoövxt xttzE aus
gedrückt ist, dass der, welcher den Sprecher angeklagt hat, wenn er zur Anti
dosis aufgefordert würde, lieber die Leistung übernehmen als wegen der 
selben vor Gericht kommen wolle, weil er dann den gewissen Nachtheil einer 
zeitweiligen Aufhebung seiner Vermögensrechte und einer gerichtlichen 
Verurtheilung hätte, so muss man zugeben, dass dieser Sinn in dem Ver
bum avTtSoövxt, welches, wie wir später sehen werden, das ganze Ver
fahren bezeichnet, liegen kann. Aber durch diese Erklärung Frankels ist 
nicht ausgedrückt, was der Gegensatz zwischen ^exxxic und abraE für einen 
Sinn hat. Wenn wir dagegen annehmen, dass ävTiSoOvai hier tauschen 
im eigentlichen Sinne heißt, so lässt sich der Gegensatz zwischen Ssxaxi; 
und sbwcE ganz gut erklären. Der Sprecher will nämlich sagen, dass, 
wenn er seinen Gegner zur Antidosis auffordern würde, dieser li eber 
zehn Choregien leisten als einmal in den Vermögenstausch einwilligen 
möchte. Dass aber zehn Liturgien einer Antidosis gleichgestellt werden, 
ist die witzige Pointe des Satzes.

Da nun aus den behandelten Stellen ersichtlich ist, dass die Möglich
keit, das Vermögen infolge der Antidosis zu tauschen, vorhanden war, 
der Tausch aber nicht auf Grund der gerichtlichen Entscheidung erfolgte 
und auch nicht erfolgen konnte, wie Dittenberger überzeugend dargelegt
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hat, so nehme ich keinen Anstand, mich der Meinung Thalheims und 
Lipsius, der auch Illing beistimmt, anzuschließen ; denn die Meinung 
Dittenbergers und Frankels, so bestechend sie sein mag, lässt keine 
vorurtheilsfreie Behandlung der Quellen ersehen, sondern dieselben be
mühen sich meist, den klaren und einfachen Wortsinn der Quellen ihrer 
vorgefassten Meinung zuliebe umzudeuten. Aus diesem Grunde habe ich 
die von Thalheim (a. a. O. S. 614) vorgeschlagene dreifache Erledigung 
der Antidosis acceptiert, nämlich dass der Provocierte die- Wahl zwischen 
Leistung, Umtausch und gerichtlichem Verfahren hatte. Zutreffend ist 
auch Thalheim’s Begründung seiner Ansicht (a. a. ().): »An sich ist das 
sehr glaublich. Denn so allein war man von böswilligen Angriffen sicher. 
Gab das Gesetz nur die Wahl zwischen Leistung und Verfahren, so 
konnte jeder, dem eine Leistung auferlegt war, einem persönlichen Geg
ner für eine geraume Zeit (in der Rede gegen Phainippos sind es zwei 
Monate, ohne dass dort von einer Verzögerung des Schlusstermines gere
det wird), die Disposition über sein Vermögen entziehen oder ihn zur 
Übernahme der Leistung zwingen. Einzig wirksames Gegenmittel war 
die Erlaubnis zu sofortiger Annahme des Tausches, die alles frevelhafte 
Spiel mit der Einrichtung unterdrückte. Trotzdem mag Annahme und 
Vollzug des Tausches selten oder nie vorgekommen sein, die bloße Mög
lichkeit Avar ein hinreichender Damm gegen Ausschreitungen.« Auch 
letztere Behauptung ist glaublich. Denn Niemand wird sich gern von 
seinen väterlichen Besitzen haben vertreiben lassen, und jeder wird ge
fürchtet haben, beim Tausch übervortheilt zu werden. Daher wird der 
Provocierte immer lieber entweder freiwillig oder von den Richtern ge
zwungen die Leistung gemacht haben und es ist deshalb ganz wahr
scheinlich, dass delinitiver Vermögensumtausch nur sehr selten vorge
kommen sein mag.

Dass aber der Provocierte sofort in den Vermögenstausch einwilligen 
konnte, kann man auch daraus schließen, dass er'ja auch sofort die Lei
stung übernehmen konnte. Denn wenn es dem Staate gleichgijtig war, 
ob einer, dem von Staatswegen eine Leistung aufgetragen war, dieselbe 
selbst ausführte oder an einen anderen übertrug, so brauchte ihm auch 
nichts daran gelegen sein, ob der, welcher zur Leistung äufgefordert war, 
wenn er sie selbst übernahm, dies aus seinem Vermögen oder aus dem 
eines anderen that. Fragt man ferner um die Absicht, welche der Ge
setzgeber der Antidosis wohl haben konnte, als er den für unsere Ver
hältnisse und Begriffe allerdings merkwürdigen Vermögenstausch gestat
tete, so ist auch diese leicht ersichtlich. Denn da zu Athen so viele 
Liturgien stattfanden, dass jährlich wiederkehrende bei 60, Trierarchien 
aber, wenn Krieg war oder bevorstand 400 geleistet werden mussten 
(Dem. XX, 21. Ps. Xcn. Vom Staate der Athener. III, 4), so ist es leicht 
denkbar, dass es darunter viele gab, welche glauben konnten, ungerechter
weise zu einer Leistung herangezogen worden zu sein. Wenn nun alle 
diese es auf die gerichtliche Entscheidung hätten ankommen lassen, so 
hätte das Gemeinwohl infolge der Verzögerung, die dadurch entstand, 
leicht darunter leiden können. Damit dies nicht geschehe, war aber durch 
das Gesetz gestattet, dass der Provocierte den Vemögenstausch annehmen
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konnte und nicht vor Gericht zu kommen brauchte. Wie vortheilhaft 
dies besonders bei der Trierarchie für den Staat sein konnte, liegt auf 
der Hand.

Dittenberger (a. a. 0. S. 12 Anm.) glaubt selbst, dass in der frühe
sten Zeit ein wirklicher Vermögenstausch mag stattgefunden haben und zwar 
ohne vorhergegangene richterliche Entscheidung, also ungefähr in Thal- 
heim’s Sinne; sagt aber weiter: »Ausführbar war die Sache gewiss nur 
so lange, als die Culturzustände und ökonomischen Verhältnisse noch 
äußerst einfach waren, das Vermögen noch ganz überwiegend im Grund
besitz, die Erwerbsthätigkeit in der Landwirtschaft bestand. Je mehr 
sich aber in der Blütezeit Athens der überseeische Handel ausbreitete, 
je complicierter sich die Vermögensverhältnisse gestalteten, desto unzu
länglicher musste dieses Verfahren werden. Man wird also damals die 
gerichtliche Entscheidung solcher Streitigkeiten eingeführt, bei derselben 
aber die Formalitäten des alten Vermögenstausches freilich in einem ganz 
anderen Sinne und nur zum Zwecke einer Erleichterung des prozessuali
schen Verfahrens beibehalten haben.«

Wir haben aber oben (S. 7) gesehen, dass infolge der Sclavenwirt- 
schaft der Vermögenstausch im Alterthume wohl nicht so vielen Schwie
rigkeiten begegnet ist, als 'er heutzutage begegnen würde, und wenn auch 
Dittenberger zuzugeben ist, dass die gerichtliche Entscheidung später ein
geführt worden sein kann, so zeigt doch die unbefangene Betrachtung 
der Quellen, dass wirklicher Vermögenstausch noch zu Zeiten des Lysias und 
Demosthenes Vorkommen konnte. Und so wird man wohl bis auf wei
teres Thalheim’s Ansicht von dem .Wesen der Antidosis beipflichten müssen.

Dass Vermögensübergang bei der Antidosis vorausgesetzt wird, zeigt 
übrigens auch eine Stelle in der vierten Rede des Lysias rcspl TpxGp.xvo; ex 
TCpOVOlX? § 1 f .: 0XU[AX<JTOV ys, ßouVij, VO SlXIXX/Sallxt 7cspi TOUVOU, w; oGx
Eysvovro Yijxiv WXXxyat, v6 [asv £süyo; xxl tx avXpa■rcoSx, xal o<rx ic, x.ypo’j
XXTX TYjV XVTtSo7׳tV Ilxßs, p.Y) aV J,jvX7׳lfX׳. xpv7)ftV)VXl W? O'jX. X~£̂ i(.)/-£, (pXVEpW? (ls
irspl toxvtcov J׳.x).£A’j|x£vov xpvaGtx׳. tx Tuspi xvfc xvß׳pw7C00, p.ri v.v.rrj ry.xc ypr.Tif'x.׳ 

׳7׳ jyyo)pz׳jxi . y.xi T/)v y.ev ävriSomv [Si] sx.stvY]iv «pxvspo? e<iti ~oir,7׳ap.Evo?, tv!v
S’xtTlXV, Si •?IV XTCEOdiXEV X sXxßsV, OUX &V x7.XviV Eyot EV7UEIV fflouVllXEVOC y XAZltr,
klysiv) ־?i Sri oi cpikot ivsp! tcxvtmv a;axc tootwv ׳ttaa'aXxixv . (Text nach Scheibe.l

ln diesen Worten ist & vor sxstvnv von Hamaker gestrichen und 
Dittenberger und Blaschke stimmen ihm bei. Röhl (Jahresbericht des 
philologischen Vereines. III, 26) hat es aber mit Recht vertheidigt, weil 
das Factum der Antidosis gar nicht als bestritten erscheine. Außerdem 
aber liegt, da ein Grund für den Zusatz von Six nicht ersichtlich ist, die 
Sache so, dass Svx erst gestrichen werden darf, wenn es sich nicht mehr 
vertheidigen lässt. Dass aber zur Streichung von <kx keine Berechtigung 
vorhanden ist, hat Thalheim (a. a. O. S. 616) bewiesen, denn nach dem 
Ausgleich, der auf die Antidosis folgt, befindet sich das Mädchen in der 
Gewalt des Klägers, nach seiner Behauptung in seinem alleinigen Besitz 
(§8); er gibt sogar an, sie freigelassen zu haben (§12), nach der Aussage 
des Angeklagten zu gemeinsamer Benützung für beide. Erworben scheint 
sie auf gemeinschaftliche Kosten. Das wird so oft wiederholt und zuver
sichtlich behauptet, dass es wohl nicht erlogen sein kann. Ist aber das
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sststvnv richtig, so muss sie vor der Antidosis in der Gewalt des Ange
klagten gewesen sein, und das ist ganz gut möglich. Der Gegner hätte 
dann die Antidosis gemacht, um in ihren Besitz zu kommen. Nun würde 
allerdings bei correct vollzogenen Umtausch unter den vorhandenen Um
ständen das Mädchen aus der Gewalt des Verklagten in die des Klägers 
übergegangen sein, doch lassen sich die Worte auch rechtfertigen, ohne 
gerade an Vollzug des Umtausches zu denken. Der Kläger konnte ja zur 
Antidosis schreiten, um im wahrscheinlichen Falle des Verfahrens dem 
Gegner die Disposition über das Mädchen zu entziehen oder ihm Geld
verlegenheiten zu bereiten und bei Vergleichsverhandlungen sich in ihren 
Besitz zu setzen. Auch Frohberger zu Lysias XXIV. 9 führt als Beweis, 
dass in manchen Fällen der Vermögenstausch wirklich vollzogen wurde, 
unsere eben behandelte Stelle an.

Es erübrigt nun noch, eine Inschrift zu besprechen, welche C. D. 
Buck (The American Journal of Archseology. V, 1889. VII Inscriptions from 
Ikaria. Nr. 9 S. 307 f) zuerst veröffentlicht hat. Die Inschrift lautet mit 
Bucks Ergänzungen:

r, 7׳T ,Xr־/’

sdoy7׳s]v TzaptsÜOT . Msvs7׳T[potTO; duz . 
 -Tpzy ־ r!7.a ] Taiv (hop.OTMv x.a't töv Tz*[piöv sivxt׳pi׳TZ׳p׳

onSoiv ov] twv a^opviyzTcöV otiv av [ 
yopzystv.] dcvTtSofftv Se sivat töv y_p[zp.zvo)V zutoö ev- 

zvtiov t]oö Izaxpyo’j sizosi r,i׳.sp(öv [ 
sijvat ävTt§o<7tv, yi tov ^7,u.[«pyov 

] yopzyoö «TCoasaivstv Tpto[i ftapTUTt 
Tpjaywooü? zKTaXeystv tov [

] oc stal toö yopryoö s$oao[(7a[7ivou 
] otiv Ssxa zp.spöv z׳j. [ lluötw t Ixaptojv 

. ] &s toö aya-lu.aTO? är[TE<7i}xt 
svxvTtojv toö ov)jJ.apX,on zal tmv [ öYip.OT<öv

] IM ÖCÜTOM7 (l?) S^op.oolXOitzt.
7upj«i)To^6po׳.; [/-'fi Tr[ p]o vi [
] . . . . sytova tevts x a l [

J OV TOt? 7rp OST0^6p[ot? 
s]TEtS!XV EVIXUTOV׳ [

a]7tox£|7.Tuetv sav yzo (
] V, 7) aTTOTtVStV 7ESv[t E ’

TjpaywtXot; toö yo[p 
S]ez ävSpaot zv. [

] XXÜ■’ SXX5T0V to[v evizutov 
A tojvUTO'J 7UpXTTSlV Ss [ 

s]op׳r/|V toö /opTiyoö [
] OSVO; ־?I KTTOTtVElV [

] 5t T7)V SOpTr.V II[eoö 
] VO; T7]V £ßS6a[r,V 
] TTEtV 7) ptspavi [

] t (?) pO SV TWi riuüLiwt
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(x *0 ?ov ^ [
t )ov ppyiyöv [ 
ejtxovoc iSsiv [ 

t ]öv xpxy<iao[öv 
| si? xov p p  [

a]TTOTlVSTW [

7Tpx]TTETC) 6 8 [ m x p p ;

| y־i׳i? jj.r! SsX I 
] [XSVO; pyi[u .aT W V  

S|paZ!;  «; x.x [
*]xi 7EpXTTS|T(o

Xp]tO TO p[pO ?

,|V aa /| j |I Op. JJL71 ÖlO |

] ec to§ [
] T T X ; TOÜ [
] v TsXew [
] axi e? [
I EV T |

Die Inschrift ’enthält ein Decret der Bewohner des Demos Ikaria 
über die Dienstleistungen der Gaugenossen für die Dionysosfeste, speciell 
für die Choregie mit Bezugnahme auf die Antidosis. Buck setzt die In
schrift zwischen 444 und den Anfang des peloponnesischen Krieges, jeden
falls fällt sie in die zweite Hälfte des fünften Jahrhunderts. Dieses Do- 
cument ist daher älter als unsere frühesten literarischen Quellen über die 
Antidosis, da dieselben alle aus dem vierten Jahrhundert stammen (De
mosthenes, Isokrates, Lysias), und sie enthält überdies ein ländliches De
cret. ln der pseudodemosthenischen Rede gegen Phainippos (§ 1) heißt 
es nun, dass die Antidosis von Solon eingeführt wurde. Frankel dagegen 
(a. a. O. S. 444) meint, dass diese Bestimmung nur einer Tendenz der 
attischen Redner zuzuschreiben sei, nämlich der, alle gesetzlichen Bestim
mungen früherer Perioden auf Solon zurückzuführen. Aber die meisten 
Gelehrten sind wohl darüber einig, dass Solon das Gesetz über die Anti
dosis wirklich geschaffen hat. Auf jeden Fall kann kein Zweifel obwal
ten, dass die Antidosis in Athen viel früher eingeführt worden ist als in 
der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, der Zeit, in welcher unsere 
Inschrift fällt. Unsere Inschrift enthält also wohl kein Originaldrecret, 
sondern ist nur die Copie einer früheren Verordnung, und sie gibt nur 
die nothwendigen Erklärungen für die Anwendung des Systemes der 
Antidosis bei der Choregie in dem Demos Ikaria. Wenn diese Inschrift 
vollständig wäre, so würde sie unzweifelhaft eine Fluth von Licht über 
die Antidosisfra geausgießen und uns vielleicht befähigen, bei der wahren Er
klärung anzukommen, aber sie ist so verstümmelt,dass man dein Versuche 
einer Wiederherstellung ganz abstehen muss. Buck hält aber selbst die 
erhaltenen Fragmente für wichtig und glaubt, mit ihrer Hilfe einen Punkt 
der Streitfrage über die Antidosis entscheiden zu können. Zeile 5 lautet 
im Original:
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ANTI AOEIN AEEN AI ION XP
Buck liest nun twv und ergänzt das ya hinter twv zu ■/ovj.xxwi. Auf 

Grund dieser Ergänzung argumentiert er dann (a a. 0. S. 315) folgender- 
massen: ״Weil in einer Inschrift, wie die unserige ist, welche uns bekannt 
macht, mit der Anordnung des Systems, kein lächerliches Gespräch, wie 
etwa bei den griechischen Rednern geführt werden kann und auch keine 
privaten Vorschläge gegeben werden können, so ist die Phrase avTiSoct; 
twv ypr.i/.xTwv ein absoluter Beweis dafür, dass der wirkliche Gebrauch des 
Wortes avTi&ovi; der war, welchen man ihm gewöhnlich zuschrieb, näm
lich der wirkliche Vermögenstausch, wie sehr sich auch ̂ xler Gebrauch 
im vierten Jahrhundert davon unterschied.« Dieser Schluss scheint mir aber 
sehr unsicher. Denn erstens ist die Ergänzung des twv yp’/iyxTtov nicht zu
verlässig, da man mit Kirchhof! (Corpus inscriptionum Atticarum. III. Supple
mentband. 1891, S. 137) für ׳raW ypYiy.xTuv ebensogut tov ypovov lesen kann, 
und zweitens beweist diese Phrase ävtISoti; twv ypzaäTwv an sich nichts; 
denn ob man zu avTwWi; ergänzt twv ypvip-aTtov oder t/J; oOca«; oder sonst 
einen Ausdruck für Vermögen, das hat doch auf die Bedeutung und Auf
fassung des ganzen Verfahrens keinen Einfluss.

Da wir nun den Vermögenstausch als integrierenden Theil der Anti
dosis angenommen haben, so müssen wir auch die rechtlichen Folgen 
desselben in’s Auge fassen.

Es fragt sich, was man unter dem Vermögensbegriff im alten Athen 
verstanden hat. Das attische Recht dachte sich auf der einen Seite die 
freie physische Persönlichkeit eines Bürgers, auf der anderen sein Ver
mögen, d. h. alles, was er in rechtlich physischem Besitz inne hatte, oder 
worauf er irgend ein Anrecht erworben hatte. Nur das Vermögen konnte 
und musste ein Object reiner Civilverpflichtungen oder der Verpflichtungen 
gegen den Staat sein, nicht die Person selbst. Diese war für sich ohne 
das Hinzutreten rechtswidriger Handlungen nicht dafür verantwortlich, 
sondern sie genoss einer absoluten Freiheit. Der Umtausch des Vermögens 
begründete daher wohl wie die Erbfolge eine successio per universalitatem, 
so dass die Parteien ihre juristische Persönlichkeit wechselten und alle 
Activ- und Passivklagen auf den Gegner übergiengen, aber nur soferne, 
als sie einen Bestandtheil des Vermögens ausmachten' und von so allge
meiner Art waren, dass sie ohne Rücksicht auf eine bestimmte Persön
lichkeit sich auf einen dritten übertragen liefien, diejenigen Rechte und 
Verbindlichkeiten aber, von denen die Juristen sagen ״ossibus' inhaerent“, 
waren natürlich von dem Vermögenstausche ausgeschlossen. ׳ Von den 
öffentlichen Rechtshändeln ist das ohne weiteres klar, denn das Gesetz 
kann nicht einen anderen strafen, als den, der gefehlt hat. Nicht anders 
ist es mit Privatsachen, weil die Strafe nur eine persönliche ist und sein 
kann. Dagegen gieng beim Umtausch alles bewegliche und unbewegliche 
Vermögen über mit Ausnahme der Bergwerke, weil diese als schon be
steuertes Vermögen von den Liturgien und der Vermögenssteuer (siacpopi) 
befreit waren. (Ps. Dem. geg. Phain. § 18: d7ioamvto tv)v owlav ׳njv e[/.xuToCi 
opttö; y.ai dmaic!);, TtXyjv tüv sv to'£; epyoi; toi; dcpyupstot;, oux o! vop.oi v.tsa•; to- 
Troniixauiv).
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Wenn nun bei einem Vermügenstausche das Vermögen des einen 
auf den anderen übergieng, so waren darunter auch alle Vermögensrechte, 
sie mochten schon realisiert sein oder nicht, mit allen darauf haftenden 
Verbindlichkeiten, folglich mit allen Schulden, die nur irgend durch das 
Vermögen getilgt werden können, inbegriffen, jedenfalls also auch die von 
dem einen Theil schon verwirkten aber noch nicht entrichteten öffent
lichen oder privaten Geldbußen, ferner alle Rechtsforderungen, die nicht 
aus rein persönlichen Pflichten entsprangen, wenn wir sie auch nach 
unseren Rechtsbegriffen zu den persönlichen Ansprüchen rechnen würden. 
Darum lief Demosthenes Gefahr, durch die ihm von Thrasylochos ange
botene Antidosis der Ansprüche an seine Vormünder verlustig zu gehen 
und suchte deshalb durch eine vorangehende Diadikasie eine Ausscheidung 
dieser Ansprüche aus der Vermögensmasse zu erwirken. Erst als ihm 
dies nicht gelang, entschloss er sich zur Uebernahme der ihm zugescho
benen Trierarchie, um nicht auf die Processe gegen die Vormünder ver
zichten zu müssen, über deren einen die richterliche Entscheidung in 
wenigen Tagen bevorstand. (Demosth. XXVIII, 17. XXI, 78 ff.) Die Auffas
sung• dieser vielbesprochenen •Stellen ist die von Böckh (a. a. 0. S. 754 ff.) 
gegebene, der nur darin irrt, dass er ct.-zv.~hv.rjx (Dem. XXVIII, 17) auf den 
von Demosthenes gemachten Vorbehalt bezog, statt auf das Verschließen 
seines Hauses. Diesen Irrthum Böckh’s hat E. Curtius (Griechische Ge
schichte. JII, 798, Anm. 90) berichtigt, aber die von diesem selbst, Ditten- 
berger (a. a. 0. S. 13 ff.), Blaschke (a. a. 0. S. 22 ff.), Thalheim (a. a. Ü. 
S. 615 ff.) vorgetragenen Deutungen werden sämmtlich den Worten 
<o; d׳.ad׳.xz(7ia? tsoE6[/.svo; nicht gerecht, weshalb Illing (a. a. 0. S. 294 ff.) 
mit Recht zu Böckh’s Erklärung zurückgekehrt ist. Merkwürdig ist 
es, dass bei der Berechnung des Vermögens nicht das Eingebrachte der 
Mutter von den im Umtausch Begriffenen als eine Schuld in Abzug ge
bracht werden durfte. Wenigstens behauptet das der Sprecher in der Rede 
gegen Phainippos § 27 (Siehe oben S. 19 f.), und das ist auch an sich sehr 
wahrscheinlich. Wir wissen, dass der echte Sohn einer athenischen Mutter 
mit dem Eintritte seiner Rechtsfähigkeit deren ganzes Vermögen als Herr 
oder Eigenthümer bekam. Das Eingebrachte war also ein Theil seines 
eigenen Vermögens, er konnte es nicht als eine Schuld ansehen. Ihm lag 
nur die Verpflichtung ob, die Mutter zu ernähren und ihr ein Obdach 
zu geben. Das aber sind natürlich persönliche Pflichten, mithin konnte 
in dieser Beziehung bei der Vermögensberechnung gar nichts in Anschlag 
gebracht werden.

Ich komme nun zum letzten Theile meiner Abhandlung, nämlich zu 
der Frage:

III. Was geschah nach erfolgtem Urtheilsspruch ?
Wir haben oben S. 7 gesehen, dass, wenn der Provocierte, zu 

einer Leistung aufgefordert, dieselbe nicht ausführen wollte, der Provo- 
cierende ihn zum Vermögenstausch auffordern konnte. Weigerte er sich, 
denselben anzunehmen, so kam die Sache vor das Gericht. Da aber der 
ganze Handel lediglich Privatsache war, so konnten die Parteien sich vor 
dem Richterspruche noch jeder Zeit einigen, es konnte also der, wel-
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chem der Umtausch angeboten war, auch nach der Annahme desselben 
und nach geschehener Versiegelung seines Vermögens und anderer Vor
kehrungen die Annahme des Umtausches durch die Annahme der Lei
stung wieder aufheben, was Demosthenes (XXVIII, 17, XXI, 80) that, um 
nicht auf die Processe gegen seine Vormünder verzichten zu müssen. 
Kam eine Entscheidung der Parteien auf die eine oder andere Weise 
nicht zustande, so wurde der Process in letzter Instanz vor der Behörde, 
welche die Jurisdiction bei der betreffenden Liturgie hatte, entschieden, 
und zwar war dies, wie wir oben S. 6 gesehen haben, für die Chore- 
gie der Archon Eponymos, für die Gymnasiarchie der Archon Basileus, 
für die Trierarchie und Vermögenssteuer die Strategen. Seit der Zu
weisung von Specialcompetenzen an einzelne Mitglieder des Strategen
collegiums führte die Hegemonie bei diesen Entscheidungen 6 ׳jTpaTnyd; 
6 s k i  Ta? Tuu.u.opla? y)pY]|/ivo?*)

Die Richter entschieden nun, nachdem sie auf Grund der eidlich be
schworenen Inventare die Höhe des beiderseitigen Vermögens festgesetzt 
hatten, lediglich darüber, welche von beiden Parteien die Leistung zu 
übernehmen habe und der Spruch des Gerichtshofes ist daher eine 
Diadikasie.**) Dass die richterliche Entscheidung immer nur auf die Leistung, 
nicht auf den Tausch geht, sehen wir aus Jsokrates, XV. 5: syvwTxv syrjv

*) I. A. II Nr. 809 (=־ Boeckh Seeurkunden XIVi <a. Z. 204 ff.:) 07üw? S’av aal
od T/.r/ist; Ei?ay{fweri, tou? O-ETp.od-STa? 7T׳/pa־ Azpw׳ja  ?aao<rlou.׳SiaaTTripia sl? sva aal S .׳
tw UTpaTTiyw tw s rl Ta? ff’jp.p.opia? yipvipivw sv tw Mouviytwvt p,r!vl t־/: Xsovsps 
WTapivo'J aal ttj iy~r, WTzpivO’j. Die axr&su; sind natürlich nicht identisch mit den 
ävtiSotsi?, sondern Entschuldigungen, mit denen die Trierarchen sich der Theilnahme an 
der Expedition nach dem adriatischen Meere überhaupt oder mit dem ihnen zugewiesenen 
Schiffe und Geräthe (Z. 178 ff.) zu entziehen suchten. Ebenso Aristoteles. (Vom Staate der 
Athener, 61. S. 151): sva 8’stI Ta? su(/.[(/.o]pta?, 6? tou? ts Tp״ )payou? aaTaXsySt aal 
Ta? avT^ocsi? aÖTOl? tcoul aal Ta? ׳ha  maaala? ix[ut]oi? slcaysi .

**) »Welcher Unterschied zwischen §(xai und (harhaaalas war, ist nicht ganz sicher, 
doch ist die Erklärung wohl begründet, dass Slaat auf Gegenstände gerichtet waren, die 
schon in jemands Besitze waren, während hei den W&ixxffla׳. gestritten wurde, wer vor 
anderen etwas haben oder etwas leiden solle, so dass der Gegensatz von Klägern und 
Geklagten hier eigentlich nicht stattfand, vielmehr ein Concurs von Ablehnenden und Be
gehrenden. (Bekker Anekd. 236: Aiadsaaffwc . otfy arcXw? KÖc'jx !har, XsaSiaaala
aaXsfrai, a/.),' sv at? TCsplTivo? a a  .ji? saTtv, otw npo?riasi piäXXov. Vgl׳)p:? ßv)Tr׳
Aischines gegen Ktesiphon 536 und Taylor Petit. 598, Heffter (a. a. 0. S. 239 ff.), 
Meier-Schömann S. 367 ff., Platner (a. a. 0. S. 17 ff.) Um Ansprüchen des Staates zu be
gegnen oder wegen geschehener Leistungen vom Staate gebührende Vergütung oder eine 
)Belohnung u. s. w. zu erlangen,, wurden Diadtkasien angestellt, z. B. gegen einen Wohl
habenden und doch nicht vor dem Minderbegüterten zur Leistung einer Liturgie in An
spruch genommenen Mitbürger bei der Antidosis, (vgl. Suidas SiaSixasla), ferner von 
den Vorstehern der Symmorien gegen die Genossen derselben, welche ihnen den Vorschuss 
nicht zurückerstatteten, die 7rposi<J<popä?, von einem Trierarchen gegen seinen Nach
folger über Vergütung gemachten Aufwandes die Suez! E7UTpwipapy/]u.aT0?, von Choregen 
in Sachen, welche die Choregie betrafen, die SiaSoiafflat yopTiywv . (Ps. Xen. Staat der 
Athener, III, 4.) von Privaten über Ansprüche für eine Amtsverrichtung, Opfer, Geschenke 
u. s. w., endlich auch wohl Wettstreite über Erlangung eines Lohnes (Andok. von den 
Myster 14).“ Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde. II. S. 230 f.
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etvxt T7!v ),■/)TOupyt'av und Ps. Dem. geg. Phain. § 11: 5eop.xt upiwv dxdvTwv, w 
dvSpe; oixavral, ßov)Ö7)ffai piot xal toutov ei; tou; Tpiaxoston; ävt’ sjaoO XKTaffTvJcat. 
Vollbrecht (Philologus. II, 1847. S. 169) hatte aus der letzten Stelle wohl 
den Schluss gezogen, dass sich die richterliche Entscheidung nur auf die 
Leistung beziehen könne, hielt aber Böckh’s Annahme fest, dass die Parteien 
auch nach der gerichtlichen Entscheidung noch ihr Vermögen tauschen 
konnten. Diesen Irrthum beseitigt zu haben, ist ein Verdienst Ditten- 
berger’s (a. a. 0. S. 6 f.) wie ich schon oben (S. 10 f.) erwähnt habe. Denn 
dass nach der richterlichen Urtheilsfällung dem Provocierten im Falle 
seines Unterliegens noch die Wahl zwischen Leistung und Tausch offen 
gestanden habe, ist weder an sich wahrscheinlich noch durch irgend eine 
Andeutung in unseren Quellen gestützt. Gegenstand der Prüfung im 
Gerichtshöfe musste, was die Rede gegen Phainippos bestätigt, vor allem 
die Richtigkeit des von beiden Seiten ausgestellen • Vermögensinventars 
sein. Eine Erweiterung war in dem genannten Falle dadurch entstanden, 
dass Phainippos die Uebergabe seines Inventars in gesetzwidriger Weise 
verzögerte, weshalb der Sprecher der Rede eine d-oypx<p7) gegen ihn Bei den 
Strategen erhob, die Phainippos mit einer Gegenbeschwerde dvriypocgrn 
wegen angeblich widerrechtlicher Auslassung des Bergwerksbesitzes in 
der ax6<pxci; jenes erwiederte. Sprach das Gericht gegen den Anbietenden, 
so musste er unwiderruflich die Leistung machen,* **)) wurde aber zum Vor
theile des Provocierenden entschieden, indem der Gerichtshof erkannte, 
dass die Leistung dem zukomme, welchem der Umtausch angeboten 
worden war, so musste dieser den an ihn genommenen Regress des Provo
cierenden für gerechtfertigt halten und ohne weiteres die Leistung über
nehmen, da er ja erwiesenermassen reicher war als sein Gegner und daher 
vor diesem zur Leistung verpflichtet sein musste.”)

Dass die Gerichte für solche Diadikasien häufig in Anspruch ge
nommen wurden, lehren uns die Zeugnisse der Schriftsteller und die In
schriften. So sagt Ps. Xenoph. (Vom Staate der Athener III, 4.): 8d Ss 
xxl tx<L <hx<kxx£siv, d  t i ; ty,v vaCiv p.־/j sxtffxsud̂ e! xxtoixoSoj/.si t i o6./|(/־ijiov ־ 
xpo; toutoi;  yopzyoTc Sixdsxdff%׳. etc Atovuaia xal OxpyzMx xxl flxvxdTjvasa xal 
IlpoixYitkta xxl IlfpxiTTSix öffa ett). . xal Tptvjpxp̂ ot xafKaravTxi TSTpxxomot sxaffTOo 
svsxutou, xx't toutwv toi;  ßoiAoasvoi; <kxmxd<jai ösa Itvj. Reste öffentlicher Auf
zeichnungen über die in Diadikasien gefällten Entscheidungen hat U. Köhler 
(Mittheilungen des deutschen archäologischen Institutes in Athen VII. 1882. 
S. 96 ff.) in den Inschriften des C. I. A. II. No. 945—947 erkannt. Nr. 946 
lautet in der Umschrift:

j ou tou Xxp —  —- -—
— — — (t,z]yo'j(sto;) avrl 'H —- —• —

-— ävTi —  — ]; tou Am[y)Tplou —  —-  — ]
---  ---- ---- Xv]t1 ’Apt(JT0Cpw[vT0; —  —  --- ]

*) Auf diese Art gewann Isokrates durch seinen Sohn Aphareus den Process gegen 
Megakleides, der ihm den Umtausch angeboten hatte.

**) So übernahm Isokrates, nachdem das Gericht entschieden hatte, dass ihm die 
Leistung zukomme, die Trierarchie, als Lysimachus ihm den Umtausch angeboten hatte.
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5 — — — ajvTp. ’Av]t[m}öt]0'j 700־ Eo — — —
--------—  a v r l----------—]wvo[; 0 ׳7ס[  S iixwvo? — —  —

—  —- ävvl] rTudo[S]top0’j 0 — — — sawr[1o’j׳700  ]
x]vrl AcWTOtdou; 700־ Aioys — —  — 
av׳r]l Ar,u0־/.pa70׳’j;  Ay)aoxp[«T01>1; — — —J ׳700 

10 ävrrl \Vj'j'hr;/J,zvK 700׳ BooXxpytooo ■—- —  —
------- ]1(— )--------avrl S(1)<JTpaT0u 700׳ EwitucXsou; »0 —  — —

— (—) .׳0 [— —  — avrl Ttp.oSrlu.o'j 700׳ Tiy.oxXsou; — — —
— ] —p (—) — — — avrl A׳[/־£svou ׳roO KuÄtxXso’j; Oi[valo׳j]

------ ] —• —- avrl 0pxauoäo׳j 700׳ AX/׳.y.swvl&oo ’A©1S(valou)
15 avrl] ’AptäyjXou 700׳ AIvr,7׳apyo׳j ’X!xö־iv

— — —  Aap.]77(psu;) avrl As7r׳rlvou 700״ ’AvriipÖVTO; Sp7)׳r (׳rlou)
— —  —  ] — ------- avrl Kr/pwoSolpoo 700׳ [lavxloyo'j; Ayao (vs־jj;)

1XV71 <l,’./.0/.p7.T00; 700׳ *OlAOX’JOO'J!; IIx'.X. (v.SOj;)
avrl A sovto; 700־ AyaaniXsou; EXsu(oivlou)

20 «V7־l ] KTVIOlTUrO'J T00 El[7.6X00 K0&V)pp100
— — ] v(—) ------avrl ,t’siSoy.px'ro'j; 700־ Apto׳roäu10u A[x׳p[1׳r(p077־/iv)-iv)

avrl Ts]1aavopoo 700׳ K7,׳pi1000׳jp0’j ’A<ptS(vxtou) 
avrl — —  -— /.]Xsoo? 700׳ ©paoußouXou MapxD׳(cmou)

y.0v(£(0;)־oSoptooo A8[ — ——— ׳700
25 ------- N15MÜV0? Ap.'p̂ ׳7]00 — - TpOTTXdsv)

---------- (;Tstoapjroo IlxXX7;(7)£w ׳700 [ -
j ’ A{lp.o(vscü;)׳Au]xivo ׳700------------

t]00 ’ AvöpoxpxTO'j; Ks©*(Xvi9-iv)
(;(׳.vx£0)|j^7.il7׳xXs00; Iv־7]70):Ap ׳700

30 ] n ['
II]p0<777«X00)7׳ .

Diese Inschrift befindet sich auf einer Platte von pentelischem Marmor. 
Der Stein ist auf drei Seiten gebrochen. Rechts ist von Zeile 14 an der 
Rand erhalten, doch scheint hier eine andere Platte angestoßen zu sein. 
Man erkennt in dieser Inschrift ein Namensverzeichnis, in welchem je 
zwei Namen mit Zubehör (Vater- und Demosnamen) durch die Präposition 
äv71־ in Beziehung zu einander gebracht werden. Die in den beiden 
Reihen genannten Personen gehörten verschiedenen Demen und Phylen 
an, die Liste war also ohne Rücksicht auf Demen und Phylen angelegt. 
Die Inschrift stammt aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Es 
muss ein sehr umfangreiches Monument gewesen sein, da es wenigstens 
aus zwei Platten bestand. Dass die Diadikasien über die bei den musischen 
und gymnischen Wettkämpfen zu leistenden Liturgien und über die 
Trierarchie die athenischen Richter einen großen Theil des Jahres be- 
schäftigten, bezeugt der Verfasser der Schrift vom Staate der Athener. 
Unsere Inschrift enthält nun ein Namensverzeichnis der durch solche 
Diadikasien zu einer Leistung Verurtheilten, und weil in der Inschrift
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jede Beziehung auf Phylen oder Demen vermisst wird, so ist die Liturgie, 
um die es sich handelt, die Trierarchie.

Die Inschrift Nr. 947 ist ebenfalls ein Fragment. Dasselbe lautet 
in der Umschrift:

-----------o; •Pzyaivi;
—.--------oxXsouc MsvsXsw? ap̂ YiYSTn; ävv[l---------- ]

—----------- o׳j  I IpaxXTfc ap/zysT•/־!; ävrl---------------------
---------- i Atopcop« avrl Ntxo<7Tpdc[vou — — -—]

5  1 lo'räp.'.ot
---------- —  U o’j ’AvrixXffe fhiXoEsvo'j avrl (I>---------------

‘—-—v]§pou KuSalhrivarrs?
y.Xsiooo KaXXtaSris Nutoy.ayou av[vi----------

—-------- <r]TpxTou ’AyxuXstvfc
10 Avm<ir,y.oz Autiou äv[׳ri-------------- ]

-----------xXsioou ITpacrifc
Aauxpa־/ '  Aaaa.7׳to׳j «vtI A----------

------ oasvou; sx KrjSöiv
Ilnivoysv/i? l I7 TOX/io’j׳.׳ [----------—scvtI] ״

15 ------------KaXJXtffpxrou tPiXoTsaiovi? ©soTty.ou ,av[vl-------------]
SsvoxXstSr,? Esvojyrou avT!- ---------- ]

Auch diese Inschrift stammt aus der ersten Hälfte des ,vierten Jahr
hunderts. Der Stein muss ebenso wie bei der früheren sehr umfang
reich gewesen sein und wenigstens aus zwei Platten bestanden haben. 
Da in unserem Fragment Demenheiligthümer, wie es scheint, zur Lei
stung verpflichtet sind, So kann die in Frage stehende Liturgie keine 
persönliche gewesen sein. Zur Bestimmung der fraglichen Liturgie nun 
kann die Anordnung der Liste dienen. Da die zum Steuervorschuss 
{-pQc!<roopx) Verpflichteten nach den Demen bestimmt wurden und das 
Namensverzeichnis unseres Fragmentes nach Demen abgefasst ist, so folgt, 
■dass sich die Ergebnisse der Diadikasien, von welchen unsere Inschrift 
handelt, auf den Steuervorschuss beziehen.

Nr. 945 ist bei den Ausgrabungen im Dionysostheater gefunden 
worden und lautet:

[sypx]p.[/.[«TSusv] •
[oi'äjs §i£Oix«<Tav[׳ro----- •---- ]

XXT7. TO TOU S/'p.O’J [yf,0'.7׳V.x] ־
'Ex(׳.)xp4TYi; Atiu[o---------- ]
ll’jüô oipo; IL[lt----------]

------ ccvrl ©[soSoipou SwfffcrpxTO; Iv/ipufxiwvo? — ------- ]
------ otvrl njoXoxpy.TOu; Kvipuxtwv SwffwrrfpaTou —------------ ] .

äv]t£ Ayjp.YiTipou , !,AoxpxTr,: ,LXo[------------------
Sp.ixpwvtS•/!; Ms[—- —־ -—-
’AptaravSoo; Au[------ - —-
’OvTlTtüp OvxtfavTpXoU--------- ]
Api<7(T)ô pwv Naux[■----------
*PsiSsxpXTT]? A[p-----------

10
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K tV)5<j)V lt>puvou E[--------
Poix.0; *PlXtVOU------

Mv(v))m<jTpaTO; <t>[------
15

kaAAip.ayo; Me[----------
(t>Oi6<TipO׳.TO; [M----------
Auy.faiv l”Xau)ce[TOu-------
TToxoc Eevox.[—־ --------
“ASsicto;  H o[

20

eol(״)
SaTupo? N־].׳/,------- -— ■—

Kinfcpioieu;]
©eox.[7>---------—]25
Krapicisu[?]
EuyapiSr,[?---------- ]
i v. KriSwv
1 Ioa’jx 'a[•?,? -------------- ]
AoCj/XTps[u;]30
’ Apioroxp[•--------------
Aapwrrpsu[?]
4>püviyo[;-------- ]

Euxo[— ----------]
Euwvup.[e׳jc]

35

Die Worte, ־welche in den Zeilen 6—8 links stehen, zeigen, dass sich hier 
ein Namensverzeichnis befand, welches mit den auf der rechten Seite 
des Steines genannten Diadikasien in Beziehung gestanden sein muss, 
mit anderen Worten, es muss die Ergebnisse desselben enthalten. Die 
Diadikasien aber müssen sich auf die Übernahme öffentlicher Leistun
gen oder Liturgien bezogen haben, denn nur unter dieser Voraussetzung
erklärt sich die öffentliche Aufstellung eines so umfangreichen Denkmals, 
wie dasjenige augenscheinlich war, von dem das Fragment vorliegt. 
In der Ueberschrift habe ich mit Lipsius (Attischer Process, S. 742) olö[e
&£<h'/.ä<Tav[To----------] tö tou S־/ip.ou[ir,<pi<ip.z ergänzt, (Köhler schreibt
<i׳.£(k־/.aoKv[yop7)Yoi?]), so dass die darunter folgende Liste nicht, wie Köhler 
meint, die Namen der Richter, sondern derer enthält, denen die Leistung auf
erlegt worden war. Die Urkunde enthält also die Verzeichnisse derjenigen 
Bürger, denen die fragliche Leistung ursprünglich zugeschrieben und 
derjenigen, auf welche sie infolge des gerichtlichen Verfahrens übertragen 
worden war. Die Inschrift stammt gleichfalls aus der ersten Hälfte des 
vierten Jahrhunderts. Die streitenden Parteien gehörten denselben Demen 
an, und die Liste war nach Demen geordnet; ob auch nach Phylen, lässt 
sich nicht erkennen, ist aber nicht ausgeschlossen. Köhler hat nun erkannt, 
dass sich die Diadikasien, deren Ergebnisse unsere Inschrift enthält, auf 
die Choregie beziehen. Der Fundort und die äußere Erscheinung näm
lich ließen ihn das schließen; denn die Art und Weise, wie namentlich 
auf der unteren Hälfte des Steines die Namen eingegraben sind, ist ganz
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eigenthümiich (in Form eines Kreissegmentes) und scheint mit Beziehung 
auf den festlichen Charakter des Inhaltes und des Aufstellungsortes ge
wählt zu sein. Bei Inschriften rein geschäftlichen Charakters lässt sich 
etwas Ähnliches nicht leicht nachweisen

Dass die gerichtliche Entscheidung nur der Uebernahme der Leistung 
galt, mag dazu beigetragen haben, dass in den wenigen Stellen der atti
schen Schriftsteller, an denen domXtSovxi (xvt(<W.?) sich mit einem Object 
verbindet, dies die Liturgie ist. (Xenoph. Oikon. 7, 3: Sr«v ys \!-i si? cora- 

X.7.A0W7 7 ! vp7.׳,pxp)dx; ־ ־/! /oyoyA;, Dem. XXI, 78: si7׳iTv$y)׳ixv aSsX'po; 6 
toutou '/.od oöto? si? ty!v oixixv avTidi^ovTS; vpiYipxp îxv).

Dass aber ursprünglich als Object vielmehr das eingetauschte Ver
mögen verstanden wurde, darf man sowohl aus den Erklärungen der 
Grammatiker (Lex. Cant. 663,5, Lex. Segner 197,3 =  406,26, (184,16.), 
Schol. zu Dem.. 50,20), besonders aber aus der Bedeutung des Wortes 
selbst folgen, welcher keine der sonst versuchten Deutungen gerecht 
wird. Dieser Deutungen sind aber ziemlich viele. Nach Dittenberger 
(a. a. 0. S. 3 f.) bezeichnet cm-loost? und xvtioiSovxi überall nur die vor
läufige, gegenseitige Beschlagnahme des Vermögens, wozu aber gleich 
 :die ersten Anwendungen beider Ausdrücke (Ps. Dem. geg. Phain. § 1׳
tou;  dcvTi8sSwx.6tx? und § 5: etcoiouv oi orpxv/iyol toi? Tpsaxocdoi; tx? avriSoust?) 
wenig passen. Der Erklärung Dittenberger’s widerspricht auch Isokrates 
XV, 4: «vTiSosEco; yivopiv/i? ■rcspi rpwipxĵ x; ■xxl 7tspl txut/i; dcywvo;, denn 
Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung ist nicht die Beschlagnahme 
des Vermögens, sondern die Übernahme der Leistung, und die Ur- 
theilsfällung ist doch auch •ein Theil des Antidosisverfahrens. Noch be
denklicher als Dittenberger’s ist die Erklärung von Blaschke, welcher 
(a. a. 0. S. 8) sagt: ״Verbum, quod est xvtÄÜovx׳., patet posse usur- 
pari, si quis, quod ab altero ad ipsum delatum est, id ad alterum illum 
referat,“ wornach also xvtÄÜovx׳. ursprüglich vom Provocierten gesagt 
sein soll, ״qui, quod ab altero ad ipsum delatum est, id ad alterum illum 
referat.“ Da aber nach Dem. XXVIII., 17 6 xvtî ou? sowohl der Provo- 
cierte, als auch der Provocierende heißt, so ist Blaschke’s Erklärung hin
fällig, denn wie man von dem Provocierenden, welcher die Leistung an 
•einen anderen überträgt, (defert), xvtÄÄut: sagen kann, ist unerfindlich.
Frankel stimmt Blaschke bei und sagt (a. a. 0. S. 464): ״Dass xvtÄSovxi 
diesen Sinn haben kann, beweist die gleichartige Verwendung von SiXovxi 
in dem Ausdrucke opxov SiSovxi, einem Eid zu schieben.“ Aber dieser 
Beweis wäre doch wohl nur dann giltig, wenn man sagen könnte: opxov 
(xvTtSiSovxt, dieser Ausdruck ist aber nirgends belegt. Blaschke vergleicht 
auch 6 avTÜüo’j; mit' dem Adjectivum aw&«co;, aber xvtÄÄovx', bezeichnet 
bei den Attikern doch immer pro aliqua re aliquid dare, während in 
dem Adjectiv Avt!§!xo; die Präposition xv־r׳=contra vor- und überwiegt, wie 
in den Verben xvTißxivw, äv-Asyo) etc. Eher könnte man xvtÄÄovx׳. mit 
Verben wie xvri^syoaxt, xvtA soo.x׳. xvTtßoviß-Ew etc. vergleichen. AvuSiSovxi 
bezeichnet aber das ganze Verfahren, das entweder durch die Über
nahme der Leistung, oder durch den wirklichen Tausch oder durch die 
gerichtliche Entscheidung abgeschlossen wurde. In der Regel steht das



Verbum «vjiStSovai und das Substantivum av-riJWi? ohne weiteren Zusatz 
und bezeichnet die Einleitung des ganzen Verfahrens, das der ursprüng
lichen Absicht nach den Vermögenstausch vorzubereiten hatte; denn dass 
ein Vergleich, wie dies die Antidosis ursprünglich war und später min
destens sein konnte, ein Tausch genannt wurde, ist leicht zu begreifen. 
Da aber die Antidosis meist zu einer Apellation an die Gerichte führte,, 
so übertrug sich der Ausdruck natürlicherweise auch auf das gerichtliche 
Verfahren. An manchen Stellen ist derselbe daher von der Einleitung des 
Verfahrens, an anderen von der Annahme des Anerbietens, wieder an 
anderen von dem ganzen Verfahren gebraucht,

H. L ochs.



Jahresbericht
’über den

Zustand des k. k. S taatsgym nasiu m s zu Bielitz
im Schuljahre 1896/97.

A. D er L ehrkörper.
1. Veränderungen.

Laut h. Min. - Erl. vom 25. Juni 1896, Z. 7758 (6. Juli 1896 Z. 
1934 L.-Sch.-R.) wurde dem Professor J o h a n n  App l  eine Lehrstelle 
am Staatsgymnasium im XII. Wiener Gemeindebezirke (Karl Ludwigs- 
Gymnasium) verliehen. Mit gründlichen Fachkenntnissen ausgerüstet und mit 
den pädagogisch-didaktischen Forderungen seiner Fächer wohl vertraut, 
hatte Professor Appl elf Jahre an der hiesigen Anstalt mit regem Eifer, 
zuverlässiger Pflichttreue und großem Erfolge gewirkt und sich durch 
seine humane Gesinnung die Liebe seiner Schüler, durch sein 
Entgegenkommen die Sympathien seiner Amtsgenossen und durch 
seine Haltung in der Öffentlichkeit allgemeine Achtung erworben. Darum 
ward sein Abgang von der Anstalt allerseits bedauert. Diese wird ihm 
ein freundliches Andenken bewahren.

Laut h. Min.-Erl. vom 25. .Juni 1896, Z. 11752 (7. Juli 1896, Z. 1932' 
L.-Sch.-R.) wurde Supplent Dr. H e i n r i c h  F l e i s c h m a n n  zum provi
sorischen Lehrer am Staatsgymnasium in Teschen ernannt. Sein Scheiden 
von der hiesigen Anstalt, an welcher derselbe drei Jahre eifrig, hingebungs
voll und ersprießlich gewirkt hatte, ward von der danbaren Theilnahme 
seiner Schüler, den herzlichen Glückwünschen seiner Collegen und dem 
lebhaften Ausdrucke des Dankes seitens der Direction begleitet.

Ferner schieden mit Schluss des Schuljahres 1895/96 die Herren 
Rabbiner Dr. N a t h a n  G l a s e r  und Oberlerer L e o p o l d  B l ü h  die ״
mit der suppletorischen Ertheilung des mosaischen Religionsunterichtes 
betraut gewesen waren, sowie die Herren Bürgerschullehrer J u l i u s  
F r i e d r i c h  Z i p s e r ,  Bürgerschullehrer J a c o b  J u n g  und Volks
schullehrer H e i n r i c h  L i p s, die in einigen Classen des Gymnasiums 
den Turnunterricht geleitet hatten, aus dem Lehrkörper der Anstalt aus. 
Die Genannten haben, wenn auch nur kurze Zeit an der Anstalt thätig, 
doch theils dadurch, daß sie ihre Fachtüchtigkeit in den Dienst der An

1
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stalt gestellt haben, theils durch ihr berufseifriges Wirken sich den 
Dank der Anstalt gesichert.

Laut h. Min.-Erl. vom 25. Juni 1896, Z. 7756 (6. Juli 1896, 
Z. 1934 L.-Sch.-R.) wurde der Supplent am Staatsgymnasium im III. Wiener 
Gemejndebezirke S a m u e l  G o r g e  zum wirklichen Lehrer an der hie
sigen Anstalt ernannt.

Laut h. Min.-Erl. vom 25. Juni 1896, Z. 14945 (7. Juli 1896, Z. 1935 
L.-Sch.-R.) wurde der Supplent am Landes-Real- und Obergymnasium in 
Baden, Dr. T h e o d o r  Z a c h l ,  zum wirklichen Lehrer am hiesigen 
Staatsgymnasium ernannt.

Laut h. Min.-Erl.vom 18. August 1896, Z.20478 (19. September 1896, 
Z. 2756 L.-Sch.-R.) wurden Supplent M a r t i n  S p i e g e l  und Bürger
schullehrer K a r l  W i n t g e n mit der suppletorischen Ertheilung des 
Turnunterrichtes in sechs Classen des Gymnasiums betraut.

Laut Erl. des hochlöbl. k. k. schles. Landesschulrathes vom 19. October 
1896, Z. 2958 wurde der Rabbiner und Prediger der israelitischen 
Cultusgemeinde in Bielitz, Dr. M a r c u s  S t e i n e r ,  zum Lehrer der 
israelitischen Religon am Staatsgymnasium bestellt.

Die vierte Quinquenalzulage wurde verliehen dem Director T h o m a s  
I s 1 i t z e r und dem Consistorialrathe Professor J o s e f  B i o l e k ,  und 
zwar ersterem mit Erlass des hochlöbl. k. k. schles. Landesschulrathes vom 
27. September 1896, Z. 2695, letzterem mit Erlass derselben Behörde vom 1. 
November 1896, Z. 2851.

1. Stand des Lehrkörpers am Schlüsse des Schuljahres 1896 97 
und Fäcliervertheilung.

Z 
a 

h 
1 

II

Name und Charakter
Oräi-

narins
in

Lehrfach und Clesse
Wöckent־

iicne
Stnnien-

zaW
'1 T h o m a s  Is litz e r , 

k k . Director — Latein VIII. 5

2

K a r l  K o lb e n h e y e r , 
k.k Professor in der VIII Rang- 
classe. Besitzer des goldenen Ver
dienstkreuzes mit der Krone, 
Mitglied der physiographischen 
Commission der k k. Akademie 
der Wissenschaften in Krakau.

IIB
Latein, Deutsch, Geographie 

und Geschichte in IIB 
Kalligiaphie in IA. IB.

lß
4

3

D r. E d u a r d  B ra n d ,  
k.k. Professor in der VIII Rang- 
classe, Vorstand des Bielitzer 
Gabelsberger Stenographen- 

Vereins.

IA
La*ein in IA. VII, Deutsch in 

IA. Propädeutik in VIII. 
Stenographie inzweiCursen.

19
3
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Z 

a 
h 

1 
||

Name und Charakter
Ordi

narius
in

Lehrfach und Classe
™m -
licue

tunien-
zall

4
J o s e f  K a n a m ü lle r ,  

k . k Professor in der VIII. Rang
lasse, Custos dernaturgeschicht- 

lichen. Sammlung.
V

Mathematik in IA, IIA, V, 
Naturgeschichte in IA, IIA. 

IIB. V. VI.
20

r>
J o s e f  B io lek , 

Consistorialrath, k k Professor 
in der VIII. Rangclasse.

- Katholische Religion in 
I—VIII. 10־

6
O s w a ld  K a is e r , 

k k . Professor in der VIII.Rang
classe Custos der physikalischen 

Sammlung.
VIII

Mathematik IIB. IIIA, VII״ 
VIII;, Naturgeschichte (bez. 
Physik) in IIIA, VII, VIII.

19

7
B e n e d ic t P ic h le r  

k. k. Professor in der VIII. 
Rangclasse

IIIA Latein und Criechisch in IIIA, 
Deutsch in VI, VIII. 17

8
F r a n z  P o p p ie r ,  

k. k. Professor in der VIII. 
Rangclasse.

IIA Latein und Deutsch in IIA, 
Griechisch in VIII. 17

9
T h e o d o r  T ä u b e r ,  

k k Professor in der VIII. Rang
classe (im Status der k. k 

Staatsrealschule.)
— Evangelische Religion in 

I-V1II. 10

10 A le x a n d e r  K n a u e r ,  
k. k Professor 1BJ Latein u. Deutsch in IB, Grie

chisch und Propädeutik in VII. 18

11
J o s e f  W olf,

k. k Professor, Custos der 
Schülerbibliothek.

IIIB Latein und Griechisch in 
IIIB, Deutsch in IIIA, IIIB. 17

12
J o h a n n  G ollob , 

k. k. Professor, Custos der 
Lehrerbibliothek und der geo

graphischen Sammlung.
VII

Deutsch in VII., Geographie 
in IA. IB, Geographie und 
Geschichte in IIA, IIIB, VII.

19

13 S a m u e l G o rg e , 
k. k. Gymnasiallehrer. —

Deutsch in IV, Geographie und 
Geschichte in IIIA, IV, V. VI, VIII. 20

14 D r. T h eo d o r Zaehl, 
k. k. Gymnasiallehrer. VI Latein in V., VI. Griechisch 

in VI. 17

15
M a rtin  S p iegel, 

Supplent. -
Mathem. inIB.lllB, IV, VI,Naturge 
schichte, bez Physik in IB, IIIB, IV, 

Turnen in IB, IIB, IIIB, IV
19

16 H e r m a n n  L o ch s, 
Supplent. IV Latein in IV, Griechisch in 

IV, V. Deutsch V. 18

17
D r. M a rc u s  S te in e r , 

Rabbiner und Prediger der Cul- 
tusgemeinde Bielitz

— Israelitische Religion in Ci 
I—VIII. 8

18
R o b e r t  K e lle r, 

k. k. Turnlehrer (im Status 
derk. k. Staatsrealschule), Cu

stos der Turngeiäthe.
— Turnen in IA, IIA. IIIA 

VI, VIII. 10
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Z

a
h

l

Name und Charakter
Oräi-
nariiis
10

Lehrfach und Classe
Wijclient-

Me
Slnnden-

zahl

19
K a r l  W in tg e n , 

Bürgerschullehrer, Custos d.Spiel- 
geräthe u. Leiter der Jugendspiele.

— Turnen in V, VII. 4

20 K a r l  H a r lo s , 
Übungsschullehrer. — Polnische Sprache in zwei 

Cursen 4

21
W e n z e l H o rä k , 

k . k . Professor an dei Staats 
realschule.

— Französische Sprache in zwei 
Cursen. 4

22
W e n z e l S ta r e k  

wirklicher Lehrer anderStaats« 
gewerbeschule, Custos der 

Sammlung für das Zeichnen
— Freihandzeichnen in drei 

Cursen. 6

23
V ic to r  B e rä n e k , 

k. k, Professor an der Staats
realschule

- Gesang in zwei Cursen. •>

B. D er U nterricht.
Lehr- und Lectionsplan.

I. D ie  o b l i g a t e n  L e h r f ä c h e r .
(Auf Grund der Min.-Verordnung vom 26. Mai 1884, Z. 10128;

2. Mai 1887, Z. 8752; 14. Jänner 1890, Z. 370; 30. September 1891, 
Z. 1786 und 24. Mai 1892, Z. 11372.)

1. Cl as se .  (24 wöchentliche Stunden.)
R e l i g i o n :  a) K a t h o l i s c h :  2 St. Glaubenslehre, b) E v a n -  

g e 1 i s c h : 2 St. Biblische Geschichte Ä. T. — Luthers Katechismus: 
]. Hauptstück: Von den zehn Geboten, c) I s r a e l i t i s c h :  2 St. Bib
lische Geschichte: Von der Schöpfung bis Josua. — Pentateuch: Ausge
wählte Stücke aus Genesis mit eingehender Erklärung und in Verbin
dung mit hebräischer Grammatik.

La t e i n :  8 St. Formenlehre der wichtigsten regelmäßigen Flexionen, 
eingeübt in beiderseitigen Übersetzungen aus dem Übungsbuche. Von 
Mitte November an allwöchentlich eine halbstündige Composition. Memo
rieren, später häusliches Aufschrdiben der in den Lectionen vorgekom
menen Übersetzungen in das Lateinische und nach genügender Vorübung 
allwöchentlich 1—-2 kleine Hausaufgaben.

D e u t s c h :  4 St. Grammatik: Syntax des einfachen Satzes, Formen
lehre (parallel mit der lateinischen Formenlehre), Elemente des zusam- 
meno־ezo£>:enen und zusammengesetzten Satzes. Praktische Übungen in
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der Orthographie. — Lectüre nach dem Lesehuche mit Erklärungen un d 
Anmerkungen. Memorieren und Vortragen poetischer und prosaischer 
Stücke. — Die schriftlichen Arbeiten sind zuerst ausschließlich Dictate, 
vorwiegend zu orthographischen Zwecken, und geschehen wöchentlich; 
später (doch noch im I. Semester) wechseln sie in wöchentlicher Abfolge 
mit Aufsätzen. Im 2. Semester orthographische Übungen jede zweite 
Woche, Aufsätze monatlich zwei, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten.

G e o g r a p h i e :  3 St. Anschauliche Vermittlung der geographischen 
Grund Vorstellungen. Tagesbahnen der Sonne inbezug auf das Schul- und 
Wohnhaus in verschiedenen Jahreszeiten; hienach Orientierung in der 
wirklichen Umgebung, auf der Karte und am Globus. Beleuchtungs- und 
Erwärmungsverhältnisse innerhalb der Heimat im Verlauf eines Jahres. 
Hauptformen des Festen und Flüssigen in ihrer Vertheilung auf der 
Erde, sowie die Lage der bedeutendsten 'Staaten und Städte, bei steter 
Übung und Ausbildung im Kartenlesen Versuche im Zeichnen der ein
fachsten geographischen Objecte.

M a t h e m a t i k :  3 St. Arithmetik: Das dekadische Zahlensystem. 
Römische Zahlzeichen. Die vier Grundoperationen mit unbenannten und ein
fach benannten, ganzen und Decimalzahlen. Das metrische Maß- und 
Gewichtssystem. Das Rechnen mit mehrfach benannten Zahlen. Theil- 
barkeit der Zahlen, Zerlegung in Pi’imfactofen. Die einfachsten Vorübun
gen' für das Rechnen mit gemeinen Brüchen, einschließlich des Auf- 
suchens des gemeinschaftlichen Maßes und Vielfachen. — Geometrische 
Anschauungslehre (2. Semester): Die Grundgebilde. Gerade, Kreis, Win
kel und Parallele. Die einfachsten Eigenschaften des Dreieckes.

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St., Anschauungsunterricht. Die ersten 
sechs Monate des Schuljahres: Thierreich, und zwar: Sängethiere und 
Insecten in entsprechender Auswahl. Die vier letzten Monate des Schul
jahres: Pflanzenreich. Beobachtung und Beschreibung einer Anzahl von 
Samenpflanzen verschiedener Ordnungen nach ihren wichtigeren Merk
malen, vergleichende Betrachtung derselben behufs Auffassung ihrer Ver
wandtschaft.

Tu r nen :  2 St. Ordnungsübungen. Freiübungen. Langes Schwung
seil. Freispringen. Wagrechte, schräge und senkrechte Leitern. Kletter
stangen und Taue. Barren. Spiele.

2. Classe.  (25 wöchentliche Stunden.)
R e l i g i o n :  a) Ka t ho l i s ch :  2 St. Beschreibung und Erklärung des 

Gottesdienstes der katholischen Kirche, b) Evange l i s ch :  2 St. Biblische Ge
schichte N. T. — Luthers Katechismus: II. bis V. Hauptstück: Glaube, 
Gebete und Sacramente. c) I s r a e l i t i s c h :  2 St. Biblische Geschichte: Von 
Josua bis zur Theilung des Reiches. — Pentateuch: Eintheilung der hl. 
Schrift. Zehn Gebote. Ausgewählte Stücke aus Exodus. Festkalender.

L a t e i n :  8 St. Formenlehre der selteneren und unregelmäßigen 
Flexionen, eingeübt wie in der I. Classe. Monatlich drei Compositionen 
mit halb- bis dreiviertelstündiger Arbeitszeit und eine Hausaufgabe. Me
morieren wie in der I. Classe, später häusliches Präparieren.
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D e u t s c h :  4 St. Grammatik: Der zusammengezogene und zusam
mengesetzte Satz, Formenlehre, praktische Übungen in der Interpunction. 
— Lectüre wie in der I. Classe. — Schriftliche Arbeiten: Aufsätze und ein
zelne Dictate zu othographischen Zwecken. Drei Aufsätze monatlich, ab
wechselnd Schul- und Hausarbeiten.

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  a) G e o g r a p h i e :  2 St. Asien 
und Afrika nach Lage und Umriss, in oro-hydrographischer und topogra
phischer Hinsicht unter Rücksichtnahme auf die klimatischen Zustände. Der 
Zusammenhang des Klimas mit der Vegitation, den Producten der Länder 
und der Beschäftigung der Völker ist an einzelnen Beispielen zu erläutern. 
Übungen im Entwerfen einiger Kartenskizzen, b) G e s c h i c h t e :  2 St. 
Alterthum. Ausführliche Darstellung der Sagen. Die wichtigsten Personen 
und Begebenheiten, hauptsächlich aus der Geschichte der Griechen und 
Römer.

M a t h e m a t i k :  3 St. A r i t h m e t i k :  Erweiterte Übungen über
Maße und Vielfache. Zusammenhängende Darstellung und Durchführung 
der Bruchrechnung. Verwandlung von Decimalbbrüchen in gemeine und 
umgekehrte. Die Hauptsätze über Verhältnisse und Proportionen. Die ein
fache Regeldetri mit Anwendung der Proportion und •der Schlussrechnung. 
Die Procent- und einfache Zinsenrechnung. — G e o m e t r i s c h e  A n 
s c h a u u n g s l e h r e :  Strecken- und Winkelsymmetrale. Congruenz der 
Dreiecke nebst Anwendungen. Die wichtigsten Eigenschaften des Kreises, 
der Vierecke und Vielecke.

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. Anschauungsunterricht. Die ersten 
sechs Monate des Schuljahres: Th i e r r e i c h ,  und zwar: Vögel, einige 
Reptilien, Amphibien und Fische. Einige Formen aus den übrigen Abthei
lungen der wirbellosen Thiere. — Die vier letzten Monate des Schuljah
res: P f l a n z e n r e i c h .  Fortsetzung des Unterrichtes der I. Classe durch 
Vorführung anderer Samenpflanzen und durch Anbahnung des Verständ
nisses ihrer systematischen Gruppierung. Einige Sporenpflanzen

Tu r n e n :  2 St. Ordnungsübungen. Freiübungen: In und aus ver
schiedenen Stellungen, Gehen mit Beinthätigkeiten, Holzstabübungen. Lan
ges Schwungseil. Freispringen Bock. Wagrechte, schräge und senkrechte 
Leitern. Kletterstangen und Taue. Reck. Ringe. Barren. Spiele.

3. C l a s s e .  (26 wöchentliche Stunden.)
Rel igion:  a) K a t h o l i s c h :  2 St. Geschichte der göttlichen Offen

barung des alten Testamentes, b•) E v a n g e l i s c h :  2 St. Glaubens- und 
Sittenlehre, c) I s r a e l i t i s c h :  Biblische Geschichte: Von der Theilung des 
Reiches bis zur Zerstörung des ersten Tempels. —- Pentateuch: Ausge
wählte Stücke (Speisegesetze, Heiligungsvorschriften, Feiertage) aus Leviticus 
und Numeri.

Latein:  6 St, Grammatik: 3 St, Lehre von der Congruenz, vom Ge
brauche der Casus und der Präpositionen, unter Zugrundelegung einer 
passenden Schulgrammatik. — Lectüre: 3 St. Einige vitae des Cornelius 
Nepos oder eine Auswahl aus Curtius. — Schriftliche Arbeiten: Häusliche 
Präparation auf die Lectüre und die Übersetzungen ins Lateinische. Alle 
14 Tage eine Composition von einer ganzen Stunde, alle 3 Wochen eine 
Hausaufgabe. —
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Gr i e c h i s c h :  5 St. Regelmäßige Formenlehre mit Ausschluss der 
Verba in p. Übersetzungen aus dem Lesebuche. Memorieren. Präparation. 
Von der zweiten Hälfte des I. Semesters angefangen alle 14 Tage eine 
Arbeit, abwechselnd Compositionen und Pensa.

De u t s c h :  3 St. G r a m m a t i k :  Systematischer Unterricht in der 
Formen- und Casuslehre mit Berücksichtigung der Bedeutungslehre. — 
L e c t ü r e  nach dem Lesebuche mit Erklärungen undAnmerkungen. Letz
tere dienen besonders stilistischen Zwecken und beschäftigen sich mit der 
Form der Lesestücke im ganzen wie im einzelnen. Memorieren und Vor
tragen. — A u f s ä t z e :  Zwei im Monate, abwechselnd Schul- und Haus
arbeiten. —

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. (abwechselnd Geographie 
und Geschichte), a) G e o g r a p h i e .  Die in der II. Classe nicht behandel
ten Länder Europas (mit Ausschluss Österreich-Ungarns), Amerika und 
Australien, nach denselben Gesichtspunkterf• wie in der II. Classe, insbe
sondere auch rücksichtlich der Erklärung der klimatischen Zustände. 
Übungen im Entwerfen einfacher Kartenskizzen b) G e s c h i c h t e .  Mit
telalter. Die wichtigsten Personen und Begebenheiten mit besonderer 
Rücksicht auf die Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie.

M a t h e m a t i k :  3. St. A r t h m e t i k :  Die vier Grundoperationen 
mit ganzen und gebrochenen allgemeinen Zahlen. Quadrieren und Ausziehen 
der Quadratwurzel. Im Zusammenhänge mit. den geometrischen Rech
nungen: Unvollständige Zahlen, abgekürztes Multiplicieren und Dividieren; 
Anwendung des letzteren beim Ausziehen der Quadratwurzel. — Geome
t r i s che  A n s c h a u u n g s l e h r e :  Einfache Fälle der Vergleichung, Ver
wandlung und Theilung der Figuren. Länge- und Flächenmessung. Pytha
goreischer Lehrsatz auf Grund der einfachsten Beweise. Das Wichtigste 
über die Ähnlichkeit geometrischer Gebilde.

N a t u r w i s s e n s c h a f t e n :  2 St. 1. Semester: E x p e r i m e n 
t a l p h y s i k .  Vorbegriffe. Das Wichtigste aus der Wärmelehre und 
Chemie. 2. Semester : M i n e r a l r e i c h .  Beobachtung und Beschrei
bung einer mäßigen Anzahl von wichtigen und sehr verbreiteten Mine
ralarten 'ohne besondere Rücksicht auf Systematik. Gewöhnliche Gesteins
formen.

T u r n e n :  2 ■St. Ordnungsübungen: Reihungen, Schwenkungen
und Drehungen. Freiübungen : Arm- und Beinthätigkeiten, Gehen mit 
Beinschwenken, Hantelübungen, Holzstabübungen. Freispringen, Bock, 
wagrechte, schräge und senkrechte Leitern. Kletterstange und Taue, Reck, 
'Ringe, Rundlauf, Barren. Spiele.

4. Classe.  (27 wöchentliche Stunden.)
R e l i g i o n :  a) K a t h o l i s c h :  2 St. Geschichte der göttlichen

Offenbarung des neuen Testaments, b) E v a n g e l i s c h :  2 St. Glaubens
und Sittenlehre, c) I s r a e l i t i s c h .  2 St. J üd i s che  Ge s c h i e h  te : Von 
der Rückkehr aus dem babylonischen Exil bis zur Zerstörung des zweiten 
Tempels. — P e n t a t e u c h :  Ausgewählte Stücke (Gesetze der Mensch
lichkeit und Nächstenliebe) aus Deuteronomicum.
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L a t e i n :  6 St. G r a m m a t i k :  3 oder 2 St. Eigentümlichkeiten
im Gebrauche der Nomina und Pronomina, Lehre vom Gebrauche der 
Tempora und Modi nebst den Coniunctionen. — L e c t ü r e :  3 oder 4 St. 
Casars bellum Gallicum, etwa 3 Bücher; in der zweiten Hälfte des 
2. Semesters wöchentlich 2 Stunden Ovid (Auswahl'. Die wichtigsten 
prosodischen Regeln. Der Hexameter. Das Distichon. Präparation. — 
Schriftliche Schul- und Hausaufgaben wrie in der 3. Classe.

G r i e c h i s c h :  4 St. Grammatik: Abschluss der regelmäßigen
Formenlehre durch Hinzufügung der Verba in die wichtigsten Un
regelmäßigkeiten in der Flexion. Hauptpunkte der Syntax. Übersetzun
gen aus dem Lesebuche. Memorieren. Präparation. Alle 14 Tage eine 
schriftliche Arbeit, abwechselnd Schul- und Hausarbeit.

D e u t s c h :  3 St Grammatik: Systematischer Unterricht in der
Syntax des zusammengesetzten Satzes, die Periode. Grundzüge der Pro- 
sodik und Metrik. — Lectüre wie in der 3. Classe. Memorieren. Vor
tragen. Aufsätze wie in der 3. Classe.

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. a) G e o g r a p h i e :  
2 St. Physische und politische Geographie von Österreich-Ungarn, mit 
Ausschluss des statistischen Theiles als solchen, jedoch mit eingehender 
Beachtüng der Producte der Länder, der Beschäftigung, des Verkehrs
lebens und der Culturverhältnisse der Völker. Übungen im Entwerfen 
einfacher Kartenskizzen. — b) G e s c h i c h t e :  2 St. Neuzeit. Die wich
tigsten Personen und Begebenheiten ; Geschichte der österreichisch-un
garischen Monarchie bildet den Hauptinhalt des Unterrichtes.

M a t h e m a t i k :  3 St. A r i t h m e t h i k :  Die Lehre von den Glei
chungen ersten Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten und 
von solchen reinen Gleichungen zweiten und dritten Grades, welche bei 
den geometrischen Rechungen Vorkommen. Im Zusammenhänge mit den 

' letzteren Cubieren und Ausziehen der Cubikwurzel. Die zusammengesetzte 
Regeldetri, die Theilregel, die Zinseszinsr’echnung. — G e o m e t r i s c h e  
A n s c h a u u n g s l e h r e :  Gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen. 
Die körperliche Ecke. Hauptarten der Körper. Einfachste Fälle der Ober
flächen- und Rauminhaltsberechnung.

Phys i k :  3 St. Experimentalphysik: Magnetismus, Elektricität, Me
chanik, Akustik, Optik, Erscheinungen am gestirnten Himmel und astro
nomische Geographie.

T u r n e n  : 2 St. Ordnungsübungen: Schwenken in größeren Rei
hen, Nebenreihen nach einer */4 Drehung, Gehen in Schrägreihen u. a. 
Freiübungen: Beinthätigkeiten während des Hüpfens, Schwenkhopsen,,
Hantelübungen, Eisenstabübungen. Freispringen, Sturmspringen, Bock, 
wagrechte, schräge, senkrechte Leitern, Kletterstange und Taue, Reck, 
Ringe, Rundlauf, Barren. Spiele.

5. Classe. (27, bez. 26 wöchentliche Stunden.)
R e l i g i o n :  a) Ka t h o l i s c h :  2 Apologetik der christlichen Offen

barung b) E v a n g e l i s c h :  2 St. Bibelkunde, ci I s r a e l i t i s c h :  1 St. 
Religionsgeschichte : Von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum 
Abschluss des Talmud. Allgemeine Sittenlehre. Pflichten gegen den 
Staat und die Gesammtheit.
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L a t e i n :  6 St. Lectüre : 5 St. Livius I. und XXI. oder XXII. oder 
wichtige Partien aus den Kämpfen der Patricier und Plebejer; Ovid, 
und zwar eine Auswahl vornehmlich aus den Metamorphosen und den 
Fasti. Im 1. Semester ist ausschließlich Livius, im 2. vorwiegend Ovid 
zu lesen. G r a m m a t i s c h :  s t i l i s t i s c h e  Üb u n g e n :  1 St. — Präpa
ration. Monatlich 1 Composition (5 im Semester).

G r i e c h i s c h :  5 St. L e c t ü r e :  4 St. Im 1. Semester: Xeno- 
phon’s Anabasis oder eine Auswahl nach einer Chrestomathie. Im 2. Se
mester: Homers Ilias, ausgewählte Partien im Umfange von 2—3 
Gesängen, nebst der nothwendigen Erläuterung über die Abweichungen 
des epischen Dialektes vom attischen; daneben 1 St. wöchentlich Fort
setzung der Lectüre aus Xenophon. Präparation. Memorieren der Voca- 
beln, auch Memorieren einiger Stellen aus der Ilias —- G r a m m a t i k :  
1 St. Erweiterung und Befestiguug der Kenntnis des attischen Dialektes. 
Compositionen in jedem Semester . 4.

D e u t s c h :  3 S t G r a m m  atilr: Wortbildung, Lehnwörter, Fremd
wörter, Volksetymologie. — Le c t ü r e  nach dem Lesebuche mit Erklärungen 
und Anmerkungen, die (neben ihren sonstigen stilistischen Zwecken) die 
Charakteristik der epischen, lyrischen und didaktischen Dichtungsgattungen 
zu berücksichtigen haben. Ausgewählte Partien aus Wielands Oberon und 
Klopstocks Messias. Memorieren und Vortragen. Aufsätze wie in der III. Classe.

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. Geschichte des Alter
thums, vornehmlich der Griechen und Römer, bis zur Unterwerfung 
Italiens mit besonderer Hervorhebung der culturhistorischen Momente und 
mit fortwährender Berücksichtigung der Geographie.

M a t h e m a t i k :  4 St. a) A r i t h m e t i k :  2 St. Wissenschaftlich 
durchgeführte Lehre von den vier ersten Rechnungsoperationen. Grund
lehren der Theilbarkeit der Zahlen Theorie des größten gemeinsamen 
Maßes und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen, angewandt auch auf 
die Polynome. Lehre von den Brüchen. Von Zahlensystemen überhaupt 
und vom dekadischen insbesondere. Die Lehre von den Verhältnissen 
und Proportionen nebst Anwendungen. Die Lehre von den Gleichungen 
des 1. Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten nebst Anwen
dung auf praktisch wichtige Aufgaben, b) G e o m e t •r i e : 2 St. Plani
metrie in wissenschaftlicher Begründung.

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. Systematischer Unterricht im 1. 
Semester in Mineralogie, im 2. Semester in Botanik.

T u r n e n :  2 St. Ordnungsübungen: die wichtigsten Formen der
selben zur Erlangung offener Aufstellungen. Freiübungen: Hüpfdrehen
zu verschiedenen Stellungen, Dauerlauf, Hantelübungen, Eisenstab Übungen. 
Freispringen. Sturmspringen. Bock. Verschiedene Übungen am Pferd. 
Reckunterschwung. Verschiedene Übungen an den wag-rechten, schrägen 
und senkrechten Leitern. Übungen an den Kletterstangen und Tauen, am 
Reck, an den Ringen, Rundlauf, Übungen am Barren. Spiele.

6. C l a s s e .  (27, bez. 26 wöchentliche Stunden.)
R e l i g i o n :  a) K a t h o l i s c h  ,St. Besondere Glaubenslehre ׳ 2

b) E v a n g el i s c h: 2 St. Bibelkunde, c) I s r a e l i t i s c h :  1 St.
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Jüdische Geschichte: Vom Abschlüsse des Talmud bis Maimonides. — 
Bibellectüre: Ausgewählte Stücke aus Jesaias.

L a t e i n :  6 St. Lectüre: 5 St. Prosa: Sallusts Iugurtha oder Cati- 
lina. Cicero’s I. Rede gegen Catilina, Casars bellum civile. Poetische Lec
türe: Auswahl aus Vergils Eclogen und einzelner Stellen der Georgica. 
Anfang der Lectüre der Aeneis. — Grammatisch-stilistische Übungen: 
1 St. — Präparation. Compositionen wie in der V. Classe.

Gr i e c hi sc h: 5 St : L e c t ü r e 4 St. Im 1. Semester: Ausge
wählte Partien aus Homers Ilias im Umfange von 5—6 Gesängen; im 2. 
Semester :Herodot:Hauptpunkte aus der Geschichte der Perserkriege; daneben, 
namentlich im 1. Semester, etwa alle 14 Tage 1 St, Lectüre aus Xeno- 
phon. — G r a m m a t i k :  1 S t.— Memorieren. Präparation. Compositionen 
wie in der V. Classe.

Deu t s ch :  3 St. G r a m m a t i k :  Genealogie der germanischen 
Sprachen. An Gymnasien, an denen mittelhochdeutsche Lectüre betrieben 
wird, außerdem: Lautverschiebung, Vocalwandel (Umlaut, Brechung, Ablaut). 
— L e c t ü r e :  Auswahl aus dem Nibelungenliede und aus Walther 
von der Vogelweide (nach dem Grundtexte’, Klopstock uud Lessing mit 
besonderer Rücksicht auf die Charakteristik der stilistischen Formen. 
Literaturgeschichte bis zu den Stürmern. Der Privatlectüre obliegt die 
(zu controlierende) Ergänzung bezüglich der Kenntnis jener Hauptwerke, 
welche nicht Gegenstand der Schullectüre sind. — Aufsätze alle drei 
Wochen, abwechselud Schul- und Hausaufgaben.

G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. Schluss der Geschichte 
der Römer von der Ausbreitung ihrer Herrschaft über die Grenzen Ita
liens bis zum Untergang des weströmischen Reiches; Geschichte des 
Mittelalters, eingehende Behandlung der Geschichte des Papstthums und 
Kaiserthums, dagegen Einschränkung der Territorialgeschichte auf die 
universal-historisch wichtigsten Begebenheiten; stete Berücksichtigung der 
Culturgeschichte und Geographie.

M a t h e m a t i k :  3 St. A r i t h m e t i k :  Im 1. Semester die Lehre 
von den Potenzen, Wurzeln uud Logarithmen. Im 2. Semester quadratische 
Gleichungen mit einer Unbekannten und ihre Anwendung auf die 
Geometrie. — G e o m e t r i e :  Im 1. Semester Stereometrie, im 2. Seme
ster ebene Trigonometrie mit reichlichen Anwendungen.

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St!, Systematischer Unterricht. In beiden
Semestern Zoologie.

T u r n e n  : 2 St. Ordnungsübungen: Die wichtigsten Formen. Frei
übungen : Schreiten mit Beugen und Drehen, Beinthätigkeiten in und
aus der Hockstellung, Dauerlauf, Hantelübungen, Eisenstabübungen. Frei- 
und Sturmspringen. Verschiedene Übungen am Bock und Pferd. Reck
unterschwung. Ring- und Barrenspringen. Verschiedene Übungen an den 
wagrechten, schrägen und senkrechten Leitern, an Kletterstangen und 
Tauen, am Reck und an den Ringen. Rundlauf. Übungen am Barren. Spiele

7. Classe. (27, bez. 26 wöchentliche Stunden.)
R e l i g i o n  : a) K a t h o l i s c h : 2  St. Katholische Sittenlehre., b) E v a n 

g e l i s c h :  2 St. Glaubenslehre, erster Theil. Neuere Kirhengeschichte.
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(Von der Reformation bis zur Gegenwart.) c) I s r ae 1 i t is c h : 1 St. Jü
dische Geschichte: Von Maimonides bis zum Ende des Mittelalters. Bibel- 
lectüre: Ausgewählte Stücke aus Jeremias.

La t e i n :  5 St. Le c t ü r e :  4 St. Prosa: Cicero, mindestens zwei 
Reden, einer der kleineren Dialoge oder eine Auswahl aus einem der 
größeren. Poesie: Fortsetzung der Lectüre von Vergils Aeneis. — Gram
matisch-stilistische Übungen: 1 St. — Präparation. Compositionen wie
in der V. Classe.

G r i e c h i s c h :  4 St. L e c t ü r e :  Im 1. Semester: 3 —• 4  der
kleineren Staatsreden des Demosthenes ; im 2. Semester: ausgewählte 
Partien der Odyssee im Umfang von etwa 6 Büchern, daneben Fort
setzung der Lectüre aus Demosthenes. Grammatik und schriftliche Ar
beiten wie in der V. Classe.

D e u t s c h :  3 St. Lectüre (zum Theil nach dem Lesebuche): Her
der, Goethe, Schiller. Die Anmerkungen wie in der VI. Classe. Privatlec- 
türe ähnlich wie in der VI. Classe. Redeübungen., Literaturgeschichte, 
ähnlich wie in der VI. Classe, bis zu Schillers Tode. Aufsätze wie in der
VI. Classe.

G e o g r a p h i e  und Geschi cht e :  3 St. Geschichte der Neuzeit
mit besonderer Hervorhebung der durch die religiösen, politischen und 
wirtschaftlichen Umwälzungen hervorgerufeneri Veränderungen im Bil
dungsgänge der Culturvölker und mit fortwährender Berücksichtigung 
der Geographie.

Ma t he ma t i k :  3 St. A r i t h m e t i k :  Quadratische Gleichungen
mit 2 Unbekannten und solche höhere Gleichungen, welche sich auf 
quadratische zurückführen lassen. Progressionen. Die Zinseszinsen- 
und Rentenrechnung — Kettenbrüche. Diophantische Gleichungen des 1. 
Grades. Combinationslehre mit Anwendungen. Binomischer Lehrsatz. — 
G e o m e t r i e :  Übungen im Auflösen von trigonometrischen Aufgaben 
und goniometrischen Gleichungen. Die Elemente der analytischen Geo
metrie in der Ebene mit Einschluss der Kegelschnittslinien.

P h y s i k :  3 St. Mechanik, Wärmelehre, Chemie.
P h i l o s o p h i s c h e  P r o p ä d e u t i k :  2 St. Logik.
T u r n e n :  2 St. Ordnungsübungen wie in der VI. Classe. Frei

übungen : Arm-, Bein- und Rumpfthätigkeiten in verschiedenen Stellun
gen, Dauerlauf, Hantel- und Eisenstabübungen. Frei- und Sturm
springen. Übungen am Bock und Pferd. Reckunterschwung. Ring und 
Barrenspringen. Übungen an den wagrechten, schrägen und senkrechten 
Leitern, an den Kletterstangen und Tauen, am Reck, an den Ringen und 
am Barren. Spiele.

8. Classe. (28, bez. 27 wöchentliche Stunden).
R e l i g i o n :  K a t h o l i s c h :  2 St. Geschichte der christlichen 

Kirche, b) E v a n g e l i s c h :  2 St. Glaubenslehre, zweiter Theil. — Lectüre 
ausgewählter Stücke des Neuen Testamentes im Urtext, c) I srael i -  
t i s c h :  1. St. Jüdische Geschichte: Vom Ende des Mittelalters
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bis zur neuesten Zeit. Bibellectüre : Psalmen mit Berücksichtigung der
Liturgie.

L a t e i n :  5 St. L e c t ü r e :  4 St. Prosa: Tacitus, Germania
(Cap. 1 — 27) und zusammenhängende größere Partien aus beiden oder einem 
der beiden Hauptwerke des Tacitus. Poesie : Iioratius, Auswahl aus den 
Oden, Epoden, Satiren und Episteln. — G r a m m a t i s c h - s t i l i s t i s c h e  
Üb u n g e n :  1 St. — Memorieren. Präparation. Schriftliche Arbeiten
wie in der V. Classe.

Gr i e c h i s c h :  5 St. Lec t ür e :  Im 1. Semester: Plato, die Apologie 
des Sokrates als Einleitung, dann zwei der kleineren Dialoge (Kriton, 
Laches, Euthyphro, Lysis, Charmides) oder einer der bedeutenderen Dia
loge (Protagoras, Gorgias); im 2. Semester: eine Tragoedie des Sopho
kles, darnach Fortsetzung der Lectüre aus der Odyssee. — Grammatik 
und schriftliche Arbeiten wie in der V. Classe.

Deu t s c h :  3 St. L e c t ü r e  (zum Theil nach dem Lesebuche): Goethe, 
Schiller, Lessings Laokoon und Auswahl aus der Hamburgischen Drama
turgie. Die Anmerkungen fassen hier die stilistischen Ergebnisse der Lec
türe zusammen. — P r i v a t  lec t ü r e  ähnlich wie in der VI. Classe. 
Re deüb'un gen.—Li t e r a t u r g e s c h i c h t e .  ähnlich wie in der VI. Classe, 
bis zu Goethes Tod. Überblick über die Entwicklung der deutschen Li
teratur in Oesterreich im XIX. Jahrhundert mit besonderer Berücksichti
gung Grillparzers. — Aufsätze wie in der VI. Classe.

G e o g r a p h i e  und Ge s c h i c h t e :  3 St. Im I. Semester: Geschichte 
der österreichisch-ungarischen Monarchie; im II. Semester: 2 St: Öster
reichisch-ungarische Vaterlandskunde; 1 St. Recapitulation der Hauptmomente 
der griechischen und römischen Geschichte

M a t h e m a t i k :  2 St. Wiederholung der Elementarmathematik, vor
nehmlich in praktischer Weise durch Lösung von Übungsaufgaben.

P h y s i k :  3 St. Magnetismus, Elektricität, Wellenbewegung, Akustik, 
Optik, Elemente der Astronomie.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p ä d e u t i k :  2 St. Empirische Psychologie.
T u r n e n :  2 St. Ordnungs- und Freiübungen, ähnlich wie in der

VII. Classe. Ferner Frei- ,und Sturmspringen. Verschiedene Übungen am 
Bock und Pferd. Reckunterschwung. Ring- und Barrenspringen. Verschie
dene Übungen an den Leitern, Kletterstangen und Tauen, am Reck, an 
den Ringen und am Barren. Spiele.

Absolvierte Lectüre iu den classischen Sprachen.

1. Schullectüre.

a) Im L a t e i n i s c h e n .
III. a und b CI.: Corn. Nep.: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausa-

nias, Cimon, Thrasybulus, Conon, Epaminondas, Pelopidas, Agesi- 
laus, Hannibal.

IV. CL: Caes. de bello Gallico I. IV. VI. c. 9—29. — Ovid. Metam. I.
89—162, 163—252.

/C.׳V ״ 
\־ h  ’ . ־ 
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V. CL: Liv. I. XXL — Ovid.Metam. I. 253—415, II. 1—332,VI. 146—312.
VIII. 611—724, XI. 85—145, XIV. 581—608, XV. 871—879. 
Fasti I. 497—586, II. 83—118; 193—242; 475—512; 639—684. 
687—710. III. 167—230. Trist. IV. 4. 55—88, 10. Epist. ex
Ponto III. 2. 45—96.

VI. CI.: Sali. bell. Jugurth.; Caes. de bello civili II. (cursorisch); Cic.
Cat. I.; Verg. Ecl. I. V., Georg. II. 136—176, 458—540, Aen. I. II.

VII. CI. :Cic. pro S. Roscio Amerino, de imp. Cn. Pomp., Cato maior;
Verg. Aen. IV. VI. VII.

VIII. Cl.: Tac. Germ. c. 1—27, Ann. I. c. 1—52, 11.27—43 Hor. carm. I.
I. 3. 4. 7. 10. 11. 17. 22. 24. 28. 31. 32. II. 3. 6.7. 10. 13. 14.
16. 17. 20. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 13. 16. 21. 29. 30. IV. 2.
3. 7. 8. 9. 12. Epod. 13. Sat. I. 1. 9. Epist. 1. 2.

b) Im G r i e c h i s c h e n .
V. CI.: Xenoph. Anab. (Schenkl’s Chrestomathie) I. III. Vl. VII. VIII. IX.

Horn. Ilias I. II.
VI. CL: Hom. Ilias IV. V. VI. XVI. XXIV. Herod. VII. Xenoph. Memor.

(Schenkl’s Chrestomathie) I. III. IV. V.
VII. CI. :Demosth. olynth. Rede I. II. III. gegen Philipp.!. Hom. Od. s, £, ■/!, i, \
VIII. Cl.: Plat. Apologie, Laches, Euthyphro. Sophokl. Antigone.Hom. Od. v,

2. Controlierte Privatlectüre.
a) lm L a t e i n i s c h e n .

V. .: Cl L i n d n e r :  Liv. II. 1-15. Rut t in:  Liv. XXVI. 1- 16. W el w a r t
Liv. II. 1—15.

VI. CI.: B l um:  Cic. Cat. II. D ł u g o p o l s k i :  Cic־ Cat II. 111. IV. Fuss -
gä n g e r :  Cic. Cat. II. Hol exa :  Cic. Cat. II. I c h h e i s e r :  Cic: 
Cat. II. Kr aus :  Cic. Cat. II. Kr i e g e r :  Sali. Cat. L i ndne r :
Cic. Cat. II. S o mme r :  Cic. Cat. II. Tu g e n d h a t :  Sali. Cat.
Zol l :  Cic. Cat. II.

VII. Cl.: B a n a ś :  Cic. Cat. IV. I lansl ik:  Caes. de bello civili I. 1—50,
Verg. Aen.III., Sali. Cat. Kon i o r :  Caes. de bello civili I. 1—50. 
Ko.rz onki ewi cz :  Liv. XXVI., Cic. pro Arch. Kr amer :  Cic.
pro. Arch. M a r a s k i e wi e  z: Cic. pro Arch.
’ Mil lik: Verg. Aen.III. Rege l m ann:  Liv. XXVI. Sch äfer :  Verg. 
Aen. III., Cic. pro Arch. S c h a l s c h a :  Cic. Cat. IV. S c h a r f :  Liv. 
XXVI., Cic. pro Arch. Schol z :  Cic. Cat. IV. S i kor a :  Cic. Cat.
II. —IV. S m o l i c k i :  Cic. pro Arch., Verg. Aen III. Stonawski: 
Cic. Cat. IV. St rauß:  Liv. IV. W al e n t a: Cic. pro Arch., Cat. IV. 
Z a wi s c h a :  Liv. XXVI.

VIII. CI.: D ö r f l e r :  Cic. Tusc. disp. lib. II., pro Milone; Tac. Hist. I.;Verg:
Aen. III. XI. Enoc h: Verg. Aen. XI. J a m m e r :  Verg. Aen. III.. 
VII. IX. Kl i szcz:  Liv. Li ban:  Sali. Cat. VII. Po.ntys: Liv. 
XXV. XXVI. 31—51. R o t h b l u m :  Verg. Aen. X. S c h n e e 
wei s  s: Verg. Aen. III. V. VIII. IX. X. XI. XII. S t e i n i t z :  Verg. 
Aen. VII. 1—405. W a g n e r :  Verg. Aen. III.
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b) Im  Gr i e c h i s c h e n .
V. CL: Jakob o w i cz, K o h n , K o s s i c k ,  L i n d n e r ,  O borzi.1, R ut t in

und W e l w a r t :  Xenoph. Anab. II. (Schenkl’s Chrestomathie.)
VI. Classe: Axt mann:  Iłom. .11. VII. IX. Baum:  Horn. Jl. XIX. Blum:

Hom. JL X. Ebel :  Horn JL X. Her l i nger :  Horn. JL X. Kraus 
Hom. Jl. IX. X. S o m m e r :  Hom. JL IX. X.

VII. Classe: Ha n s  l ik:  Demosth. xspl r/ję eiprlvr,;. Koni or :  Hom. Od. L,
Demosth. —spl ׳r/fe eiprlwię. Kor zon kiewicz:  Hom. JLXIX., Od. 
L, Demosth. wspl tt}; zipryr,:. Maraski  ewicz:  Hom. JL V., Od. 
XII. Mil lik: Hom JL XIX. XX. XXL, Demosth. II. philipp. 
Rede. R e g e l  m a n  Demosth. II. philipp. Rede. Schäfer : ,  
Iłom. JL XIX. Scharf :  Demosth. 11. philipp. Rede, xspi ־rz; sipzvzę 
Hom. JL VII. Schol z :  Hom. Od. XII. S i kor a :  LIcrod. VIII.
Sm o 1 i cki : Hom. JL VIII. Demosth. rapl tz; sipzvz;. S t o n a w s k i :  
Hom. Od. I. XV. St r auß:  Iłom. JL XI.

VIII. Classe: Dör f l er :  Piat. Kriton, Sophokl. Aias. E n o c h :  Piat. Kriton.
Kl i s ze  z: Hom. Odl.—IV. Rot .hbl  um:  Hom. Od. I.—111. Schnee-  
we i s s :  Hom. Od. I.:—III., .Sophokl. Philoktet. Wa g n e r :  Llom.
Od. L—III.

Aufgaben für die deutschen schriftlichen Arbeiten im Obergymnasium.

V. Classe.
a) S c h u l a r b e i t e n :  1) Die Fabel in Schillers Gedicht ״Die Kraniche des

Ibykus“. 2) Nutzen der Eisenbahnen. 3) Noth entwickelt Kraft. 4) 
Welche Seite an Teils Charakter macht uns das Uhland’sche Gedicht 
 Teils Tod“ so anziehend? 5) klagen im Walthariliede. 6) Rüdiger״
als Abbild des österreichischen Volkscharakters. 7) Winters Abschied. 
8) Mit welchen Gründen sucht Nikodemus im Synedrium Christus’ 
Verurtheilung zu verhindern? 9) Welche Bedeutung hat das Turnen 
für unsere Zeit? 10) Gliederung und Inhaltsangabe des Lesestückes »Die 
Pyramiden« von Masius.

b) H a u s a u f g a b e n :  1) Das wahre Glück liegt nicht außer uns, sondern
in uns. 2) Der Einfluss des Numa Pompilius auf die Gesittung des 
römischen Volkes. 3) Ist der Ausspruch Schillers in dem Gedichte ״Kas
sandra“: ״Frommt’s, den Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schreck
nis droht? Nur der Irrthum ist das Leben, Und das Wissen ist der 
Tod,“ berechtigt und inwiefern? 4) Welche Gedanken weckt der 
Neujahrstag in uns?5) Was lehrt uns die Natur? 6) Welche schönen 
Seiten bietet uns Hagen im Nibelungenliede? 7) Durch welche 
Mannigfaltigkeit der Bilder belebt Ovid seine Schilderungen von dem 
Tode der Söhne der Niobe ?8) Labor non onus, sed beneficium. 9) 
Der Eitle. 10) Geschichte eines Wassertropfens.

VI. Classe.
a) Schularbei t en:  1) Winterfreuden. 2) Die höhgezit nach der Be

siegung der Sachsen. (Nibelungen, Lachmann III.)3) Wie lässt sich die
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Wandlung im Charakter Kriemhildens erklären? 4) Die verschiedenen 
Formen der Treue im Nibelungenliede. 5) Meer und Wüste. 6) Ge
dankengang der Ivlopstock’schen Ode ״An den Erlöser“. 7) Charak
teristik Klopstock’snach seinenjDichtungen. 8) Odoardo. (Emilia Galoti). 

b) Hausauf gaben:  1) Die Segnungen, des Friedens. 2) Woran erkennt 
man den wahren Patrioten? 3) Arbeit ist des Blutes Balsam, Arbeit 
ist der Tugend Quell. (Herder.) 4) Über den Wert derGesundheit. 
5) Noth entwickelt Kraft. 6) Der Krieg, ein Feind und Freund der 
Künste.

VII. C 1 a s s e.
a) S c h u l a r b e i t e n :  1) Welche Vortheile brachte die Entdeckung

Amerikas uud welche Nachtheile hatte sie im Gefolge? 2) Brutus 
und Antonius in Shakespeares »Julius Cäsar«. 3) »Edel sei der 
Mensch, Hilfreich und g u t!« 4) Wie entwickelt sich die Handlung 
in Goethes »Iphigenie auf Tauris?« 5) Schillers »Räuber« und Goethes 
»Iphigenie«. (Eine Gegenüberstellung.) 6) Mit welchen Charakter
eigenschaften hat Schiller in »Don Carlos»den König ausgestattet? 
7) Die Culturentwicklung der Menschheit. (Nach Schillers Gedicht 
»Das eleusische Fest.«) 8) Die Hauptgedanken in Schillers »Spazier
gang«. —

b) H a u s a u f g a b e n :  1) Weshalb ist es für die Menschen heilsam, dass
sie Kinder der Sorge sind? 2) Der Ehrgeiz, eine Triebfeder zum Gu
ten und zum Bösen. 3) Disposition des 24. Gesanges der lliade. 
4! In der Eintracht liegt die Macht. Anwendung auf Österreich.! 
5) Welchen Umständen verdankt Napoleon I. seine Erfolge? 6! »Wal
lensteins Lager«, ein Zeit- und Sittenbild. (Disposition.)

VIII. C lasse.
a) S c h u l a r b e i t e n :  1) Was veranlasste den römischen Geschicht

schreiber Tacitus in seiner Germania den Ausspruch zu thun : »Pro- 
pitiine an iräti di argentum et aurum negaverint dubito?« 2) Die 
Forderungen Questenbergs und seine Abfertigung durch Wallenstein. 
3) Des Helden Name ist in Erz und Marmorstein So wohl nicht 
aufbewahrt als in des Dichters Liede. 4 Euch, ihr Götter, gehört 
der Kaufmann, Güter zu suchen Geht er, doch an sein Schiff 
knüpeft das Gute sich an. (Schiller, »Der Kaufmann.«) 5) Inwiefern 
und warum ist die plastische Darstellung in der Laokongruppe ver
schieden von der Darstellung bei Vergil? 6) Wodurch ist Schiller 
der Lieblingsdichter des deutschen Volkes geworden ? 7) Welche 
Schönheit und welchen Reichthum bietet Oesterreichs Natur, wel
che Größe seine Geschichte? (Maturitätsprüfungsarbeit.) 8) Shakes
peare in der deutschen Literatur. 9) Aufbau von Grillparzers »Des 
Meeres und der Liebe Wellen.«

b) F l a u s a u f g a b e n :  1) IIoTAwv avay/.r, y׳yv£־ra׳. r)’.t>y.r;rlv. ׳ro:. 2) Näher ge
rückt ist der Mensch an den Menschen, reger wird um ihn, Reger 
erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt. (Schillers Spazier
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gang V. 71, 72.) 3) Des fürsten milte üz Österriche froi't dem süezen 
regen gellche beidin liute und ouch daz lant — (bezogen auf die 
Gegenwart.) (Walther von der Vogelweide, Bitte an Leopold.) 
4) Willst du getrost durchs Leben g e h n : Blick’ über dich! Willst 
du nicht fremd im Leben stehn : Blick’ um dich ! Willst du dich 
selbst in deinem Werte sehn : Blick’ in dich[! (Lavater.) 5) Es leitet 
dich auch Natur zum Wahren, Guten, Schönen. 6) Rückwärts und 
vorwärts lasst uns blicken ! (Abschiedsgedanken eines Abiturienten.)

II. Relativ obligate Lehrfächer.

1. P o l n i s c h e  Sp r a c h e .
I. Curs: 2 St. Reiner einfacher Satz. Laute. Hauptwort. Eigenschafts

wort. Fürwort. Zahlwort. Partikeln. Lesen. Übersetzen und Memorieren leich
ter Stücke. Schriftliche Übungen.

II. Curs: 2 St. Der erweiterte einfache und der zusammengesetzte 
Satz. Ergänzung und Vertiefung der Laut-, Wort- und Satzlehre. Lesen 
und Erzählen prosaischer Stücke einzelner classischer Werke und Memo
rieren von Bruchstücken daraus. Bilder aus der Geschichte der Literatur. 
Aufsätze.

2. K a l l i g r a p h i e .
Zwei Abtheilungen mit je 2 Stunden. Deutsche und lateinische Cur

rentschrift in genetischer Entwicklung. Taktschreiben.

III. Freie Lehrgegenstände.

1. F r a n z ö s i s c h e  S p r a c h e .
I. Curs: 2 St. Correctes Lesen. Die regelmäßigen Formen der 

Nomina nnd Verba Übersetzungen aus dem Französischen uud in das 
Französische. Einübung und Memorieren einiger passender Lesestücke.

II. Curs: 2 St. Wiederholung der vier regelmäßigen Corjugationen. 
Einübung der unregelmässigen Verba. Syntaktische Erklärungen gelegent
lich der Lectüre. Lectüre prosaischer und poetischer Lesestücke. Memo
rieren einiger derselben: Übungen im Nacherzählen.

2. . F r e i h a n d z e i c h n e n .
I. Curs: 2 St. Elemente der Formen, besonders der geometrischen 

Linien in verschiedenen Richtungen, Maßen und Verbindungen. Ornamente 
und Flachformen nach Zeichnungen an der Scliultafel,

II. Curs: 2 St. Das Perspectiv-Zeichnen nach Draht- und Holz! 
modellen. Fortsetzung des Flachornamentes.

III. Curs: 2 St. Fortsetzung des Perspectiv-Zeichnens, speciell nach 
architektonischen Grundformen. Ornamentales und figurales Zeichnen 
nach Gipsmodellen. Elemente der Polychromie und das polychrome Flach
ornament.
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3. Gesang.
I. Curs: 1 St. Theoretische Anleitung zum richtigen Singen. Dia

tonische Tonleiter, Durtonleiter, Molltonleiter, chromatische Scala, das 
Wichtigste über Accorde. Treffübungen, 1- und 2-stimmige Lieder aus 
Weinwurms Gesangbuch.

II. Curs: 1 St. Wiederholung der wichtigsten Partien aus der The
orie des Gesanges. Einiges über die Modulation. Einübung gemischter 
Chöre aus Hertrichs Gesangbuch und einiger volksthümlicher Chöre.

4. S t e n o g r a p h i e .
I. Curs: 2 St. Unter sorgfältiger Pflege der stenographischen Kalli

graphie: Wortbildungslehre, Vor- und Nachsilben. Sigel. Wortkürzungs
lehre, Lese- und Schreibübungen bezüglich der • Wortbildung und der Wort
kürzung. Vollständige Theorie der Satzkürzungen^

II. Curs: 1 St. Lese- und Schreibübungen bezüglich der Satzkürzung; 
die Schreibübungen nach allmählich rascheren Dictaten.

Die Schüler der VIII. Classe folgten einem Dictate, das drei Minuten 
dauerte und sich in der Geschwindigkeit von je 60, beziehungsweise — 
der Befähigung der einzelnen Schüler entsprechend — 70, 80, 90, 100 
und 110 Worten in der Minute bewegte.

Die Schüler der VII. Classe folgten einem Dictate das zwei Minuten 
dauerte und sich in der Geschwindigkeit von 60, beziehungsweise 70, 80, 
90 und 120 Worten in der Minute bewegte.

C. D ie Lehrm ittel.

I. Einnahmen für diesen Zweck im Solarjahre 1896.
498 fl. 86 kr.
374 ״ 85
149 ״ 10
26 17 17
4 17 71

21 59 11

Vom Vorjahre geblieben ......................................................
Lehrmittelbeitrag der Schüler ..............................................
Aufnahmstaxen...................................................................  .
Gebüren für Gymnasial-Zeugnis-Duplicate . .......................
Veräußerung unbrauchbar gewordener K isten ...................
Zinsenerträgnis des in der Sparcasse angelegten Barbetrages

Summe . . . .• 1074 fl. 40 kr.

II. Zuwachs im Solarjahre 1896.

1. L e h r e r b i b l i o t h e k .
a) D u r c h  S c h e n k u n g :  Achäolog. Mittheilungen (2 Hefte). — 

W i l d e r m a n n :  Jahrbuch d. Naturw. — K n a u e r :  Psychologie. —- 
S c h i l l e r :  sämmtliche Werke. — Organisationsentwurf für Gymn. u. 
Realsch. — W e i s s e n b o r n :  Titi Livi a. u. c. libri (7 Hefte). —
Mar enze l l e r :  Normalien. — Weisungen zur Führung des Schulamtes 
(2. Aufl). — Jahrbücher des Karpathenvereines (21 Hefte), — H e l d :



50

Das deutsche Sprachgebiet in Mähren. — St owas se ,  r: Wörterbuch. —- 
Verordnungsblatt d. Min. f. C. u. U. (3 Jahrgänge). — Schematismus des Bis
thums Breslau (3 Jahrgänge) — Österr. botan. Zeitschrift (3 Jahrgänge).
— Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissensch. (3 Jahrgänge.) — Berichte des 
k. k. schles. Landesschulrathes (3 Jahrgänge). — Verhandlungen der 
schles. Handels- und Gewerbekammer (3 Jahrgänge).

b) D u r c h  K a u f :  Österr.-ung. Monarchie (24 Hefte). — Goethes 
Werke. (Forts). — Goe deke :  Grundriss (Forts.) — Gr i mm:
Deutsches Wörterbuch. (Forts.). — Annalen der Phys. u. Chem. 
(Forts.). — Deutsche Literatur-Zeitung. — Zeitschrift f. d Gym- 
nasial-Wesen. — Zeitschrift f. d. Realschulwesen. — Österr. Gymn.- 
Zeitschrift. — Jahresbericht der neueren deutsch. Literatur. — Zeitschrift 
f. vergleich. Literaturgeschichte. — Zeitschrift f. d. deutsch. Unterricht. — 
Österr-ung. Revue. — Monatschrift f. Gesundheitspflege. — Mittheilungen 
f. deutsche Erzieh, und Schulgeschichte. — Petermanns Mittheilungen. — 
Hoppe:  Bilder zurMyth. und Gesch. — Mül ler :  Physik. — B ö c h a r d t -  
W u s t m a n n :  Sprichwörtl. Redensarten. — B o e c k h: Encykl. der 
Wissenschaften. — Im Fluge durch die Welt. — Grillparzer-Jahrbuch.

2. S c h ü l e r b i b l i o t h e k .v
D u r c h  K a u f :  N e u m a i e r :  Erdgeschichte. — O s w a l d :  

Streifzüge in den Urwäldern. — N ö s s e  l t :  Mythologie. — W ö r r i s -  
h ö f f e r :  Buch vom braven Mann. — L e w e s :  Goethes Leben. — 
R o t h :  Stanleys Reise. — P a l l e s k e :  Schillers Leben. — M a r r y a t :  
Parcival Keene. — E s c h e n b a c h :  Parzival. — R i e h t  er:
Jwein und Parzival. — Österr. Künstlerbuch. — W i l d e r m u t h :  Jugend
garten. — Engelmann Nibelungenlied. — E n g e l m a n n :  Homers Odys
see. -— L ü b k e : Kunstgeschichte. — S m o 11 e: Erzherzog Albrecht.
— R o s e g g e r :  Deutsches Geschichtenbuch. — S c h w e i g e r :  Zwi
schen Donau und Kaukasus. — F a u l m a n n :  Culturgeschichte.

3. S a m m l u n g  v o n  M i t t e l s c h u l - J a h r e s b e r i c h t e n .
Durch Tausch erhielt das Gymnasium 280 österr.-ungarische, 415 

haierische und anderweitige reichsdeutsche Berichte.
t

4. S a m m l u n g  f ü r  G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e .
Die Sammlung für Geographie und Geschichte erhielt im Jahre 1896 

keinen Zuwachs.

5. S a m m l u n g  f ü r  M a t h e m a t i k ,  P h y s i k  un d  Ch e mi e .
a) D u r c h  S c h e n k u n g :  Elektromagnetischer Motor. — Elek

trisches Glockenspiel. (Beides ein Geschenk des Schülers der IV. CI.: 
Richard Fiedler).

b) D u r c h  Kauf :  Quadrantenelektrometer nach Prof. Lang. — 
Apparat zur Bestimmung des Ausdehnungscoefficienten der Gase nach
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Gay Lussac. — Apparat für die Diffusion der Gase. — Galileis Fall
maschine. — Tribometer für gleitende Reibung. — Offene Scalenpfeife 
nach Dr. Neumann. — Zootrop mit 12 Bildern. — Kleiner Elektromotor 
zur Rotation der Farbenscheiben. — Apparat für Contrastfarben. — Fran
zösischer Schraubenschlüssel. — Wage nach Prof. Strouhal. — Apparat 
für die chemischen Wirkungen des galvanischen Stromes.

6. N a tu  r g e s ch icht l  iche S a m m l u n g .
D u r c h  Ka u f :  Mus decumanus. — Mus rattus. ־— Mus musculus.

— Strix flammea (sämmtlich gestopft). — Injectionspräparat eines Vogels 
und eines Fisches in Spiritus. — 27 mikroskopische Präparate aus dem 
Bereiche der Zoologie (in einem Etui). — Taschenlupe mit 3 Linsen.

7. S a m m l u n g  f ür  d a s  F r e i h a n d z e i c h n e n .
D ur c h K a u f :  Andël, das polychrome Flachornament, Heft 17.

— Getheilte Gerade. — Fünf parallele Gerade. — Volles dreiseitiges 
Prisma. — Quadratische Platte, groß. — Quadratische Platte mit Hohl
kehle. —־ Kreisrunde Scheibe. — Kreisrunder Wulstring. — Gothischer 
Sockel. — Pylon mit Thoröffnung. — Blattornament Nr. 486. — Be
krönungsornament Nr. 627. — Krater Nr. 800. — Adlerkopf Nr. 1056. — 
Pantherkopf Nr. 1057,

8. S a m m l u n g  f ü r  d a s  T u r n e n .
Die Turngeräthe sind mit der k. k. Staatsoberrealschule gemeinsam. 

Das Inventarverzeichnis wird von dem Custos Robert Keller, k. k. Turn
lehrer, geführt.

9. S a m m l u n g  f ü r  d e n  B e t r i e b  d e r  J u g e n d s p i e l e .
D u r c h  K a u f :  2 Croquetspiele — 2 Charnierkisten — 1 Prell-

hallspiel — 2 Hohlbälle — 2 S«dileuderbälle — 12 Gummibälle — 4 
Schlagscheite — 10 Reifenspiele — 4 Tambourinspiele mit 28 Bällen — 
6 Treibreifenspiele —- 3 Stäbe zum Thurmball — 10 Keulen zum Prell- 
ball — 1 Gummiblase für einen Hohlball — 1 Rasenbillard — 1 großes 
Netz zum Transport der Bälle — 6 Plumpsäcke.
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III. Die Anstalt besaß am Ende des Jahres 1896:

In der Lehrerbibliothek:
Stücke (Bände und Einzelhefte).......................

zawachs
von
1896

126

Gesammt-
stanä

3239
In der Schülerbibliothek:

Stücke (Bände und Einzelhefte)....................... 20 990
In der Sammlung von Programmen:

Stücke ................................................................. 695 11790
In der Sammlung für Geographie und Geschichte: 

Wandkarten . . , .......................................... 89
Handkarten........................................................ — 28
Atlanten . . , ............................................... — 38
B ild w e rk e ........................................................ — 81
Globen ............................................................. — 5
Apparate für S ternkunde................................. — 2
R e l i e f s ............................................................. — 51
Erläuterungsschriften...................................... — 11

In der Sammlung für Mathematik, Naturlehre und 
Chemie :
Physikalische und chemische Apparate . . . 14 1042
Stereometrische Gegenstäde............................ — 43

ln der Sammluug für Naturgeschichte :
I. In der zoologischen Sammlung:

Skelete und Modelle zur Anthropologie . 11
W irbelth iere............................................... 4 227
Wirbellose T h ie re ..................................... — 96
Sonstige zoologische Gegenstände . . . 2 110

II. Das Herbarium enthält : Anzahl der Blätter — 5141
Sonstige botanische Gegenstände . . . . 28 131

III. Die mineralogisch - geologische Sammlung 
e n th ä l t ............................ .... ....................... 1442
Krystallmodelle ■.......................................... — 388
Sonstige mineralogische Gegenstände . . — 41

IV. Naturhistorische Tafeln und Abbildungen,
geologische K arten...................................... 296

In der Sammlung für das Zeichnen:
D rahtm odelle.................................................... 2 11
H o lzm o d e lle .................................................... 7 20
G ipsm odelle ..................................................... 5 100
Cartonmodelle........................ ............................ __ 12
Vorlagen und T a fe lw e rk e ............................. 1 752
A p p a r a t e ......................................................... — 3
Utensilien (Bestandnummern) . . . . . . — 12
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Sammlung für das Turnen:
(Die Turngeräthe sind mit der k. k. Staatsoberreal

schule gemeinsam. Das Inventar-Verzeichnis 
wird vom Custos Robert Keller, k. k. Turn
lehrer, geführt.

Sammlung für den Betrieb der Jugendspiele:

Zttwacüs
TOB
1896

Gesammt-
stand

P lu m p sä c k e ..................................................... 6 6
Vollbälle ......................................................... — 4
F ah n en stan g en ............................................... — 1
C ro q u e t............................................... 2 3
Boccia............................................... ׳ . . . . — 1
Schwingseil........................................................ — 1
Keulen . . . ................................. .... .׳  10 10
Prellballsp iel.................................................... 1 3
Gummibälle........................................................ 12 13
Schlagscheite.................................................... 4 10
Reifenspiele ............................................ 10 20
Treibreifen............................ ............................ 6 13
H o h lb ä lle ......................................................... 2 3
S ch leu d erb ä lle ................................................ 2 3
B la s e n ............................................................... — 1
Kisten . .............................• . . • . 2 3
Thorballspiel . . . . • ............................. — 1
Rasenbillard....................................................... 1 1
großes Netz zum Transport der Bälle 1 1
Stäbe zum Thurmball . . . . . . . . . 3 3
Tambourinspiele ............................................... 4 4

D. W ich tig e  E rlässe der h o h en  B ehörden.
1) Laut h. Min. Erl. vom 11. •Juni 1896, Z. 13582 (30. Juni 1896, 

Z. 1856 L.-Sch -R.) ist die auf Grund Allerhöchster Genehmigung vom 6. 
April 1890 für Militärkapellen vorgeschriebene Melodie der Volkshymne 
künftighin an allen dem Ministerium f. C. u. U. unterstehenden Schulen 
und Lehranstalten zu gebrauchen, und es darf in den für den Schulge 
brauch bestimmten Gesangbüchern nur diese Melodie Aufnahme finden

2) Laut Erl. des hochlöbl. k. k. schles. Landesschulrathes vom 
6. Augusc 1896, Z. 2340 dürfen an den k. k. Landesschulrath gerichtete 
Gesuche um Bewilligung einer Wiederholungsprüfung aus einem Gegen
stände nach den Ferien von der Gymnasialdirection nur bis zum 1. Au
gust entgegengenommen werden.
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3) Laut h. Erl. des k. k. Eisenbahnministeriums vom 21. September 
1896, Z. 10498/1 wird den pensionirten k. k. Civil-Staats- wie auch k. 
und k. Hof-Bediensteten auf den k. k. österr. Staatsbahnen materiell die 
gleiche Fahrpreisermäßigung, wie sie die activen Staats- und Hofbedien
steten genießen, eingeräumt, jedoch mit dem Unterschiede, dass diese 
Fahrpreisermäßigung nicht dauernd, sondern nur fallweise über jewei 
liges motiviertes Ansuchen bewilligt wird.

4) Laut h. Min.- Erl. vom 6. Jänner 1897. Z. 25828 ex 1896 genießen 
auch Abiturienten, welche im Herbsttermine wegen einer nicht genügen
den Note aus einem einzelnen Gegenstände auf ein Jahr reprobiert wer
den müssen, bei der Wiederholung der Maturitätsprüfung im nächsten 
Sommertermine die im Punkt 4 der Min.-Verordn. vom 10. December 
1885 Z. 22906 ausgesprochenen Begünstigungen.

5) Laut h. Min.-Verordn. vom 30. December 1896, Z. 26362 und laut 
Erl. des hochlöbl. k. k. schles. Landesschulrathes vom 26. Jänner 1897 
Z 178 haben dieMittelschulen zum Zwecke des Austausches der Fach
zeitschriften Gruppenverbände zu bilden.

6) Mit h. Min-Vörordn. vom 12. Eebruar 1897, Z 17261 ex 1896 
wird der Lehrplan und die Instructionen für den Unterricht im Turnen 
an den Cymnasien, Realgymnasien und Realschulen erlassen.

7) Erlass Sr. Excellenz des Herrn k. k. Ministers für Cultus und 
Unterricht vom 24. März 1897, Z. 895 ex 1896 an den Herrn k. k. 
Landespräsidenten von Schlesien, betreffend die Frage des höheren Unter
richtes für die weibliche Jugend.

E. R eifeprüfungen.
1. Im Schuljahre 1895/96.

\

Die Daten über die schriftlichen Maturitätsprüfungen im Sommer
termin sind im vorjährigen Programme S. 56 ausgewiesen. Es bleibt 
daher nur übrig, über die Ergebnisse der am 13., 14., 15. und 16. Juli 
1896 unter dem Vorsitze des Herrn Gymnasialdirectors Dr Victor 
Thumser abgehaltenen mündlichen Prüfungen zu berichten Zu diesen 
waren sämmtliche 20 öffentlichen Schüler und 1 Externist erschienen. 
Von diesen Abiturienten erhielten 2 ein Zeugnis der Reife mit Auszeich
nung, 14 ein Zeugnis der Reife, 4 eine Wiederholungsprüfung aus einem 
einzelnen Gegenstände (und zwar 1 aus dem Deutschen, 1 aus Geo
graphie und Geschichte, 2 aus Mathematik) und 1 wurde auf ein Jahr 
reprobiert.

Infolge der am 19. September unter dem Vorsitze des Herrn k. k. 
Landesschul-Inspectors Dr. Victor Langhans abgehaltenen Wiederholungs
prüfungen erhielten die 4 Schüler, die aus je einem Fache eine Prüfung 
abzulegen hatten, das Zeugnis der Reife. Das endgiltige Resultat war 
demnach : 2 reif mit Auszeichnung, 18 reif, 1 auf ein Jahr zurück
gewiesen.
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Es wurden für reif erklärt:
(Die Namen der mit Auszeicbncng Approbierten sind mit d u r c h s c h o s s e n e r  

Sc h r i f t  gedruckt )

u
£

N a m e Geburts- Vater- Geburts
c u u

 ̂?■
Grad Künftiger

1m
OCu

ort land flatum u & 3rf 3
O

der
Reife Beruf

1 5 .  O c t .  

1 8 7 6

Jabre
1- Dittrich Erwin 1 Weißkirchen Mähren 9 reif Medicin

2. Elsner Heinrich Lipnik Galizien 2 5 .  N o v .  

1 8 7 6 9 11 11

3. Förster Josef Krakau » 2 3 .  J u l i  

1 8 7 6 9 11 Commu-
naldienst

4. Herholz Alfred Stettin Preußen 1 8 7 5 10 11 Jus

5 . Hoeniger Max Lipnik Galizien 6 . S e p t .  

1 8 7 7 8 11 Medicin

6. Knopp Ludwig Bielitz Schlesien
2 3 .  A p r i l  

1 8 7 6 9 11 Theologie

7. Körbel Alfred Lipnik Galizien
: 6 .  O c t . 8 Philoso-

1 3 .  J u n i  

1 8 7 7

phie
8. Kolbenheyer Theodor Lemberg )) 9 11 Militär

akademie5• J u n i  

1 8 7 69. Kramer Bruno Bielitz Schlesien 9 11 Jus

10. Kramer Oswald Bielitz ))
2 7 .  A u g .  

1 8 7 4 10 11 Medicin

11. Marburg Emil Troppau »
3 0 .  S e q t .  

1 8 7 5 11 11 Philoso-

Pongrätz de Szt. 2 8 .  O c t . 8
phie

12. Biala Galizien 1 8 7 7 11 Jus
Miklos et Ovar Egon

13. Rauchmann Leopold Ustroń Schlesien 1 8 7 6 . 8 11 Medicin

14. Schaufeld Abraham Kenty Galizien
7 .  F c b r .  

1 8 7 6 10 11 Jus

15. Schembeck Siegisfr. Dresden Sachsen
1 7  . S e p t .  

1 8 7 7

2 8 .  J u l i

1 8 7 6

9 11
m it  A u s -  
z e ic h n .

Handels
akademie

16. Schuber t  Franz Bistrai Schlesien 8 Theologie

Si egmann  Robert Oświęcim Galizien 9 .  M a i 817. 18 7 8 11 Jus

18. Wiśnicki Wenzel Biala ))
7 .  J u n i

1 8 7 5 9 reif Eisenbahn-
dienst

19. Zajączek Stanislaus 11 )) ! 8 7 5 8 Theologie

20. Zipser Alfred Mikuszowice
' 2 6 .  J u l i

1 8 7 8 8 11 Jus
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2) Im Schuljahre 1896 97.
Zur Maturitätsprüfung meldeten sich sämmtliche 22 öffentlichen 

Schüler der 8. Gasse; außerdem wurde ein Externist dem hiesigen Gym
nasium zugewiesen.

Die schriftlichen Maturitätsprüfungen wurden in der Zeit vom 17. 
bis 21. Mai abgehalten. Den Examinanden wurden folgende Themen zur 
Bearbeitung gegeben:

a) Deutscher Aufsatz: ״Welche Schönheit und welchen Reichthum 
bietet Österreichs Natur, welche Größe Österreichs Geschichte“?

b) Zur Übersetzung aus dem Lateinischen: Horatius, Carm. II. 16.
c) Zur Übersetzung in das Lateinische: Über den Nutzen der Künste

und Wissenschaften. (Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deut
schen in das Lateinische von Hemmerling. I. Theil. Nr. 36). —

d) Zur Übersetzung aus dem Griechischen: Demosthenes, rapi tf[; ’PoStwv 
sls'JÜssri..: § 22—24.

e) Aus der Mathematik:
1) Das erste Glied einer geometrischen Reihe a, — 3, das letzte Glied 

an =  384 und die Summe aller Glieder sn =  765. Wie groß ist der 
Quotient und die Anzahl der Glieder dieser Reihe? (Allgemein und spe- 
ciell durchzuführen, t

2) Über dem Kreise, welcher dem durch c — 155־, %-j- ß =  120° 40', 
sin a -f- sin ß 1.711437 bestimmten Dreiecke umschrieben ist, erhebt 
sich ein Kegel, dessen Achse d =  15 unter dem Winkel S =  62° 40' 
gegen die Grundfläche geneigt ist. Wie groß ist der Kubikinhalt des 
Kegels und die Seiten a und b des Dreieckes?

3) Welche Zahlen zwischen 1 und 10000 geben durch 47 dividiert 
den Rest 9 und durch 63 dividiert den Rest 54?

4 Durch den Punkt M! (9, y! >  0) des Kreises x2 -|־־ J 't— 12 x -(- 2 y +  
3 =  0 soll eine Gerade gezogen werden, welche denselben unter einem 
Winkel von 45° schneidet. Wie lautet die Gleichung dieser Geraden und 
wie groß ist das von ihr abgeschnittene Kreissegment?

Die mündlichen Maturitätsprüfungen-^werden am 16., 17., 19. und 
20. Juli unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors 
Dr. Victor Langhans abgehalten werden. Über die Ergebnisse derselben 
wird im Programme des nächsten Jahres berichtet werden. —

F. Chronik.
Am 15., 16. und 17. Juli (erster Termin) wurden Aufnahmsprüfungen 

für die I. Gasse abgehalten
Am 18. August wurde das Geburtsfest, Sr. Majestät des Kaisers durch 

einen in der katholischen Pfarrkirche abgehaltenen Festgottesdienst ge
feiert, an welchem Professor Johann Gollob als Vertreter des beurlaubten 
Directors theilnahmen

Am 15., 16., 17. und 18. September fanden Schülereinschreibungen, 
Aufnahmsprüfungen für die I. Gasse (zweiter Termin) und für die hö
heren Gassen, Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen statt.
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Das Schuljahr wurde am 18. September mit einem feierlichen Gottes
dienste in der katholischen Dreifaltigkeitskirche, in der evangelischen 
Pfarrkirche und im israelitischen Tempel eröffnet. Hierauf wurden den in 
ihren Classen versammelten Schülern von den Classenvorständen die Discip- 
linarvorschriften verlesen und erläutert und die Stundenpläne mitgetheilt.

Am 19. September begann der regelmäßige Unterricht. Am 4. Octo- 
ber fand anlässlich des Allerhöchsten Namensfestes Sr. Majestät des Kaisers, 
ebenso am 19. November anlässlich des Allerhöchsten Namensfestes Ihrer 
Majestät der Kaiserin in der katholischen Dreifaltigkeitskirche, in der 
evangelischen Pfarrkirche und im israelitischen Tempel ein feierlicher Gottes
dienst statt, an dem die katholischen, evangelischen und israelitischen Schüler 
der Anstalt unter Führung des gesammten Lehrkörpers theilnahmen.

Am 13. October nahm der Lehrkörper des Staatsgymnasiums und 
die Schüler der Classen V.—VIII. an dem Leichenbegängnisse der Ge
mahlin des mährisch-schlesischen Superintendenten und Reichsrathsabge
ordneten der Stadt Bielitz, Dr. Theodor Haase, theit, um diesem, einem 
warmen Förderer unserer Schule, die innigste Theilnnahme an dem 
schweren Verluste, den er erlitten hatte, zu bekunden.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 23. December 1896 wurde der 
mit der Leituug der Landesregierung in Troppau betraute Ilofrath Manfred 
Graf Clary und Aldringen zum Landespräsidenten von Schlesien ernannt

Am 3 . 4. und 5. Februar wurden die schriftlichen und mündlichen 
Privatistenprüfungen abgehalten.

Am 13. Februar wurde das I. Semester um 11 Uhr vormittags mit 
der Vertheilung der Zeugnisse geschlossen.

Am 17. Februar Beginn des II. Semesters
Am 24. April betheiligte sich der gesammte Lehrkörper des Staats

gymnasiums am Leichenbegängnisse des Dr Ma t h i a s  S teger, Pro
fessors am Staatsgymnasium in Troppau, der in den Schuljahren 1888/89 
und 1889/90 als Supplent an der hiesigen Anstalt thätig gewesen war und 
sich innerhalb und außerhalb des Lehrercollegiums allseitiger Sympathien 
zu erfreuen gehabt hatte.

Am 26. April starb der k. k. Landesregierungsrath J u l i u s  K r c h ,  
der als Referent für administrative und ökonomische Schulangelegenheiten 
beim schlesischen Landesschulrathe auch die Interessen unserer Anstalt 
stets aufs aufmerksamste wahrgenommen und mit Wohlwollen und 
Wärme gefördert hatte. Sein früher Tod erfüllte daher auch das Staats
gymnasium mit schmerzlicher Trauer.

Am 28 April starb ein braver Schüler der II. b. Classe, Hans  
S c h m e l z .  Die Anstalt bethätigte ihre Pietät gegen den frühzeitig Abbe
rufenen dadurch, dass der Lehrkörper und die Schüler aller Classen an dem 
Leichenbegängnisse, welches am 30. April stattfand, vollzählig theilnahmen.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 4. Juni 1897 wurde der k k. 
Bezirkshauptmann in Bielitz, Gustav Derlik, zum Landesregierungsrathe 
und Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegen
heiten beim Landesschulrathe für Sch'esien ernannt. Am 15 Juni be
gaben sich die Directoren der Staatsrea schule und des Staatsgymnasiums 
zum Herrn Landesregierungsrathe, um ihm die Glückwünsche^ ihres
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Lehrkörpers auszusprechen und die Anstalten seiner warmen Fürsorge 
zu empfehlen.

Der Supplent Martin Spiegel wurde für die Zeit vom 10. bis 21. Juni 
behufs Ablegung der Prüfung aus dem Turnen für Mittelschulen beurlaubt.

Der 16. Juni wurde vom Director freigegeben. Der Tag wurde zu 
Ausflügen der einzelnen Classen benützt.

Am 22. Juni wurde einer aus dem Director, dem Professor Karl Kolben- 
heyer und dem Consistorialrathe und Professor Josef Biolek bestehenden 
Deputation des Lehrkörpers die Ehre zutheil, dem Herrn k. k. Landes
präsidenten von Schlesien, Grafen Clary und Aldringen, anlässlich seiner 
mehrtägigen Anwesenheit in Bielitz vorgestellt zu werden.

Am 23. Juni vormittags beehrte der Herr Landespräsident, begleitet von 
dem Herrn Bürgermeister der Stadt Bielitz, Karl Steffen, das Staatsgym
nasium mit seinem Besuche, wurde von dem Director im Vestibül ehrfurchts
voll begrüßt, von demse ben durch die Räume der Ansta't ge ,eitet und 
wohnte eine Weile dem Unterrichte im Griechischen in der VIII. Classe bei.

Vom 24. Juni an bis zur Classification fanden Versetzungsprüfungen statt.
Am 27. Juni wurde vom Bielitzer Gabelsberger Stenographen- 

Vereine ein stenographisches Schüler-Wettschreiben veranstaltet, an 
welchem sich 22 Schüler des Staatsgymnasiums betheiligten. Davon 
erhielten in der s c h ö n s c h r i f l i c h  en Abtheilung Fischei Simon, 
Schüler d. V. CI., den I. Preis (6 Kronen), Frankel Josef, Schüler d. V. 
CI., den II. Preis (4 Kronen), Grünfeld Siegfried, Schüler d. IV. CI., 
den III. Preis (2 Kronen), Wrzol Ludwig, Schüler der V. CI., Foedrich 
Robert, Schüler der VI. CI., Kossick Johann, Schüler der V. CI., die ehren
volle Erwähnung; in der s c h n e l l s c h r i f t l i c h e n  (80 Worte in der 
Minute), den I. Preis Jammer Salomon (8 Kronen), den III. Preis (4 Kronen) 
Lamatsch Oskar, beide Schüler der VIII. CI., die ehrenvolle Erwähnung 
Blum Leo und Tugendhat Otto, beide Schüler der VI. CI.; in der schnel l 
schr i f t l i chen Abtheilung (90 Worte in der Minute) den I. Preis (10 Kronen) 
Hanslik Erwin, Schüler d. VII. CI., den II. Preis (6 Kronen) Stonawski 
Eduard, Schüler der VII. CI., den III. Preis (״Als Wallischfahrer um die 
Erde“, Spende des Herrn Prof. Zipserl Liban Löbl, Schüler d. VIII. CI., 
die ehrenvolle Erwähnung Scharf, Baruch und Korzonkiewicz Johann, 
beide Schüler der VII. CI., zuerkannt.

Am 5. und 6. Juli wurden die schriftlichen und mündlichen Privatisten- 
prüfungen für das II. Semester abgehalten.

Am 7., 8. und 9 Juli fanden die Schlussclassificationen statt.
Vom 9. bis 15. Juli wurden die Abiturienten gemäß dem h. Min -Erl. vom 

8. April 1890, Z. 6929 von der weiteren Theilnahme am Unterrichte enthoben.
Am 15. Juli fand um 8 Uhr morgens in der katholischen 

Dreifaltigkeitskirche, in der evangelischen Pfarrkirche und im israelitischen 
Tempel ein feierlicher Schlussgottesdienst statt. Nach demselben ver
sammelten sich sämmtliche Schüler des Staatsgymnasiums im Festsaale 
des Mittelschulgebäudes zur Jahresschlussfeier, worauf in den einzelnen 
Classen Zeugnisvertheilung und Entlassung der Schüler durch die Herren 
Classenvorstände erfolgte.
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G. D ie Schüler.
I. Statistik.

C; 1 a s s e  n Zu-

1. Zahl.
I II in

IV V VI VII VIII sammen
a | D a 1 b a 1 0

Zu Ende 1895/96 . . . . 85 39 42 42 23 28 52 30 23 20 20 354
Zu Anfang 1896/97 . . . 87 37 3t 32 36 35 43 35 27 22 22 357
Während des Schuljahres!

eingetreten............... — — 1 — _ _ — — — — 1
Im ganzen also aufge-

nom m en................... 87 37 32 32 36 35 43 35 27 22 22 358
Darunter:

Neu aufgenommen u. zw.:
aufgestiegen . . . . 29 32 — — — 1 — 1 — — — 63
Repetenten............... 1 — 1 — — 1 2 _ 1 _ 2 8

Wieder aufgenomm. u. zw.:
aufgestiegen . . . — — 26 28 33 30 36 33 26 22 19 253
Repetenten . . . . 7 5 5 4 3 3 5 1 — — 1 34

Während des Schuljahres
ausgetreten................... 1 6 1 2 2 4 2 — — 2 — 20

Sciiileizalil za Ende 1896/97. . 36 31 31 30 34 31 41 35 27 20 22 338
Darunter:

Öffentliche Schüler . 36 31 30 30 34 31 39 33 27 20 22 333
Privatisten............... — 1 — — 2 2 5

2. Geburtsort (Vaterland).
B ielitz .......................... 8 10 3 9 8 10 18 9 6 4 4 89
Schlesien außer Bielitz . 6 2 4 5 3 6 6 5 7 5 3 52
B iala-L ipnik.................. 6 6 6 o 6 2 4 5 5 2 4 51
Galizien außerBiala-Lipnik 14 7 12 7 15 10 9 8 8 6 8 104
Nieder-Oesterreich . . . . — 1 2_ - 1 1 1 — 6
Ober-Österreich............... — _ _ — 1 — _ _ _ 1
Steierm ark...................... — — — — — 1 — — — ,_ 1
Böhmen . . — — 1 — — — — 1 _ 2
M ä h re n .......................... — 2 2 1 — — 2 3 — 2 12
Bukowina.......................... 2 — _ — --־ — — — 1 _ 3
Ungarn.............................. — 1 — — — — — 1 — — — 2
Kroatien-Slavonien . . . — — — — — _ — 1 — _ _ 1
Deutsches Reich . . . . — 2 2 1 2 — — — — 1 1 9
Russland ...................... — — _ — — — 1 2 _ 1 4
Nordamerika................... — — — 1 — — — — 1

Summe . . 36 31 31 30 34 31 41 35 27 20 22 338
3. Muttersprache.

D eu tsch .......................... 30 22 17 20 23 20 33 29 19 13 21 247
Tschechoslavisch . — _ 1 — — — _ 1
Polnisch.......................... 6 8 14 8 10 11 7 6 8 6 1 85
U ngarisch...................... — 1 — 1 2
Englisch.......................... — — — 1 — — _ _ _ _ 1
Russisch.......................... ־־ — — — — 1 — — 1 — 2

Summe . . 36 31 31 30 34 31 41 35 27 20 22 338
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(3 1 a s s e n Zu-

4. Religionsbekenntnis.
I II in

I V v V I V I I V I I I sammsn
a b a b a ! b

Katholisch des lat. Ritus 
Evangelisch Augsburger

Confession..................
Israelitisch...................

15

9
12

16

6
9

18

3
1«

13

6
11

14

3
17

9

8
14

17

10
14

11

5
19

10

6
11

13

2
5

3

7
12

139

65
134

Summe . . 
5. Lebensalter.

36 31 31 30 34 31 41 35 27 20 22 338

11 Jahre ...................... 13 13 1 3 30
12 > .......................... 12 4 7 8 1 3 — — — — — 35

13 •־ .......................... 9 7 14 15 11 9 3 — — — — 68
14 » .......................... 1 7 5 4 16 7 12 3 — — - 55
15 » .......................... 1 — 1 — 2 8 14 15 1 — — 42 1
16 » .......................... — — 3 — 3 3 7 8 3 — — 27
17 » .......................... — — — — — 1 4 5 11 7 3 31
18 > .......................... — — — — 1 — 1 3 6 4 6 21
19 > .......................... — - 5 4 7 16
20 » .......................... — — — — - — — 1 — 5 4 10
21 » .......................... — — — — — — i — 2 3

Summe . .
6. Nach dem Wohnorte der 

Eltern sind:

36 31 31 30 34 31 41 35 27 20 22 338

o n s a n m o r ie e jg ä ^ ik
13 18 13 11 16 14 20 13 9 8 9 144
8 4 6 7 9 5 6 9 0 2 3 64

Auswärtige...................... 15* 9 12 12 9 12 15 13 13 1Ö 10 130
Summe . .

7. Classification.
a) Zu Ende des Schul

jahres 1896/97

36 31 31 30 34 31 41 35 27 20 22 338

I. Fortgangscl. mit Vorzug 5 2 4 3 2 3 4 3 — 3 3 32 
2403I. Fortgangsclasse . . . 

Zu einer Wiederholungs-
25 21 21' 21 22 27 283 20 20 16 19

Prüfung zugelassen . . 1 — — 1 3 — 1 4' — 1 — i i 1
II. Fortsangsclasse . 2 3 5 3 6 1 6 5' 6 — — 37'

III. » . .
Zu einer Nachtragsprüfung 

krankheitshalber zuge-

3 5 2 1 1 12

la s se n .......................... tr 1 1
Außerordentliche Schüler. —

Summe . .
b) Nachtrag zum Schul

jahre 1895/96.
W iederholungsprüfungen

36 31 301 30 34

1
1

31 392 333 27 2o 22 333°

waren bewillfgt . . . 
Entsprochen haben . . . 
Nicht entsprochen haben

2
2 —

3
2

1
1

1 3
3 2 —

1
1 —

14
12

(oder iiiclit erschienen sind) .
Nachtragsprüfungen waren

1 1 *
3bew illigt...................... — — 1 1 — — 1 — — — —

Entsprochen haben . . . ״*־
Nicht entsprochen haben.

1; 1Nicht erschienen sind . . 1 3
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C  1 a s s e  n Zu-
Darnach ist das Ender- 1 II in

gebnis für 1895/96: IV V VI VII VIII sammen
a b a b a b

I. Fortgangscl. m. Vorzug 3 4 5 3 2 2 7 2 2 2 2 34
I. » . . . 24 27 30 29 17 18 31 25 20 17 18 256
II. » ............... 4 7 6 8 4 5 8 3 1 1 — 47

III. » ............... 4 1 — 1 — 3 5 — — — — 14
Ungeprüft blieben . . . . — 1 1 — — 1 — — — — 3

Summe . , 35 39 42 42 23 28 52 30 23 20 ‘20 354
8. Geldleistungen der sclnler.

Das Schulgeld zu zahlen
waren verpflichtet:

im 1. Semester . . . . 28 32 15 19 19 25 27 15 16 9 11 216
im 2. Semester . . . . 24 21 20 21 22 24 27 18 19 8 11 215

Zur Hälfte waren befreit:
im 1. Semester . . . — — — — — — 1 — 1 — 1 3
im 2. Semester . . . .  

Ganz befreit waren:
— — — — — 1 1 — — — 1 3

im 1. Semester . . . 9 5 16 13 17 7 15 20 10 12 10 134
im 2. Semester . . . . 13 10 11 10 12 7 13 17 8 12 10 123

Bas Schulgeld betrug im ganzen:
480 3262-5im 1. Semester . . . . 420 225 285 285 375 412'5 225 247-5 135 172-5

im 2. Semester . . . . 360 315 300 315 330 367־5 412-5 270 285 120 172-5 3247-5
Zusammen . . 780 795 525 600 615 742־5 825 495 532-5 255 345 6510

Die Aninahmstaien betrngen. . 63 672 4־2 — — 42 42 21 21 — 4-20 1512
Die LehrmitteMträge ״ . . 
Die Taxen für Zeugnis-

38-85 38-85 33 ti 33־6 378 36-75 45-15 36-75 28-35 23 1 231 3759

18duplicate betrugen — — ־־־ — ־ ׳ — — 2 — 16
Summe . . 101-85lüb'Ub 37־8 33־6 37־8 40־95 49-35 38-85 32-45 ää-i 43-30 54510

9. Besuch des Unterrichts 
in den relat.-obllgat. nnd 
nichtoblig. Gegenständen.
Polnische Sprache:

I. C u r s ...................... 12 8 5 7 3 35
II. ................... — — 4 4 4 1 3 3 1 3 — 23

Kalligraphie in ü Abtheil. . 36 31 — — — — — — — — 67
!Freihandzeichnen:

1. C u rs ...................... — — 10 14 — — — — — — — 24
II. > ...................... — — 1 — 12 5 1 — — — — 19

III. ־> ....................... — — — — — 9 7 — 3 — 19
Gesang:

11 21I. C u rs ...................... 9 — 1 — — - — — — —
11. » ...................... 1 — 10 12 4 4 4 — 6 13 4 58

Stenographie:
42I. C u r s ...................... — — — — — — — 31 11 — —

11. ...................... 2 10 15 16 43
Französische Sprache:

20I. C u r s ............... •. . - - — — — — 20 — — — —

II > ...................... 12 2 2 3 19
10. Stipendien.

10Anzahl der Stipendisten . 1 1 1 4 3
■ Gesammtbetr. d. Stipendien 42 315 100 100

100
100

70

50
31.5
21 646 fl-
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II. Unterstützung hilfsbedürftiger Schüler.
1. Verzeichnis der Stipendisten am Schlüsse des Schuljahres.

j P
os

t-N
r. Name

des
Stipendisten

SoM
c3Mr:im
cb

Name
der Stiftung Ja

hr
es

-
B

ei
tra

g

Datum
der Verleihung

fl.lkr
l

~2

Caesmann Oswald IV Adolf Fränkel’sche Stipen
dienstiftung für aus Bie
litz. Biala oder Lipnik 
gebürtige Schüler des 
Staatsgymnasiums in 
Bielitz ohne Unterschied 
der Confession. 42

Hochlöbl. k. k. schles. 
Landesschulrath. 30. Nov. 

1895, Z. 3403.

Steuer Salomon V Adolf Fränkel’sche Stipen
dienstiftung für nach 
Lipnik oder Biala zu
ständige israel. Schüler 
des Staatsgymnasiums 
in Bielitz. 31 50

Hochlöbl. k. k. schles. 
Landesschulrath, 30. Oct. 

1894, Z. 2531.

3 Klis Franz VI Rudolf Seeliger’sche Sti
pendienstiftung f. Schü
ler des Staatsgymnasi
ums in Bielitz. 100

Hochlöbl. schles Landes- 
ausschuss, 24. Nov. 

1896, Z. 11676

4 Hanslik Erwin VII Rudolf Seeliger’sche Sti
pendienstiftung f. Schil
ler des Staatsgymnasi
ums in Bielitz. 100

Hochlöbl. schles. Landes
ausschuss, 24. Nov. 

1896, Z. 11676,

5 Konior Franz VII Freiherr Pukalski’sche Sti
pendienstiftung. 100 —

Hochlöbl. galiz. Landes
ausschuss, 29. Dec. 1891, 

'  Z. 50915.
6 Korzonkiewicz

Johann
VII Rndotf Seeliger’sche Sti

pendienstiftung f. Schü
ler des Staatsgymnasi
ums in Bielitz. 100

Hochlöbl. schles. Landes
ausschuss, 24. Nov. 

1896, Z. 11676.

7 Sikora Karl VII Enzendorfer’sche Stipen
dienstiftung. 70 —

Hochlöbl. schles. Landes- 
ausscbuss, 15. Aug. 

189), Z. 1079
8 Glaser Moriz VIII Adolf Fränkel’sche Stipen

dienstiftung für nach 
Lipnik oder Biala zu
ständige israel. Schüler 
des Staatsgymnasiums 
in Bielitz. 31 50

Hochlöbl. k. k. schles. 
Landesschulrath, 30. 
Nov. 1895, Z. 3402.

9 Kliszcz Robert VIII Rosa Schubuth’sche Sti
pendienstiftung 21 —

Hochlöbl. k. k. schles. 
Landesschulrath. 29. 
Oct. 1891, Z 3100.

10 Kramer Oswald, 
stud. med

Abiturienten - Stipendium 
des Victor und-der Mar
garethe Schaffer. 50 -

Laut Protokoll vom 14. 
Juli 1896, aufgenommen 
bei der Berathung und 
Beschlussfassung der ge
mäß dem Stiftsbriefe 

zusammengesetzten Com
mission.
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2. Zweiumlzwanzigster Rechnungsausweis des Franz-Josef-Unter Stützungs- 
Vereines am k. k. Staatsgymnasium in Bielitz. (Schuljahr 1896(97.)

A. E i n n a h m e n .

a) B eiträge, we l che  die Mi t g l i e de r  j ä h r l i c h  l e i s t en .
' f l .  —

Fürtrag 76.—
)) Gross Alfred, Prof., Mähr-

Trübau ....................... 2̂_
)) Gross J. & Söhne, Fahr.,

Biala ................... 10.
)) Gülcher H. Fabl־., Biala 3.—
» Gutwinski St. Apth., Bielitz 2.—

Frau Hähnel Marie, Bielitz 10.—
Herr Halbreich Dr. S., Bielitz 1.—

)) Harok R., Kaufm. Bielitz 1.—
» Hein E., Fabrikant, Bielitz 1.—
)) Heller A., Kaufm., Bielitz 2.—
)) Hess Dr. E., Biala . 2 —
)) Hess K., Fabrikt., Biala . 5.—
)) Hoffmann H., Bielitz . 2.—
)) Hohn A., Buchhändler,

Bielitz....................... 4.—
)) Ichheiser Dr. B., Adövcat,

Biala ....................... 3.—
Frau Islitzer Kunegunde, Bielitz 5.—
Herr Islitzer Th., Gymn.-Dir.,

B ie l i tz ....................... 5.—
)) Jankowski K., Fabrikant,

B ie li tz ....................... 5.—
» Josephy G., Fahr., Bielitz 5.—
)) Kaiser 0., Prof., Bielitz . 2.—
)) Kałuża K., Buchb., Bielitz 1.—
» Kanamüller J., Professor,

B ie l i tz ....................... 2.—
)) v. Keler R., Agent,

B ie l i tz ....................... 2.—
)) v. Keler E., Apoth., Biala 1.—
)) Klein Dr. J., prakt. Arzt,

B ie l i tz ....................... 2.—
)) Knauer A., Prof., Bielitz . 2.—
» Kolarzik V., Sparcassacas-

sier, B ia la ................... 1.
)) Körbel H., Banquier, Biala 1.—

Fürtrag . . 158.—

fl.
Herr Appl J., Prof., Wien . 2.—

Frau Arndt Emma, Bielitz . 3— ,
Herr Bachner S. Juwelier, Bielitz 2._

)) Bartelmuss H. Fabrikant
Lobnitz....................... 5 • -

» Bathelt J. G., Fabr. Bielitz 5.—
» Bernaczik & Söhne Fabr.,

B ie l i tz ....................... 5.—
)) BincerDr. K., Adv. Bielitz 2._
0) Biolek J., Consist.-R. u.

Prof., Bielitz . . . . 2.—
» Borger H., Bielitz . . . 3.—
» BrandDr. E., Prof., Bielitz 2.—
)) Braunberg S., Bielitz . . 1.—
» Brüll A. Spediteur, Bielitz 4.—
» Bulowski Dr. J., kathol. 

Pfarrer;־ Bielitz . . . 2.—
.)) Derlik G. Landesregierungs-

rath, Troppau . . . . 3.—
» Eichler & Inochowski,

B ie l i tz ....................... 3.—
)) Fialkowski Attila, Privat.

B ie l i tz ....................... 5.—
)) Fialkowski A. Fabr., Bielitz 2.—
)) Förster Gust. Fabr., Bielitz 2.—
» Förster Hein. Fabr., Bielitz 2.—
)) Förster Mor. Sam., Fabr.,

B ie li tz ....................... 2.—
3) A. Fränkel’s Söhne Lipnik 5.—
» Frankel Alfred, . . . . 2.—
» Fritsche 11. ev. Pfarrer,

Biala............................ 3.—
)) Glaser Dr. N., Rabbiner,

L ip n ik ....................... 1.—
)) Gollob J. Prof., Bielitz . 2.—
)) Gorge S., Prof., Bielitz . 2.—
» Graubner M., Bielitz . . 2.—
» Gross Abr., Kaufm., Bielitz 2.—

Fürtrag . . 76.—
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fl.—
Fürtrag . . 233.—

Herr Rössler Dr. J., Advoc.,
B ielitz....................... 1.—

Rosner Dr. J., Advoc.,
Bürgermeister, Biala 5.—

Roth J., Fabrikt., Bielitz 2.—
Schäfer 0., Fabrikt., ״ 4.
Schaffer V., Fahr., ״ 5.—
Schirn E., Fabrikt., Biala 2.—
Schirn 0., Oekonom. ״ 2. -
Schmidt A., ev. Pfarrer,

B ielitz ....................... 2._
11 Schneeweiss M., Buch-

handler, Bielitz . . . 2. -
Schneider C. B., Fabrikt.,

B ielitz....................... 3.—
Schorr E., Fabrikt., Bielitz 5 . -

11 Schorr Dr. M., prakt. Arzt,
B ielitz ....................... 5.—

Schramek K., Kaufm.,
B ielitz....................... 2__

Schrenk A., Schneid., Biala 2.—
Schwabe G., Director ״ 3.—
Sennewaldt E., Fabrikt..

Bielitz....................... 2.—
11 Söwy Dr. L., Bielitz . . 2.—
11 Spiegel Dr. M.,Prof., Bielitz 1.—
ii Spitzer Dr. H., Landesge-

richts-Rath, Bielitz. . 1.—
Steffan K., Bürgermeister,

B ielitz ....................... 2.—
Steiner Dr. M., Rabbiner

B ielitz ....................... 9[_
SteinitzDr. G., prakt. Arzt,

Bielitz....................... 3.—
Sternickel A., Fahr., Biala 2._
Strenger M., Fahr., Bielitz 2._

ii Strzygowski F.. Fabrikt.,
Biala ....................... 5.—

ii Strzygowski K., Fabrikt.,
B i a l a ....................... 2.—

ii Suchy R., Fabrikt., Miküs-
zowice....................... 2._'

Taub Dr. M., prakt. Arzt,
Bielitz . . . . 2._

Fürtrag . . 306.—

f l .—
Fürtrag . . 158.—•

Herr Kolbenheyer E., Bielitz 2.—
11 Kolbenheyer K., Prof.,

Bielitz........................ 9
Korn K. ,Arichitekt,Bielitz 2.—
Kramer S., Bielitz . . 2._

Frau Kraus Sofie, Lipnik . . 3.—
Herr Kreis A., Buchb., Bielitz 2.__
Frau Kupka Bertha, Bielitz . 1.—
Herr Kurykowski L., k. k. Statt-

halterei-Rath, Biala . 3.—
Kwieciński Dr. M., prakt.

Arzt, Biala . . . . 3.—
Lauterbach W. T., Fabr.,

Bielitz . . . . . . 1.—
Lukas R., Fabr. Biala . 3.—

Herr Mänhardt A., Fabrikt.,
B ielitz ....................... 4.—

Mänhardt R., Fabrikt.,
Karnitz........................ L—

Markusfeld Dr. S., Advoc.,
B ie litz ....................... 2.—

Mehlo H., Fabrikt., Bielitz 2.—
Modi Martin, ev. Pfarrer,

B ielitz....................... 2.__
Molenda G., Färber, Bielitz 2.—
Mulisch V.,Bank-Dir., ״ 3.—
Niessen Martin, Bielitz 1.—
Pfister E., Curator, Biala 1.—
Pichler B., Prof., Bielitz 2.__
Piesch E., Fabrikt.. Bielitz I —
Poliak S., Kaufm., Bielitz 3.—
Pollak Th., Fabrikt., ״ 3 .-
v. PongrätzH., Fabr., Biala 2 . _

11 v. Pongrätz R.,Priv.,Bie;itz 2.__

11 Popper Leop., Fabr., ״ 3.—
11 Poppier Fr., Prof., . ״ 2.__

11 Reich Dr. L., prakt Arzt,
B ielitz ....................... 9 _

11 Reich M., Fabr., Lipnik 3.—
Reich Dr. S., Advoc., Biala 2.—

11 Reiske H., Spängler, Bielitz 2.—
Robinsolm Dr. .1., Bielitz 2 —
Robinsohn Dr. S., ״ 2._

11 Rössler Dr. A., prakt, Arzt,
Bielitz........................ 9 _

Fürtrag . . 233.—
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fl.— fi—
Fürtrag . . 306.— Fürtrag . . 324.—

Thien M., Baumeister, Waschitza E., Kapłan,
B ielitz ....................... 2._ B ie litz ....................... 1.—

Thuretzky 11, Bielitz 1.— Wenzl M., Kaufm., Bielitz 5.—
Tischler Dr. A., Sanitäts- Wilke S., Kaufm., ״ 1. -

Rath, Bielitz. . . . 5.— Wiśniowski .1, Dir., Biala 1.—
Türk Dr. E., Adv., Bielitz 2._ Wolf J״ Prof., Bielitz 1.—
Tugendhat M., Kaufm., Wolf K. jun., Fabrikt.,

B ielitz ....................... 2._ Bielitz . . . . . . . 2.—
TwerdyE.,Fabrikt.. Bielitz 2._ Zachl Dr.Th., Prof., Bielitz 2._
Vogt F., Fabrikt, Biala 1.— Zipser E. & Sohn, Fabrikt.,
Vogt Dr. V., prakt. Arzt, B ie litz ....................... 5.—

B ielitz ....................... 2.— Zoll Dr. S., Advoc., Bielitz 5.—
WalczokE., Archit., Bielitz 1.— Summe fi. 347.—

Fürtrag . . 324.—

Bei der zu Weihnachten und Ostern eingeleiteten Sammlung spen
deten die Schüler der

b) la: Abramowicz 1 fl., Babad 1 fl., Bartelmuss Alfred 
90 kr., Berger 50 kr., '  Ćwertnia 20 kr., Deutsch 1 fl.,
Eisenberg 50 kr., Fink 50 kr., Fryda 40 kr, Geller 15 kr.,
Glösel 30 kr., II er linger 60 kr., Ilübner 20 kr., Icbbeiser 2 fl.,
Jankowski 2 fl., Kaiser 1 fl. 10 kr., Knauer 1 fl., Knopp 
1 fl. 50 kr., Krämer 1 fl., Kramer 2 fl. 50 kr., Krieger 80 kr.,

Zusammen fl 1915 ׳
c) Ib: Neubauer 50 kr., Niederle 50 kr., Mehlhorn 3 fl,

Molenda 2 0.. Popper 2 fl, Rybicki 50 kr., Schreiber 3 fl,
Strenger 1 fl. 50 kr., TerlitzaSO kr., Thetschel 1 fl., Türk 
1 fl., Wind 1 fl.

Zusammen fl. 1680׳
d) Ha: Brüll 40 kr., Dyktarski 70 kr., Fahnler 80 kr., Fieg 

1 fl, Gessler 1 fl. 50 kr., Handel 1 fl, Kaufmann 50 kr.,
Klappholz 30 kr.. Klausner Wolf 40 kr., Kolarzik 50 kr.,
Löwy 30 kr., Mayer 50 kr., Pollak 4 fl. 30 kr.

Zusammen fl. 12 20
e) Ilb: Mosinger 30 kr., Müller 20 kr., Nesselroth 1 fl.,

Perkins 2 fl, Pilzer 40 kr., Pollak 2 fl., Rotter 60 kr.,
Schembeck 80 kr.. Schlesinger 1 fl, Schmeja 2 fl., Schmelz 
1 11, Schratter 50 kr., Steinitz 1 fl. 50 kr., Tischler 
1 fl. 50 kr., Tomanćok' 40 kr., Wirth 60 kr., Wiśniowski 
1 fl, Zipser 1 fl. 50 kr.

. Zusammen fl. 1830׳
f) lila: Allerhand 30 kr., Blumenthal 2 fl, Bulowski 1 fl.,

Dietzius 35 kr., Ehrmann 30 kr., Fasal 1 fl., Fröhlich 
30 kr.; Fryda 55 kr., Gessler 2 fl, Goldberg 50 kr.,

Fürtrag fl. 413.45
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Fürtrag fl. 41345־
Haberfeld 60 kr., Her linger 60 kr., Hornung 60 kr., Jan
kowski 2 fl., Kalmann 80 kr.,. v. Keler 1 fl. 50 kr., Krausz 
1 fl, Krieger 60 kr. — Außerdem spendete die Classe als 
Rest von einer Kranzspende 80 kr.

Zusammen fl. 1680־
g) Illb: Ewy 50 kr., Kuppermann 50 kr., Kwieciński Adam 

1 fl., Liban 25 kr., Pfister 2 fl., Reich 2 fl., Reissenberger 
1 fl., Schäfer 1 fl. 50 kr., Schorr 2 fl., Schwab 2 fl., Täuber 
30 kr., Türk 1 fl. 50 kr., Zipser 2 11.

Zusammen fl. 1655־
h) IV.: Bukowski 50 kr., Cichy 1 fi., Fadle 1 fl, Fiedler 

1 fl. 50 kr., Goldschmied 1 fl., Gross 1 fl. 50 kr., Gruber
1 fl., Grünfeld 20 kr., Haas 3 fl.. Hampel 1 fl., Hoinkes
2 fl., Kolarzik 1 fl.. Kramer 2 fl., Kroczek 2 II., Ochsner 
1 fl., Pfizer 1 fl., Rybak 50 kr., Schorr Arth. 2 TL, Sćhorr 
Rud. 2 fl, Sennewaldt 2 fl., Stodółka 50 kr., Tischler.
1 11. 50 kr.. Tugendhat 50 ki\, Wertheimer 1 11., Wiś
niowski 50 kr.

fl. 3120־

fi. 1420־

fl. 2090־

fl. 950־

fl. 1960־ 
fl. 30־— 
 —־50 .11
fl. 30־ -  
11. —־100  

fl. 10־— 
fl. 9747־ 

fl. 85967־

Zusammen
i) V.: Brzeczka 80 kr., Felsen 80 kr., Fischei 60 kr., Frankel 

30 kr., Geiger 90 kr., Jakobowicz 50 kr., v. Keler 1 fl., 
Kohn 1 fl., Kossik 80 kr., Kuppermann 1 fl., Lindner 
80 kr., Morgenstern 60 kr., Oborźil 50 kr., Ruttin 1 fl., 
Steuer 60 kr., Teichner 50 kr., Terlitza 1 fl., Wiśniowski 1 fl.

Zusammen
k) VI.: Axtmann 50 kr., Baum 1 fl., Blum 80 kr., Födrich 

50 kr., Fussgänger 50 kr., Groß 2 fl., Gutwinski 2 fl., 
Guzmann 50 kr., Haar 50 kr., Ichheiser 2 fl., Kałuża 
30 k r , Klaptocz 30 kr., Kraus 2 fl., Krieger 1 fl., Lindner 
1 fl., Mährer 1 fl., Schirn 2 fl., Tugendhat 1 11 , Zoll 211.

Zusammen
l) VII.: Grandowski 50 kr., Ichheiser 2 fl., Regelmann 1 fl., 

Schäfer 2 11., Schałscha 1 fl. 50 kr., Scharf 1 fl., Scholz
1 fl., Stonawski 50 kr.

Zusammen
m) VIII.: Dörfler 40 kr., Enoch 20 kr., Fritsche 1 fl. 50 kr., 

Glaser 80 kr., Klapsia 1 fl. 50 kr., Lamatsch 1 fl., Liewer
2 fl., Macek 2 f l, Reiske 2 fl., Rothblum 40 kr., Schneeweiss
1 fl. 50 kr., Schorr 2 fl., Seinitz 2 fl., Stonawski 2 fl., 
Wagner 30 kr. Zusammen

n) Landessubvention für das Schuljahr 1896/97 ...................
o) Spende der Bielitzer Sparcassa. ...........................................
p) Spendü der Biala’er Sparcassa...............................................
q) Spende der Stadtgemeinde von B ia la ............................ ....
rj Spende der Filiale der österr.-ungar. Bank in Bielitz . .
s) An Z insen ...............................................................................

Fürtrag
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Fürtrag fl. 85967׳
t) Von einem, der nicht genannt sein w i l l ............................ fi. 20־—

Summe der Einnahmen il. 87967־
Dazu der Cassarest des V orjahres..................................... fl. 31189־

Summe fl. 119156־
B . A u s g a b e n .

1) Unterstützung dürftiger und würdiger Schüler u. zw.:
a) durch B ekleidung........................................................fl. 51740־
b) durch Beschuhung........................................................ fl. 194־—
c) durch Bücher................................................................. fl. 19704־

2) Entlohnung des D ieners................................. * . . . .  fl. 10.—
3) Stem pel....................................................................................fl. —78־

Summe der Ausgaben fl. 91922־ 
Daher beläuft sich mit Ende des Schuljahres 1896/97

der bare Cassarest a u f ...............................................fl. 27234־
Das derzeitige Vermögen des Franz-Joseph - Unter

stützungsvereines besteht aus:
a) 1 Stück Staatsschuldverschreibung ddo. 1. Juli

1868, Nr. 780.738 über 100 fl. (Cours v. 1. Juli 1897) fl. 10215־
b) Sparcassabuch der Bielitzer Sparcassa über. . . fl. 2000־—
c) Barbetrag..................................................................fl. 27234־

Summe fl. 2374.49
Die Unterstützungs - Bibliothek

des Franz Josef - Unterstützungsvereines, deren Verwaltung in dem 
abgelaufenen Schuljahre in der bewährten Hand des Prof. J. Kanamüller 
lag, wurde durch Ankauf um 144 Lehrtexte und 30 Atlanten vermehrt. 
Allerdings musste eine Anzahl älterer, unbrauchbar gewordener Bücher 
ausgeschieden werden. Es waren ausgeliehen an Schüler der

Classe Bücher Atlanten Classe Bücher Atlanten
IA und IB 77 9 V 49 5

ILA » IIB 76 17 VI 45 4
IIIA » I1IB 73 11 VII 37 7

IV 34 9 VIII 24 —

im ganzen 415 Bücher und 62 Atlanten.
Der Unterzeichnete Ausschuss des Franz-Josef-Unterstützungs-Vereines 

hat in seiner am 12. Juli 1. J. abgehaltenen Sitzung den vorstehenden 
Rechnungsausweis im einzelnen geprüft und richtig befunden.

Samuel Frankel. Hans Bartelmuss.
Prof. J. Kanamüller. Prof. 0. Kaiser.

Dir. Th. Islitzer.
Die D i r e c t i o n  e r f ü l l t  i m N a m e n  d e s  L e h r k ö r p e r s  

e ine  h e r z e r f r e u e n d e  Pf l i cht ,  i n d e m  s i e  a l l en  p. t. edel 
sinnigen Gönnern,  w e l c h e  das «schöne Ziel  des  Un t e r 
s t ü t zungs - Ver e i ne s  d u r c h  mi l de  Be i t r ä g e  f ö r d e r t e n ,  f ü r  
das dieser  W oh 11 h ä t i g k e  i t sei  n r i ch t u n g und d a m i t  a u c h  
der  L e h r a n s t a l t  sei b s t e n t gege ng e br  a c ht  e o pf er wi  1 li ge
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W o h l w o l l e n  ö f f e n t l i c h  de n  i n n i g s t e n  un d  w ä r m s t e n  Dank 
a u s s p r i c h t ,  und  b i t t e t  zuglei ch,  d i e  b i sher  be wi e s e n e ,  
h o c h h e r z i g e  S y m p a t h i e  d e m h i e r o r t i g e n  Gymnas i um und 
d e s s e n  a r m e n  S c h ü l e r n  auch  f e r n e r h i n  b e w a h r e n  und 
b e t h ä t i g e n  zu wol len.

III. Förderung der körperlichen Ausbildung der Jugend.
Die durch den hohen Ministerial-Erlass vom 15. September 1890, 

Z. 19097 angeordnete jConferenz, betreffend die Gesundheitspflege der 
studierenden Jugend, wurde in diesem Schuljahre am 17. November
1896 abgehalten. Die Discussion über die einschlägigen Fragen konnte 
sich, da die hiesigen Verhältnisse sich in dieser Hinsicht in der letzten 
Zeit nicht wesentlich geändert haben, nur auf gleichem Gebiete bewegen 
wie in früheren Jahren. Erwähnt sei hier nur, dass den durch die h. 
Ministerial-Verordnung vom 12. März 1895, Z. 27638 ex 1894 in dieser 
Beziehung gegebenen Anregungen nach Zulass der Verhältnisse an der 
hiesigen Anstalt zum Theil Rechnung getragen worden ist. Für eine ent
sprechende Temperatur, für eine ausreichende Lüftung sämmtlicher 
Räume, sowie für die thunlichste Reinhaltung des ganzen Anstaltsge
bäudes, für die Reparatur, Instandhaltung und Neuanschaffung von Ein
richtungsgegenständen wurde stets gesorgt. Was die Beleuchtung der 
Schullocalitäten während der Winterszeit betrifft, so ward die Direction 
dadurch, dass sie zu ihren Ersparnissen vom Regiekostenpauschale seitens 
des hochlöbl. k. k. Landesschulrathes einen Zuschuss von 100 fl. erhielt, 
in die glückliche Lage versetzt, das Auer’sehe Gasglühlicht, dessen Ein
richtung im Herbste des Jahres 1895 aus Mangel an Geld auf vier Lehr
zimmer hatte beschränkt werden müssen, in allen Lehrzimmern ein
richten zu lassen. Die Beleuchtung der Lehrzimmer, in denen vier 
Lampen aufgestellt sind, kann als vollkommen ausreichend bezeichnet 
werden. In den Lehrzimmern mittlerer Größe, die im vergangenen Winter 
nur von zwei Lampen beleuchtet wurden, wird bei Beginn des Schuljahres
1897 98 noch je eine oder zwei Lampen aufgestellt werden.

• Im Nachstehenden sollen nun die Mittel, die außerhalb der Schul
räume zur Förderung der körperlichen Ausbildung der Jugend zur An
wendung kommen, sowie die zu Dank verpflichtenden Begünstigungen, 
die von Privaten, Vereinen und Corporationen in schulfreundlicher Weise 
gewährt wurden, in Kürze angeführt worden.

1. D as Tur nen ,
Es wurde im Programme des Vorjahres berichtet, dass 5 Classen 

des Staatsgymhasiums im Schuljahre 1895/96 der Turnunterricht in einem 
Locale hatte ertheilt werden müssen, das weder in hygienischer Be
ziehung noch nach Größe und Ausstattung entsprach. Über diesen Übel
stand hatten die Turnlehrer und die Eltern der Schüler wiederholt beim 
Berichterstatter Klage geführt und namentlich auch hervorgehoben, dass 
die Schüler in diesem Locale nur mit Unlust turnten. Mit Beginn des 
Schuljahres 1896/97 wurde nun, um dem gedachten Übelstande abzu
helfen und um es allen Schülern des Staatsgymnasiums zu ermöglichen,
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an dem obligaten Turnunterrichte in einem Locale theilzunehmen, wel
ches geräumig, licht und vollkommen ausgestattet ist, — gemeint ist die 
den 3 hiesigen Staatsmittelschulen zur Verfügung stehende prächtige 
Turnhalle — auf Vorschlag der Direction folgende mit h. Min.-Erl. ddo. 
18. August 1896. Z. 20478 (19. September 1896, Z. 2756 L.-Sch.-R.) ge
nehmigte Einrichtnng getroffen: je zwei Classen erhielten unter der Lei
tung von zwei Lehrern gleichzeitig in der Turnhalle Unterricht; nur die
IV. Classe turnte, wegen der großen Schülerzahl allein; demgemäß turnte 
die Gasse 1A gleichzeitig mit IB, IIA mit IIB, I1IA mit HIB, V. mit VI., 
VII. mit VIII. Die betreffenden zwei Gassen führten die Ordnungs- und 
Freiübungen unter der Leitung e i n e s  Lehrers zusammen aus, während 
an den Geräthen jede Gasse für sich unter ihrem Lehrer turnte. Es 
wird durchaus nicht behauptet, dass durch diese Einrichtung ,ein idealer 
Zustand herbeigeführt wurde, doch kann nach den Erfahrungen des ab
gelaufenen Schuljahres mit Recht ausgesprochen werden: die berechtigten 
Klagen seitens der Lehrer und der Eltern der Schüler verstummten, die 
Schüler turnten mit Lust und Liebe. So wird denn diese Einrichtung 
bestehen müssen, bis der hiesige Turnverein eine Turnhalle bauen wird.

Übrigens sei noch hervorgehoben, dass am Schlüsse des Schuljahres 
von 338 Schülern nur 8 von der Theilnahme am Turnunterrichte wegen 
physischer Untauglichkeit dispensiert waren.

2. D er Eislauf .
Der Eislauf gestaltete sich im letzten Winter für die Schüler der 

Anstalt recht günstig. Von den drei Eislaufplätzen, die die Schüler be
nützen konnten, wurde der auf der Bleiche gelegene Platz des löblichen 
Bielitz-Biala’er Eislaufvereines am häufigsten besucht, weil an den un
terrichtsfreien Nachmittagen (Mittwoch und Samstag) für die Schüler der 
Eintrittspreis nur 3 kr. betrug. Doch suchten viele Schüler des Staats
gymnasiums auch den gleichfalls auf der Bleiche gelegenen Eislaufplatz 
des Herrn E. Giebner auf; für die Benützung desselben wurden 10 kr. be
zahlt. Der kleine Eislaufplatz im Schlossgarten bei Herrn Fr. Klupatsch. 
(Eintrittspreis 5 kr.) wurde seltener benützt.

Wie zahlreich sich die Gymnasialschüler an diesem beliebten 
Wintervergnügen betheiligten, ist aus der unten stehenden Tabelle ersicht
lich. Diese weist 6715% ׳ der Schüler auf (gegen 579°/0־ im Vorjahre)

3. D as B aden.
Den Schülern zur Winterszeit warme Bäder zu ermäßigten Preisen 

zu erwirken war unmöglich. Dagegen konnten alle Schüler in der war
men Jahreszeit — in diesem Jahre leider erst seit den letzten Tagen des 
Monats Juni — die in der Verwaltung der löblichen Gemeindevertretung 
stehende Schwimm- und Badeanstalt gegen Entrichtung eines Eintritts
geldes von 5 kr., bez. 3 kr. in ausgiebiger Weise benützen. Auch die 
Zahl der Schwimmer hat gegen das Vorjahr um mehr als 5°/״ zuge
nommen.
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4. Ausf lüge.

Wegen der dauernd ungünstigen Witterung im Mai mussten die 
Ausflüge der einzelnen Classen auch heuer auf den Monat Juni verscho
ben werden. Am 16. Juni konnten sie endlich unternommen werden. 
Die Betheiligung an denselben war aber heuer — ohne ersichtlichen Grund 
— eine nicht so allgemeine wie im Vorjahre.

An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass es den Schülern 
der Anstalt, dank dem Entgegenkommen der Direction der hiesigen elek
trischen Localbahn, heuer ermöglicht wurde, häufiger den prächtigen Zi
geunerwald aufzusuchen, indem die ihnen ausgestellte Legitimation zum 
Bezüge einer Fahrkarte zu 6 kr. berechtigt', wodurch der Fahrpreis für 
Schüler fast um zwei Drittel ermäßigt erscheint.

5. J u g e n d  s p i e l  e.

Die Jugendspiele begannen in diesem Schuljahre schon im Sep
tember und konnten im Herbst, da die Witterung günstig war, bis Ende 
October fortgesetzt werden. Im Frühjahr dagegen erfolgte der Betrieb 
derselben erst vom 1. Mai an. Gespielt wurde im ganzen an 13 freien 
(Samstags)-Nachmittagen von ungefähr 1070 Schülern. Die Betheiligung 
war heuer lebhafter als im Vorjahre. (Vorjahr 56770/0־, heuer 6213° 0). 
Während im Vorjahre nur 14 Obergymnasiasten an den Jugendspielen 
theilgenommen hatten, stieg heuer die Zahl der theilnehmenden Schüler 
des Obergymnasiums auf 40. Der eigentliche Grund, warum sich die Ober
gymnasiasten fernhalten, liegt hauptsächlich in der Unzulänglichkeit und Un
ebenheit des Spielplatzes, der auch noch von Gräben umgeben ist. Es ist 
sicher zu hoffen, dass die löbliche schulfreundliche Gemeindevertretung 
von Bielitz, bei welcher der Berichterstatter im Vereine mit der Direction 
der Staatsrealschule um Vergrößerung und Applanierung des Spielplatzes 
eingeschritten ist, in nächster Zukunft den gedachten den Spielplatz be
treffenden Übelständen abhelfen wird. Sind diese beseitigt und neue, 
für die reifere Jugend passende Spielgeräthe, deren Zahl auch heuer be
deutend vermehrt wurde, angeschafft, dann werden sicher auch die 
Schüler des Obergymnasiums sich gerne und zahlreich an den Jugend
spielen betheiligen. —

Was die Spiele selbst betrifft, so wurden folgende ausgeführt: 
Faustball, Schleuderball, Grenzball, Schlagball, Prellball, Thurmball, Thor
ball. — Boccia, Croquet, Rasenbillard, Tambourin. — Treibreifen, Reifen
werfen. — Plumpsack. — Drittenabschlagen, Katze und Maus, Komm 
mit, Kettenreißen.

Mit der Leitung der Jugendspiele wurde auch in diesem Jahre 
Herr Bürgerschullehrer Karl Wintgen, der auch den Turnunterricht in 
zwei Classen ertheilte, betraut. Derselbe entledigte sich seiner Aufgabe 
mit großem Geschick und gediegener Sachkenntnis.
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Über s i ch t der״   B e t h e i l i g u n g  an den oben  g e n a n n t e n  k ö r 
p e r l i c h e n  Ü b u n g e n  u n d  a n d e r e r  der  G e s u n d h e i t  der  J u 

g e n d  f ö r d e r l i c h e r  V e r h ä l t n i s s e .
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la 85 21 11 27 29 2 30 36

lb 30 21 12 29 23 3 21 31

lia 3 0 16 18 29 25 2 21 31

lib 30 2 0 13 29 21 i 12 30

Ilia 3 4 25 22 26 30 — 24 34

ll lb 30 2 4 20 29 17 — 14 31

IV 3 9 32 35 37 25 3 22 4 1

V 3 4 28 28 31 11 — 18 35

VI 27 17 20 23 7 2 20 27

VII 19 11 14 18 3 1 15 20

VIII 22 12 14 3 19 — 9 22

Summe 3 3 0 2 2 7 20 7 281 21 0 14 2 0 6 3 3 8

Procente 9־63 7 67-15 61-24 8 3 1 3 62-13 4-20 6 0 9 4 —

6. D er G e s u n d h e i t s z u s t a n d  im a l l g e m e i n e n  w ä h r e n d  des
S c h u l j a h r e s  1896/97.

Der Gesundheitszustand der Schüler war im ganzen auch in diesem 
Schuljahre ein befriedigender. Übertragbare Krankheiten, namentlich Schar
lach und Masern, traten zwar im Winter und Frühjahre in Bielitz und 
Biala häufig auf, doch blieben die Gymnasialschüler, einige wenige aus
genommen, von diesen Krankheiten verschont. Sobald die Direction von 
dem Überhandnehmen der genannten Krankheiten vom Bielitzer Bürger
meisteramte in Kenntnis gesetzt wurde, wurden den Schülern die ent
sprechenden Maßregeln sowohl für ihr Verhalten bei einer Erkrankung 
als auch für ihren Verkehr mit Familien, in denen eine dieser Krank
heiten ausgebrochen war, nachdrücklichst eingeschärft.



Die nachstehende Tabelle, die die Schulbesuchsverhältnisse im abge
laufenen Schuljahre in übersichtlicher Weise zusammenstellt, dürfte für 
den in Frage stehenden Gegenstand gleichfalls einige Anhaltspunkte bieten; 
nur muss erwähnt werden, dass nicht sämmtliche Schulversäumnisse 
durch Krankheit veranlasst wurden.

Z a h l  d e r  v e r s ä u m t e n
*

S t u n d e n

<D
(J)U)
a im I. S e m e s t e r im  II. S e m e s t e r

o
0 1 -1 0 1 1 -2 0 über

20
Schüler

zahl 0 1 -1 0 11 20 über
20

Schüler
zahl

Ia 10 9 5 13 37 13 11 3 9 3 6

Ib 11 14* 5 5 35 12 11 3 5 31

Ila 15 9 3 3 30 13 13 - 4 30

Ilb 16 5 4 7 32 15 5 4 6 30

l i l a 13 16 4 2 35 17 I ! 1 5 3 1

IHb 13 12 3 4 32 13 8 7 3 31

IV 18 15 3 5 41 20 7 4 8 3 9

V 6 11 7 11 35 8 13 4 8 33

VI 5 9 6 7 27 4 11 5 7 27

VII 7 10 1 2 20 4 7 3 6 20

VIII 10 8 2 2 22 9
7

1 5 22

Summe 124 118 43 61 3 4 6 128 104 3 5 6 6  | 3 3 3

Procente 3־10 4 8 3־3 5 4 12־2 1 7 6 3 — 3־43 8 3־23 1 1־51 0 1־81 9 —

P r o c e n t e  iin  
V o r j a h r e 3־47 1 6 2־9 8 2־05 0 9 1־4 8 3־33 3 3־59 5 8 2־4 3 1־23 7

Die Direction kann ihren Bericht über die Förderung der körperli
chen Ausbildung der studierenden Jugend nicht schließen, ohne allen 
denen, welche direct oder indirect zur Erreichung des schönen Zieles bei
getragen haben, so namentlich d e r l ö b l i c h e n  S t a d t g e m e i n d e ,  dem 
l öb l i chen  Ei  s l auf ver e i  ne, d e r  1 öbl ic hen D i r  e c t i on  d e r e l e k -  
t r i s c h e n  L o c a l b a h n ,  s ä m m t l i c h e n  Mi t g l i e d e r n  des  L e h r 
kö r p e r s ,  die ihr durch Wort und That zur Seite gestanden sind, den 
wärmsten Dank auszusprechen.

IV. Alphabethisches Verzeichnis (1er Schüler.
Die fett und durchschossen gedruckten Namen bezeichnen Schüler, 

welche im II. Semester ein Zeugnis der ersten Classe mit Vorzug erhiel-
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ten; die Namen jener Schüler, welche im Laufe des Jahres austraten 
sind mit ( ) versehen.

Wo der Geburtsort oder das Heimatland nicht besonders bezeichnet 
wird, ist Bielitz, bez. Schlesien zu verstehen. Andere Abkürzungen sind: 
B—Böhmen; Buk—Bukowina; G.=Galizien; M=Mähren; N.-Ö,=Nieder- 
Osterreich; 0.-() —(Iber-Österreich; Preuß.-Schl.—Preußisch-Schlesien; S t.=  
Steiermark; U.=Ungarn.

I. C lasse A.
Herlinger Oskar, Trzebinia, G. 
Ilolexa Karl, Hermanitz.
Iloma Jakob, Lipnik G.
Hübner Rudolf, Czernowitz, Buk. 
Ichheiser Otto, Biała, G.
Jaensch Alfred, Wilkowice, G. 
Jancza Franz, Ilałenów, G. 
Jankowski Robert, Starawieś-dólna G 
Kaiser Oskar.
Kiecza Johann, Komorowitz, G. 
Klaptocz Josef, Czechowitz.
Knauer Erich, Biała, G.
Knopp Victor, Biała, G.
Kozieł Theodor, Frydrychowice, G. 
Krämer Johann, Dobro wlany, G. . 
Krall Oswald, Lemberg, G.
Kramer Erwin.
Krieger David, Czernowitz, Buk.

Zahl 36 (+  1)

Abramowitz Adolf.
Auerbach Siegmund.
Babad Norbert, Lipnik, G. 
Bartelmuss Alfred.
Bartelmuss Johann, Kozy, G.
Berger Jakob. Zabłocie, G. 
Chrapcziński Leo, Przecieszyn G. 
Cwiertnia Adalbert, Dankowice, G. 
Deutsch Oskar, Freistadt.
Dietzius Robert.
Eisenberg Arthur, Dzieditz.
Elsner Otto, Zabrzeg.
(Fabianczyk Karl, Milówka, G.)
Fink Jakob, Biała, G.
Fryda Georg, Paćkowice, G.
Fuchs Rudolf, Dzieditz.
Geller Samuel, Siemień, G.
Glösel Erwin.
Hankus Victor.

I. C lasse B
Rendschmiedt Edm-, Loslau, Preuß.- 

Schlesien.
Roger Victor, Biała, G.
Rybicki Stanislaus, Biała, G.
Schalk Hermann, Ponice, G. 
Schreiber Karl.
(Schwarz Marceli, Lokcza, U.) 
Schweitzer Samuel, Wien, N.-O. 
Silbiger Siegfried.
Skudlarski Robert, Biała, G. 
Strenger Moritz.
Terlitza Hans.
(Thetschel Victor, Jaszczurowa, G.) 
Thieberger Alois, Wadowice, G. 
(Tomaszek Adalbert, Mutne, G.) 
Türk Robert.
Warzycki Kasimir, Brzozów, G. 
Weber Emil, Ruttka, U.
Wind Wilibald, Holitz, M.

Zahl 31 ( + 6 )

(Kwieciński Franz, Komorowitz, G.) 
Leimsner Oskar, Kenty, G. 
Lustgarten Wilhelm.
Macher Carl, Lipnik, G.
Mehlhorn Arthur.
Mika Leopold.
Miśkiewicz Johann, Krakau, G. 
Molenda Otto.
Neubauer Maxiniilian,Tylmanowa, G. 
Niederle Othmar, Dzieditz.
Nierząd Ludwig, Lonkau,Preud.-Schl. 
Nikiel Michael, Wilamowice, G. 
(Nyiry Egon, Ochab.)
Orszulik Johann, Pruchna.
(Paneth Hans.)
Płonka Franz, Lipnik, G.
Popper Egon, Briinn, M.
Quissek Oskar.
Rabbinowitz Jakob, Lipnik, G
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II. Classe A.
Kaufmann Arthur, Pawlusie, G. 
Kędzior Vincenz, Bestwin, G. 
Klappholz Tsidor, Raycza, G. 
Klausner Samuel, Porąbka,. G. 
Klausner Wolf, Bochnia, G 
Klebert Paul, Namslau, Pfeufi.-Schl. 
Kocyan Emil, Petrowitz.
Kolarzik Oskar, Biała, G.
Kozubski Ludwig, Lipnik, G. 
Krehut Georg, Nied.-Ernsdorf. 
Kubica Simon, Buczkowice, G. 
Łowy Siegfried 
Mayer Franz.
Pollak Bruno, Wien, N.-Ó.
Privatist: Kohn Richard, Biała, G.

Zahl 31 ( + 1 )

Adamski Josef, Biała, G.
Böhm Richard.
Brüll Jośef, Zawoja, G.
Christ Friedrich, Biała, G. 
Dyktarski Thaddäus, Krakau, G. 
Fahnler Rudolf, Węgiorska-Górka, G. 
Felix Julius, Rzeszów, G.?
Fieg Otto, Wien, N .0 .׳
Frischler Silvius, Scharley, Pr.-Scbl. 
Gessler Paul, Jägerndorf.
Góra Anton, Bestwin, G.
(Grossinger Rieh., Nied.-Seibersdorf.) 
Hamerlak Valentin, Kremsier, M. 
Handel Hermann, Teschen.
Hofmann Valentin, Straconka, G. 
Huppenthal Johann, Hohenstadt, M. 
Jędrzejowski Rudolf, Biała, G.

II. Classe B.
Schembeck Arthur, Dresden, Sachsen. 
Schlesinger Kobert, Biała, G. 
Schmeja Oskar, Biała, G.
(.Schmelz Hans, Grójec, G ־:•)
Schöfer Adolf, Dzieditz.
Schratter Emil.
Steinitz Felix.
Tischler Ernst.
Tomanöok Bruno, Biała, G.
(Utz Adolf, Babice, G.)
Wirth Milos, Jungbunzlau, B. 
Wiśniowski Titus, Teschen.
Wrzol Josef, Zabrzeg.
Zdziebło Leopold.
Zipser Robert.
Zwick Karl, Biała, G.

Zahl 30 ( 4- 2)
sse A.
Gessler Hans, Jägerndorf.
Glondys Victor, Biała, G.
Godziek Josef, Brzestz, Preuß.-Schl. 
Goldberg Hugo, Raycza, G. 
Goldmann Abraham, Tarnobrzeg, G. 
Grossmann Chaim, Biała, G. 
Haberfeld Severin, Oświęcim, G. 
Hankus Rudolf.
Ilerlinger Hugo, Trzebinia, G. 
Hornung Leo, Krakau, G.

Meciszewski Julian, Rychwald, G. 
Merory Alfred.
Merta Stanislaus Bestwin, G. 
Mosinger Emil.
Müller Ernst, Dürnholz. M. 
Nesselroth Josef, Zabłocie, G. 
Neumann Heinrich, Sidzina, G. 
Olszowski Franz, Alexanderfeld. 
Patzau Bruno, Isep, G.
Perkins Cyrus, Petrolia, Canada, 

Nord-Amerika.
Pilzer Severin, Raycza, G.
Pintscher Josef.
Pollak Heinrich.
Reiner Alfred, Raycza, G.
Ronner Bruno, Karwin.
Rotter Arthur Biała, G.

III. C
Alexandrowitz Hermann, Oświęcim G. 
Allerhand Salomon.
Aufricht Ludwig.
Bartling Hugo, Biała, G.
Basiura Josef, Komorowitz, G. 
Blumenthal Alfred.
(Borger Karl, Biała, G.)
Brak Johann, Komorowitz, G. 
Bulowski Bruno, Pisarzowice, G. 
Burian Josef, Ernsdorf.
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Jacobsohn Oskar, Biała, G. 
Jankowski Hans, Altdorf, G. 
Kaimami Johann, 
v. Keler Adalbert.
Krausz Ludwig, Ujsól, G. 
Krieger Erich, Biała, G. 
Krupiński Johann, Biała, G.

Zahl 34 (+  2)

Citrin Leo.
Czernin Paul, Alt-Saybusch, G. 
Dietzius Hans.
Dobija Ferdinand, Mikuszowice, G. 
(Ehrmann Karl, Brenna)
Fasal Eugen, Karwin.
Fröhlich Arthur״ Rakow, Posen. 
Fryda Karl, Packo wice, G.
Geller Aexander, Zator, G.

III. C lasse B.
Rosentlial Otto, Dzieditz.
Ruczka Oskar, Petrowitz.
Ryczek Andreas, Lipnik, G.
Schäfer Ernst.
Schlesinger Erwin, Wien, N -0. 
Schorr Walther.
Schwab Albrecht, Zawoja, G. 
Singer Jonas, Milówka, G.
Staier Michael, Radziszów, G. 
Täuber Otto.
(Thomke Johann, Karnitz.'
(Tochten I [ermann, Biała, G.)
(Türk Otto.
Wagner Richąrd, Skotschau. 
Weinheber Josef, Grójec, G. 
Weinheber Moritz, Grpjec, G. 
Wrazidlo Leo, Sch warz wasser. 
Zipser Walther.

Zahl 31 (+4)

Classe
Papla Alois.
Pilzer Oskar, Czaniec. G.
1 *ongrätz de Sz. Miklos et Ovar Roman. 
Rybak Arthur, Delatin, G.
Schnapka Emil, Czechowitz.
Scholz Karl, Biała, G.
Schönthal Siegfried, Gr.Peterswald,M. 
Schorr Arthur.
Schorr Rudolf.
Sennewaldt Ernst, Wilna, Russland. 
Stodółka Otto, Węgierska Górka, G. 
Strauß Emil.
Thieberger Emanuel, Andrychau G. 
Tischler Fritz.

Ewy Richard, Kiernica, G.
Kisza Rudolf, Nawsi.
Kuppermann Ludwig.
Kwieciński Adam, Oświęcim, G. 
Kwieciński Johann, Komorowitz, G. 
Liban Benjamin, Siepraw, G.
Liebert Emil.
Markusfeld Rudolf.
Maruszczak Rudolf, Stadl, O.-Ö. 
Plister Alfred, Nikolsdorf. 
Piwowarczyk Rudolf.
I'ongrätz de Sz. Miklos et Ovar Kuno. 
(Rautenkranz Hermann, Winsen a. d.

Aller, Hannover.)
Reich Friedrich.
Reissenberger Karl, Graz, St.
Riess Alfred, Lipnik, G.
Rosenberg Hersch, Wadowice, G.

IV
(Broch Josef, Jaworzno, G.) 
Bukowski Victor, Biała, G. 
Caesmann Oswald.
Fadle Rudolf.
Fiedler Richard, Ostrau. M. 
Goldschmied Moritz.
Groß Leo.
Gruber Hermann.
Grünfeld Siegfried, Teschen.
Haas Ernst.
Ifaempel Oskar, Malec, G.
Hoinkes Karl.
Klappholz Moritz, Raycza, G. 
Kolarzik Rudolf, Biała, G.
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Tugendhat Siegmund.
Wertheimer Richard.
Windholz Akiba, Raycza G. 
Wiśniowski Josef, Teschen.
Wulkan Simon, Raycza, G.

Privatisten:
Cichy Hans, Ernsdorf.
Bartelmuss Rudolf, Alt-Bielitz.

Zahl 41 (+2)

Polak Josef, Czechowitz.
Ruttin Erich.
Rzepka Josef, Lipowa, G.
Schratter Isidor.
Steuer Salomon, Biała G.
Stodółka August, Węgierska Górka, 

Galizien.
Stolz Ernst.
v. Szeligowski Arthur, Kottigbrunn, 

N.-O.
Teichner Joachim, Raycza, G. 
Terlitza Victor.
Welwart Emil, Ober-llammer, U. 
Wiśniowski Thaddäus, Teschen, 
Wrzol Ludwig, Zabrzeg.

Privatisten:
Kozieł Konrad, Biała, G.
Wurzel Chaskel, Nowosielitza, Russl.

Zahl 35.

Kramer Alfred,
Kristinus Alfred, Wien, N.-Ó. 
Kroczek Paul, Biała, G.
Kunz Karl.
Kunzek Anton, Podłoże, G. 
Molla Alois, Czechowitz. 
(Nikiel Ignaz, Bystra, G.) 
Ochsner Konrad.

V. (
9

Babad David, Odessa, Russland. 
Böhn Georg, Alt-Bielitz.
Borger Siegmund.
Brzeczka Alfred, Jeleśnia, G.
Felsen Leo, Przemyśl, G.
Fischel Simon, Alzen, G,
Frankel Josef, Troppau.
Geiger Bernhard, Biała, G.
Groser Rudolf, Biała, G.
Jakobowicz Josef. 
v. Keler Robert.
Kohn Wilhelm, Biała, G.
Kossick Johann, Leipnik, M.
Kraus Josef, Mistek, M.
Kuppermann Leo
Lindner Siegfried, Petrinia, Kroatien. 
Morgenstern Hugo, Weißkirchon, M. 
Oborzil Wilhelm.
Paciorek Matthias, Rycerka dolna, G. 
Plessner Jacob, Osiek, G

VJ. Glasse.
Ichheiser Alfred, Biała, G.
Kałuża Franz, Kowali.
Kandier Othmar.
Klaptocz Franz, Czechowitz.
Kliś Franz, Międzybrodzie, G.
Kraus Josef, Lemberg, G.
Krieger Richard, Biała, G.
Lindner Rudolf, Orlau 
Mährer Victor, Freistadt.
Schirn Raimund, Biała, G.
Sommer Abraham, Czernowitz, Buk. 
Tugendhat Otto, Biała, G.
Zoll Rudolf.

Zahl 27.

Axtmann Gustav, Freistadt.
Baum Gustav.
Blum Leo, Lemberg, G. 
Długopolski Franz, Neu-Sandez, G. 
Dutka Valentin, Mikuszowice, G. 
Ebel Benjamin, Kenty, G.
Foedrich Robert, Brzozów, G. 
Fußgänger Theodor.
Groß Robert, Biała, G.
Gutwinski Arthur, Hotzenplotz. 
Guzmann Leopold.
Haar Karl.
Gerlinger Walther, Trzebinia, G. 
Holexa Georg, Ilermanitz.
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Schäfer Robert.
Schalscha Leo, Krakau, G.
Scharf Baruch, Marcyporęba, G. 
Scholz Friedrich, Obsar, G.
Sikora Karl, Skotschau.
Smolicki Adalbert, Krzyżowa, G. 
Stonawski Eduard, Pogwisdau. 
Strauß Adolf:
Walenta Anton, Prag, B.
(Wanke Josef, Biała, G.)
Zawischa Oskar, Jablunkau.

Zahl 20 (+  2)
lasse.
Miickler Rudolf, Biała G.
Pontes Emil, Złoczów, G.
Reiste Heinrich.
Rothblum David, Krakau, G.
Schneeweiss Rudolf.
Schorr Josef.
Spitz Victor, Zabłocie, G.
Steinitz Heinrich.
Stonawski Otto, Pogwisdau.
Wagner Wilhelm Zabłocie, G.

Zahl 22.

VII. <
Banaś Hieronymus, Gleiwitz, Pr .-Schl. 
Borgiel Josef, Bestwinka, G. 
(Grandowski Arthur, Biała, G.) 
Hanslik Erwin, Biała, G.
Ichheiser Friedrich, Biała, G.
Konior Franz, Landek. 
Korzonkiewicz Johann, Kobiernice,G. 
Kramer Richard.
Maraskiewicz Leopold.
Millik Johann, Renardowitz. 
Regelmann Stanislaus, Odessa, Russ-

[land.
VIII.

Dörfler Salomon, Konstadt, Pr.-Schl. 
Enoch Paul, Rycerka, G.
Pritsche Gerhard, Schönau, M.
Glaser Moriz, Biała. G.
Jammer Salomon Biała, G.
Karplus Oskar, Troppau.
Klapsia Alfons, Wieprz, G.
Kliszcz Robert, Biała, G.
Lamatsch Oskar, Golleschau.
Liban Löbl, Bulowice, G.
Liewer, Arthur, Ostrau, M.
Macek Richard, Krakau, G.

H. K u n d m ach u n g  für das Schu ljahr 18S7/98
Das neue Schuljahr wird mit dem 16. September eröffnet. Am 

20. September beginnt der regelmäßige Unterricht.
a) Aufnahme von Schülern.

I. Die Aufnahme von Schülern in die I. Classe findet am Schlüsse 
des Schuljahres 1896|97 und am Beginne des neuen Schuljahres 1897|98 
statt. Diejenigen Schüler, welche die Aufnahme im ersten Termine 
(Sommertermine) anstreben, haben sich Donnerstag, den 15. Juli, vormittags 
zwischen 11 und 12 oder nachmittags zwischen 2 und 5 Uhr, oder Freitag, 
den 16. Juli, zwischen 8 und 12 vormittags, oder Samstag, den 17. Juli, 
zwischen 8 und RIO Uhr vormittags diejenigen Schüler, welche sich 
im zweiten Termine (Herbsttermine) um die Aufnahme bewerben, Mitt
woch, den 15. September, zwischen 2 und 5 Uh!‘• nachmittags oder Donnerstag, 
den 16. September, zwischen 8 und 12 Uhr vormittags oder zwischen 2 und 
4 Uhr nachmittags oder Freitag, den 17. September, zwischen 8 und 1ü 10 
Uhr vormittags in Begleitung ihrer Eltern oder deren Stellvertreter in 
der Directions-Kanzlei zu melden, sich durch einen legalen Tauf- oder 
Geburtsschein darüber auszuweisen, dass sie bis Ende December 
1897 wenigstens das zehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, und zwei
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vollständige, von dem Vater oder dessen Stellvertreter Unterzeichnete 
Nationalien, wozu die Vordruckblätter (Blanquette) beim Gymnasialdiener 
(2 Stück um 3 kr.) käuflich sind, einzuhändigen. Außerdem haben die
jenigen Schüler, welche eine öffentliche Volksschule besucht haben, das 
Frequentations-Zeugnis beizubringen. Die Schulnachrichten (Ausweise) 
können als Ersatz für das Frequentations-Zeugnis nur dann gelten, wenn 
in denselben die Unterrichtserfolge aus der Religionslehre, aus der 
Unterrichtssprache und aus dem Rechnen je mit einem einzigen Aus
drucke bezeichnet erscheinen nnd wenn diese Beurtheilung im Hinblicke 
auf den beabsichtigten Übertritt in die Mittelschule erfolgt ist. Diejenigen 
Schüler aber, welche keine öffentliche Volksschule besucht haben, haben 
eine vom Ortsschulrathe ausgefertigte Bestätigung über den genossenen 
Privatunterricht vorzuweisen.

Die wirkliche Aufnahmp hängt von dem guten Erfolge der Aufnahms
prüfung ab. Diese wird im Sommertermine Freitag, den 16. Juli, und even
tuell Samstag, den 17. Juli, vormittags von 10 Uhr an in der Classe Ia 
schriftlich, nachmittags von 3 Uhr an in den Classen Ia und V mündlich, 
im Herbsttermine Donnerstag, den 16. September, und eventuell Freitag, den 
17. September, vormittags von 10 Uhr an in der Classe Ia schriftlich, nach
mittags von 3 Uhr an in den Classen Ia und V mündlich abgehalten werden.

Bei der Aufnahmsprüfung für die I. Classe werden folgende 
Anforderungen gestellt:

A. Aus der Religion: Jenes Maß von Wissen, welches in den ersten 
4 Jahren der Volksschule erworben werden kann.

B. Aus der deutschen Sprache: Fertigkeit im Lesen und Schreiben 
der deutschen Sprache und der lateinischen Schrift; Kenntnis der Elemente 
aus der Formenlehre, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter 
Sätze, Bekanntschaft mit den Regeln der Rechtschreibung sowie richtige 
Anwendung derselben beim Dictandosehreiben.

C. Aus dem Rechnen: Übung in den vier Grundrechnungsarten in 
ganzen Zahlen.

Sind im Rechnen und in der deutschen Sprache die Zeugnisnoten 
und die Censur aus der schriftlichen Prüfung entschieden ungünstig, so 
wird der Schüler zur mündlichen Prüfung nicht zugelassen, sondern als 
unreif zurückgewiesen. Schülern, deren Religions-Note aus dem 4. Schul
jahre der Volksschule mindestens »gut« ist, kann die Prüfung aus der 
Religion erlassen werden.

E i n e W i e d e r h o l u n g d e r  Aufn a hms pr  üfung f ür die I. Glas se 
sei  es an ein und  d e r s e l b e n  o d e r  e i n e r  a n d e r e n  L e h r a n 
s t a l t  i s t  l a u t  h. Mi n. - Erl. vom 2. J änne  r 1886, Z. 85, u n z u l ä s s i g .

Diejenigen Schüler, welche von der hiesigen k k. Vorbereitungs- 
classe kommen und sich ausweisen, dieselbe mit gutem Erfolg absolviert 
zu haben, sind von der Aufnahmsprüfung befreit.

Schüler, die der Anstalt bereits angehört haben und die I. Classe 
wiederholen wollen, haben sich entweder im Sommertermine oder im 
Herbsttermine zu melden und ihr letztes Semestralzeugnis vorzuweisen.

Von allen neu aufgenommenen Schülern wird die Aufnahmstaxe, 
der Lehrmittelbeitrag, der Beitrag für das Jugendspiel, das Tintengeld,



79

zusammen der Betrag von 3 fJ. 85 kr. erhoben. Die Repetenten der An
stalt zahlen nur 1 fl. 75 kr

2. Aufnahmen in die höheren Classen (II —VIII. Classe).
Diejenigen Schüler, welche der Anstalt bereits im verflossenen Schul

jahre angehört haben, haben sich Freitag, den 17. September, um 9 Uhr 
vormittags im Lehrzimmer jener Classe, in die sie versetzt werden, zu 
melden, das letzte Semestralzeugnis vorzuweisen und zwei vollständig 
ausgefüllte Nationalien abzuliefern. Wer die rechtzeitige Meldung unter
lässt, verliert den Anspruch auf Wiederaufnahme. Die Schüler, welche 
der Anstalt im letzten Jahre angehört haben, haben als Lehrmittelbeitrag, als 
Beitrag für das Jugendspiel, als Tintengeld, zusammen den Betrag von 
1 fl. 75 kr. zu erlegen.

Schüler, welche in beiden Semestern des abgelaufenen Schuljahres 
die dritte Fortgangsclasse erhielten, müssen die Anstalt verlassen. Gesu
che um ausnahmsweise Belassung solcher Schüler an der Anstalt, sowie 
Gesuche um Bewilligung einer Wiederholungsprüfung aus einem Gegenstände 
müssen an den hoch l öbl i  chen  k. k. schl es .  L a n d e s s c h u l r a t h  
g e r i c h t e t  u n d  l ä n g s t e n s  bis ! . Augus t  1897 bei d e r D i r e c t i o n  
eingebracht sein. Wenn ein unfreiwilliger Repetent im 2. Semester ein Zeug
nis der III. Fortgangsclasse erhielt, so hat er die Anstalt zu verlassen.

Schüler, die von einem anderen Gymnasium kommen oder noch 
bei keinem Gymnasium eingeschrieben waren, haben sich Donnerstag, 
den 16. September, zwischen 10 und 12 Uhr und am 17. September 
zwischen 8 und 10 Uhr in der Directionskanzlei zu melden. Dieersteren 
haben ihre sämmtlichen Semestralzeugnisse, das zuletzt erworbene mit 
der vorgeschriebenen Abgangsclausei versehen, mitzubringen und werden 
unter Umständen einer Aufnahmsprüfung unterzogen. Schüler, die noch 
keinem Gymnasium angehört hatten, haben jedenfalls eine solche Auf
nahmsprüfung abzulegen und hiefür eine Taxe von 12 fl. zu entrichten. 
Alle fremden Schüler haben als Aufnahmstaxe, Lehrmittelbeitrag, Beitrag für 
das Jugendspiel, Tintengeld, zusammnien den Betrag von 3 fl. 85 kr. zu zahlen.

Die Aufnahmsprüfungen für die Classen II—VIII finden am 17. Sep
tember zwischen 10 und 12 Uhr vormittags und zwischen 2 und 4 Uhr 
nachmittags, eventuell am 18. September zwischen 9 und 12 Uhr vor
mittags und 2 und 4 Uhr nachmittags statt.

3) Die Aufnahme von Privatisten unterliegt denselben Bedingungen, 
an welche die Aufnahme der öffentlichen Schüler geknüpft ist. Dem Gym
nasium bereits angehörige Privatisten müssen spätestens am 1. October 
angemeldet sein. Die Privatisten haben sich regelmäßig zu den Semestral- 
prüfungen einzufinden.

b) Wiederholungs- und Nachtragsprüfungeu.
Diese werden in den Lehrzimmern derjenigen Classen, in welche die 

Geprüpften nach gut bestandener Prüfung versetzt werden, am 17. Sep
tember zwischen 8 und 12 Uhr vormittags, eventuell zwischen 2 und 4 
Uhr nachmittags vorgenommen.

c) Freie Lein-gegenstände.
Diejenigen Schüler, welche am unentgeltlichen Unterrichtein einem 

nicht obligaten Lehrgegenstande theilzunehmen wünschen, haben dies am
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18. September ihrem Classenvorstande schriftlich anzumelden. Diese An
meldung muss bei Schülern des Untergymnasiums die zustimmende Unter
schrift des Vaters oder dessen Stellvertreters tragen Die freien Gegen
stände sind: Polnisch, Zeichnen, Stenographie, Gesang und Französisch. 
Die Theilnahme am Unterrichte im Polnischen und Gesang ist den Schü
lern der I.—VIII., im Zeichnen denen der II.—VII I ., im Französischen denen der 
IV.—VIII. und in der Stenographie denen derV.—VIII. Classe gestattet Durch 
die von der Direction ausgesprochene Zulassung zu einem freien Lehrgegen- 
stande wird dieser für den Schüler insofern obligat, als er dem Unterrichte durch 
das ganze Semester beizuwohnen und sich allenÜbungen mit ununter
brochenem Fleilie zu unterziehen hat. Der Rücktritt eines Schülers während 
des Semesters wird nur aus berücksichtigungswerten Gründen von der Di
rection gestattet Das eigenmächtige Ausbleiben von einemsolchen Unterrichte 
wird bei Bestimmung der allgemeinen Fleißnote in Anrechnung gebracht.

d) Schulgeld.
Das Schulgeld beträgt halbjährig 15. fl. und ist im Laufe der ersten 

sechs Wochen jedes Semesters mittelst Schulgeldmarken, welche, bei dem
k. k. Hauptsteueramte in Bielitz zwischen dem 8. und 25. eines jeden 
Monats zu haben sind, zu entrichten. Schülern, für welche in der bestimm
ten Zeit diese Zahlung nicht geleistet wird, ist der fernere Besuch des 
Gymnasiums nicht gestattet.

Öffentliche Schüler können die Befreiung von der Entrichtung des 
ganzen oder halben Schulgeldes erlangen, wenn sie ein Gesuch an den 
hochlöbl. k k. schles. Landesschulrath in Troppau mit dem Gymnasial
zeugnisse des letztverflossencn Semesters und einem legalen, nach dem 
vorgeschriebenen Formulare verfassten, nicht vor mehr als einem Jahre 
ausgestellten Mittellosigkeitszeugnisse bei der Direction überreichen. Das 
Semestralzeugnis muss mindestens die erste Fortgangsclasse und bezüg
lich des sittlichen Betragens die Note »lobenswert« oder »befriedigend,« 
hinsichtlich des Fleißes die Note »ausdauernd« oder »befriedigend« ent
halten. Bezüglich der Schüler der I. Classe gelten folgende Bestimmungen:

1) Das Schulgeld ist von den öffentlichen Schülern der I. Classe im
l. Semester spätestens im Laufe der ersten drei Monate nach Beginn 
des Schuljahres im vorhinein zu entrichten.

2) Öffentlichen Schülern der I. Classe kann die Zahlung des Schul
geldes bis zum Schluss des I. Semesters gestundet werden:

a) wenn ihnen in Bezug auf sittliches Betragen und Fleiß eine der 
ersten zwei Noten der vorgeschriebenen Notenscala und hinsichtlich des 
Fortganges in allen obligaten Lehrgegenständen mindestens die Note 
»befriedigend« zuerkannt wird, und

b) wenn sie wahrhaft dürftig sind, so dass ihnen die Bestreitung 
des Schulgeldes nicht ohne empfindliche Entbehrungen möglich sein würde.

3) Um die Stundung des Schulgeldes für einen Schüler der I. Classe 
zu erlangen, ist binnen acht Tagen nach erfolgter Aufnahme desselben 
bei der Direction jener Mittelschule, welche er besucht, ein Gesuch zu 
überreichen, welches mit einem (nicht vor mehr als einem Jahre ausgestell
ten) behördlichen Zeugnisse über die Vermögensverhältnissebelegt sein muss.

Zwei Monate nach Beginn des Schuljahres hat der Lehrkörper auf 
Grund der bis dahin vorliegenden Leistungen der betreffenden Schüler in
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Erwägung zu ziehen, ob bei denselben auch die unter Punkt 2, lit a) 
geforderten Bedingungen zutreffen.

Gesuche solcher Schiller, welche den zuletzt genannten Bedingungen 
nicht entsprechen, sind von dem Lehrkörper sogleich zurückzu weisen, wobei 
die Schüler aufmerksam zu machen sind, dass sie der Pflicht, das Schulgeld zu 
zahlen, innerhalb der in Punkt 1 normierten Frist nachzukommen haben.

Die übrigen Gesuche werden mit den entsprechenden Anträgen 
des Lehrkörpers ohne Verzug an die Landesschulbehörde geleitet, welche 
über dieselben entscheidet und dabei, wenn sie die Stundung bewilligt, 
zugleich die definitive Befreiung von der Zahlung des Schulgeldes für 
das I. Semester unter der Bedingung ausspricht, dass das Zeugnis über 
das I Semester den in Punkt 6, lit. a) der Ministerial-Verordnung vom 
12. Juli 1886, R.-G.-Bl. Nr. 100, bezüglich der Noten aus sittlichem Be
tragen und Fleiß, sowie bezüglich der allgemeinen Fortgangsc’asse fest
gestellten Forderungen genügt.

Trifft diese Bedingung am Schlüsse des I. Semesters nicht zu, so 
hat der betreffende Schüler das Schulgeld noch vor Beginn des II. Seme
sters zu entrichten.

Die Entscheidung der Landesschulbehörde ist in angemessener 
Frist vor Ablauf des Termins für die Zahlung des Schulgeldes (Punkt 1) 
bekannt zu geben.

4) Jenen Schülern der 1. Classe, welche im I. Semester ein Zeugnis 
der I. Classe mit Vorzug erhalten haben, kann auf ihr Ansuchen von der 
Landesschulbehörde die Rückzahlung des für das I. Semester entrichteten 
Schulgeldes bewilligt werden, wenn sie auf Grund der Erfüllung der im 
Punkt 6, lit. a) und h) der Ministerial-Verordnung vom 12. Juli 1886, 
R.-G.-Bl. Nr. 100, ausgesprochenen Bedingungen die Befreiung von der 
Zahlung des Schulgeldes für das II. Semester erlangen.

Alle Schulgeldbefreiungen gelten nur so lange, als die Bedingungen 
fortdauern, unter welchen sie ordnungsgemäß erlangt werden konnten

D en  E l t e r n  a u s w ä r t i g e r  S c h ü l e r  w i r d  d e r  w o h l g e 
m e i n t e  R a t h  e r t he i l t ,  i h r e  Ki n d e r  n u r  s o l c h e n  Ko s t 
h ä u s e r n  a n zu v e r t r  au e n, die es m i t  d e r  so w i c h t i g e n  
P f l i c h t  de r  B e a u f s i c h t i g u n g  un d  Ü b e r w a c h u n g  i h r e r  
P f l e g l i n g e  g e w i s s e n h a f t  n e h me n .  Di e  S c h u l e  k a n n  den 
zahl r e i chen  n acht he i  li’gen  E i n f l ü s s e n ,  d e n e n  g e g e n w ä r t i g  
d i e s t u d i e r  ende J u g e n d  a u s g e s e t z t  is t, n u r  dann  mi t  Er 
folg b׳egegnen ,  w e n n  sie in i h r e n  B e s t r e b u n g e n  v o m 
Ha u s e  k räf t ig u n t e  r stii t zt wi rd.

e) Verzeichnis der für das Schuljahr 1897(98 von den Schülern 
anzuschaffenden Lehrbücher.

Im Schuljahre 1897|98 kommen mit Genehmigung des hochlübl. 
k. k. schles. Landesschulrathes vom 17. April 1897, ZI. 1043 die unten 
angeführten Lernmittel zur Verwendung:

Schüler, welche nach Beginn des regelmäßigen Unterrichtes mit 
folgenden Lernmitteln nicht versehen sind, müssten die Anstalt verlassen. 
Der G e b r a u c h  a n d e r e r  a l s  der  u n t e n  a n g e g e b e n e n  Auf 
l agen i st  d u r c ha us  n i c h t  g e s t a t t e t .
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A, Lehrbücher für die obligaten Lehrfächer.

0)
Verfasser und Titel der Bücher
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cnjt geh. geb.
o fl. 1 fl•

1 Rel.

kath.: Fischer, Ivath. Religionslehre . . . .  
ti (Bibi. Geschichten für Schulen u. Familien 
0 (Ernesti, Der kleine Katechismus Luthers

11-23
253

25—40

0-40
0־38

056

0-42

Sch

!P en tateuch .............................................
a 1 Levy-Badt, Biblische Geschichte (Ausg. B) 

midt-Thumser, Lateinische Schulgrammatik .
9—10

8
0־75

100

065
0־90
1־20

Hauler, Übungsbuch f. d. I. Schuljahr. (Ausgabe A) 13 0־50 0־70
Kummer, Deutsche Scbulgrammatik................... 3 0־80 100
Regeln und Wörterverzeichnis.............................. — 010 —

Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. I. Band . 3 - 4 100 P20
Richter, Lehrbuch der Geographie....................... 1—2 P25 P50
Kozenn, Geographischer Schulatlas. (Ausg. 11.) . . 30—37 — 3־60
Moönik, Arithmetik.................................................. 33—34 0־80 0־90
Moönik, Geom etrie.................................................. 21_24 0־60 0־75
Pokorny, T h ierreich .............................................. 23—24 P05 P30
Pokorny, Pflanzenreich.......................................... 16—20 0־90 115

Rel.

kath.: Zetter, Kath. L itu rg ik .......................
g  )Bibi, Geschichten für Schulen u. Familien 
§ (Der kleine Katechismus Luthers . . .

1—2
253

25—40
0־38

115

0־42

Gold

^ )P en ta teuch ............... ..............................
s  (Levy-Badt, Biblische Geschichte. (Ausg. B) 

bacher. Lateinische Grammatik für Schulen .
9—10
2—5

0־75
P30

0־65
0־90

P50
Nahrhaft, Übungsbuch II. T h e il ........................... 1—3 -- -------P00
Kummer, Deutsche Schulgrammatik...................... 3 0־80 100
Regeln und Wörterverzeichnis. . . .................... — 010 —

Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. 11. Band . 3—4 100 1־20
Richter, Lehrbuch der G eographie....................... 1—2 P25 P50
Hannak, Lehrbuch der Geschichte. Alterthum 10 0-60 0׳80
Kozenn, Geographischer Schulatlas (Ausgabe II.) 30—36 — 3־60
Schubert, Atlas antiquus . ...................................... 1 0־90 —
Moönik, Arithm etik.................................................. 33—34 0-80 0־90
Moönik, G eom etrie.................................................. 21—24 0-60 075
Pokorny, T h ierreich .............................................. 23—24 P05 1־30
Pokorny, Pflanzenreich.......................................... 16—20 0-90 1־15

Rel.

iath.: Zetter, Gesch. der göttl. Offenbarung des
a. Bundes..............................................  .

ev.:Palmer. Der christl. Glaube u. das ehr. Leben
1—2

7
— P02

0-84
u )Pentateuch................................................. — — 0־65
a (Wolf, Geschichte Israels. IV. Heft . . . 6—9 0-42 —
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o 11. 1 fl■

Goldbachor, Lateinische Grammatik f. Schulen . 2—5 1־30 1־50
Hauler, Aufgaben zur Einübung der Syntax. I. Th. 

Casuglehre................... ......................................... 8 0־66 0-86
Bitschofsky, Cornelii Nepotis vitae selectae . . . 1 _ 0־40
(Stowasser, Lat.-deutsches Schulwörterbuch. Die An

schaffung desselben wird empfohlen.)............... 1 5 — 6־50
Curtius-Martel, Griechische Schulgrammatik . . . 17—22 1-20 1־45
Schenkt, Griechisches Elementarbuch . . . . . . 15—16 100 1־30

Eh Kummer, Deutsche ־Schulgrammatik ................... 3 i 080־ 1־00
Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. III. Band . 2—3 ! 1־00 1 20
Richter, Lehrbuch der Geographie . .................... 1 —2 1־25 1־50
Hannak, Lehrbuch der Geschichte. Mittelalter . . .־ 10—11 054 0־74
Kozenn, Geographischer Schulatlas. (Ausgabe II.) 
Schubert-Schmidt, hist -geogr. Schulatlas d. Mittelalters

30—36 3־60
1 0־90 _

Moönik, A rith m e tik ................................................. 25 0־65 0־80
Moönik, Geometrie...................................... 18—19 0־50 0־65
Pokorny, M ineralreich...................................... ... 12—18 0־55 0־80
Mach-1 labart, Naturlehre f. d. unteren Classen . . 2 0־85 1־19

Ikath: Zetter, Geschichte dergöttl. Offenb.d.n.B. 1 —2 100
R | lev: Palmer, der christl. Glaube u. d. chrl. Leben 

i  ® !Pentateuch.....................................................
7 8 0־4

0־65
I g (Wolf, Geschichte Israels. IV. lieft............... 6 — 9 0־42 —

Goldbacher, Lateinische Grammatik für Schulen . 2 — 5 1־30 1־50
Schultz, Aufgabensammlung.................................. 9 — 10 1־55 —
Hoffmann, Caes. commentarii de b. G.................... 2 o8־o
Golling, Ovidii carmina se lec ta .............................. 1 — 2 0־80 1־96
(Stowasser, Lat -deutsch. Schulwörterbuch. Die An

schaffung wird empfohlen.).................................. 1 5-00 5 6־0
(Heinichen, Deutsch-lat. Schulwörterbuch. Die An

schaffung wird empfohlen.) . ............................... 4  i 3־90
Curtius-IIartel, Griech. Schulgrammatik . . . . 17— 22 1־20 4 1־5
Schenk!. Griech. Elementarbuch .......................... 15— 16 1 00 3 1־0
Kummer, Deutsche Schulgrammatik . 3 0-80 1־00
Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. IV. Band 2 — 3 1־05 1 ־25
Hannak, Lehrbuch der Geschichte. Neuzeit 8 0-60 0־80
Hannak, Vaterlandskunde f. d. unteren Classen . 1 0 - 1 1 0־72 0־92
Schubert-Schmidt, I listor.-geogr. Schulatlasd. Neuzeit 1 0׳90
Haardt, Geograph. Atlas der österr.-ung. Monarchie 

(II. Politisch-topographische Ausgabe) . . . 1 0׳50 —
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Preis
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Kozenn, Geograph. Schulatlas. Ausgabe I................ 29—35! — 2-80
. . Mocnik, A rith m etik ................................................. 25 0-65 0־80

Mocnik, Geometrie..................................................... Ill8—19 0־56 0־65
Mach-IIabart, Naturlehre f d. unteren Classen . . 2

1 ... . 0־85 1-10
kath.: Wappler, Lehrbuch der Religion. I. Th. 
evang.: Hagenbach-Deutsch, Leitfaden . .

3—8 _ P—
Rel. 7 L20 L44

g Wolf, Geschichte Israels. IV. Heft . . . . 6—9 042 .
g Prophetae posteriores.................................. — i — 0 65

Goldbacher, Lateinische Grammatik für Schulen . 2—5 1-30 L50
Süpfle-Rappold, Stilübungen. II. Th......................... 1 ! 1 70
Zingerle-Scheindler, T. Livii ab urbe condita libri . 1—4 1 0-80 L00
Golling, Ovidii carmina se lec ta ..............................
(Heinichen-Wagener, Lat.-deutsches Schulwörter

buch. Die Anschaffung wird empfohlen) . . . .

1—2 0-80 096

6 3־78 4־50
(Heimchen, Deutsch-lat. Schulwörterbuch. Die An-

Schaffung wird empfohlen.).................................. 4 3 90
Curtius-Hartel. Griech. Schulgram m atik............... 17—22 1-20 1 ׳45

> Schenkl, Griech. Elementarbuch ............................... 15—16 L00 1־30
Schenkl, Chrestomathie aus Xenophon ................... 8—11 _ L50
Christ, Homers Jlias................................................... 1 1־30 P50
Schenkl, Griechisch-deutsch. Wörterbuch . . . 9 4־00 5־00
Kummer-Stejskal, Deutsch. Lesebuch. V. Band . . 
Ilannak, Lehrbuch der Geschichte f. d. ob. Classen.

5 — 6 1־20 P40

Alterthum ...................................... • ................... 4 1 00 1-20
Schubert, Atlas antiquus.......................................... 1 0־90 _
Kozenn, Geograph. Schulatlas. Ausgabe I . . . . 29—35 _ 2-80
Mocnik, Arithmetik und Algebra.......................... 21—24 1 60 1-85
Hoöevar, Geometrie ..................................................
Hochstetter-Bisching, Mineralogie . . . .  • .

1—4 1 00 I ■25
12 0-90 1 10

Wretschko, Botanik......................................... 2—5 — L40
Ikath.: Wappler, Lehrbuch der Religion. II. Th. 2 - 7 1 20

Rel. evang.: Hagenbach-Deutsch. Leitfaden . . . . 7 1-20 1 ־44
gjWolf, Geschichte Israels. IV. Heft. . . 6—9 0-421g (Prophetae posteriores........................... — 0-65

Goldbacher, Lateinische Grammatik für Schulen . 2—5 1-30 L50> Süpfle-Rappold, Stilübungen. II. Th . . . . . . 1 1-70
Klimscha, Sallusstii bellum Jugurthinum . 4 _ 0*30

Hoffmann, Caes. commentarii de b. civili 2 o8־o

Kornitzer, Cic. in Cat. orationcs IV. . . . 3 — o-35
cart.
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Hoffmann, Virg. Aeneidos epitome......................... 2—3 _ 0*70
(Heinichen-Wagener, Lateinisch-deutsch. Wörter-

buch. Die Anschaffung wird empfohlen) . . . 6 3־78 450
(Heimchen, Deutsch-lat. Wörterbuch. Ansch. empf.) 4 — 3 90
Curtius-Hartel, Griech. Schulgrammatik. . . . 17—22 P20 P45
Schenkl, Übungsbuch f. d. Classen des 'Obergym. 8—9 1-10 P40
Schenkl, Chrestomathie aus Xenophon . . . . 8 - 1 1 — P50
Christ, Homers Jlias................................................. 1 1־30 150

>__• Lauczizki, Ilerodoti do b. Pers. Mbrorum epitome. 2 — o*95cart.
Schenkl, Griech.-deutsches Wörterbuch............... 9 4 00 500
Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. VI. A. Band. 3—5 P20 P40
Hannak, Lehrbuch der Geschichte f. d..ob. Classen. 3—4 0-90 P10

M ittelalter.............................................................
Schubert-Schmidt, Ilistor.- geograph. Schulatlas des

Mittelalters............................................................ 1 0-90 —

Kozenn, Geograph. Schulatlas. Ausgabe I.............. 29—35 — 2־80
Mocnik, Arithmetik und Algebra........................... 21-24 1־60 1־85
Hoöevar, Geometrie............................................. ... 1—4 1-00 1 25
Stampfer, Logarithmen...............  ................... 12 — P20
Wold?ich-Burgerstein, Zoologie .......................... 8 — 150

kath.: Wappler, Lehrbuch der Religion III. Th. 6 _ 1 20
evang.: Hagenbach-Deutsch, Leitfaden . . . . 7 1 ־20 1־44

Rel. g (Cassel. Leitfaden f. .d. Ünterricht i. d. jüd.
g Gesch. u. L ite ra tu r .................................. 4 0-60 0-78

iProphetac posteriores .......................... — — 0־65
Goldbacher, Lateinische Grammatik für Schulen . 2—5 1 ־30 P50
Seyffert, Übungsbuch für Secunda ................... 14—15 1־80 —

Kornitzer, Ciceronis oratio de imp. Cn. Pompei, 2 — 0־30

Kornitzer, Ciceronis oratio pro Sulla, pro
Archia................................................. ................... 3 — 0־40

< Kornitzer, Ciceronis Laelius de amicitia . . . . 1 _ 0־30

Hoffmann, Virg. Aen. epitome.............................. 2—3 0*70

(Heinichen-Wagener, Lat.-deutsch Wörterbuch. Die
Anschaffung wird empfohlen ) ........................... 6 3-78 4־50

(Heimchen, Deutsch-lat. Wörterbuch. Die Anschaf-
'fung wird em pfohlen)....................... .................. 4 — 3־90

Custius-Hartel, Griech. Schulgrammatik................... 17-22 1־20 1-45
‘ chenkl, Übungsbuch für die Classen des Obergymn. 8—9 1־10 1־40
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Dindorf-Blass, Demosthenis orationes. Vol. I. . . . 4 0־90
Christ, Homers Odysee............................................. 1—2 1-00 1־20
Schenkl, Griech.-deutsch Wörterbuch ............... 9 4-00 5 00
Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. VII. Band. . 1—4 1־30 1-50
Ilannak, Lehrbuch der Geschichte. Neuzeit . . 3—4 100 P20
Kozenn, Geographischer Schulatlas. (Ausgabe I.) . . 29—35 _ 2־80
Schubert-Schmidt, His'tor.-geograph. Schulatlas der

Neuzeit.................................................................... 1 0־90 _
Moönik, Arithmetik und Algebra f. d. Obergymn. . 21—24 P60 P85
Iloöevar, Geometrie für die Oberclassen............... 1 -4 100 1־25
Stampfer, Logarithmen............................................. 12 — 1־20
Ilandl, Lehrbuch der Physik f. d. Oberclassen . . . 2—5 P20 1 ־40
Lindner-Leclair, Logik . •...................................... 1 1־30 1־50

kath.: Mach, Kirchengeschichte....................... 1—3 1־20 1-35
evang.: Hagenbach-Deutsch, Leitfaden f. d.

D1״ oberen Classen.......................... .................. 7 1 ׳20 P44li6I. . 1 Prophetae posteriores.............................. — — 0-65
g Cassel, Leitfaden 1. d. Unterricht in d. jüd.

1 Gesch. u. Literatur . . ................... 4 0־60 0־78
Goldbacher, Lateinische Grammatik für Schulen . . 2—5 P30 1־50
Seyffert, Übungsbuch für Secunda.......................... 14—15 8 1־0 —
Prammer, Taciti G erm ania...................................... 1 —

0 - 3 0
c a r t .

Prammer, Taciti ab excessu divi Augusti libri. I. Th. 1 — 0 .9 0
c a r t .

Prammer, Taciti ab excessu divi Augusti libri. II. Th. 1 — 9 0־0

Müller, lloratii carmina...................................... ...  . 2 0־45
— (Heimchen-Wagener Lat.-deutsch. Wörterbuch. Die

Anschaffung wird empfohlen) . . ............... 6 3-78 5 4־0
(Heimchen, Deutsch-lat. Wörterbuch. Die Anschaf-

fung wird empfohlen) . ...................................... 4 - - 3־90
Curtius-llartel, Griech. Schulgrammatik . . . . . . 1 7 — 22 1־20 1 .45
Schenkl, Übungsbuch f. d. Classen des Obergymn. 8 — 9 1 1 0 1־40
Friedrich Hermann-Wohlrab, Platon is Enthyphro

Apologia Socratis Crito Phaedo....................... • — 0-36 —
Jahn, Platonis L a c h e s .............................................. 2 — ־35°

c a r t .

Mekler, Sophoclis Antigone...................................... 6 0 4 8 ־ —
Christ, Homers O dyssee .......................................... 1 — 2 1-00 1־20
Schenkl, Griech.-deutsches Wörterbuch . . . . 9 0 4־0 5-00
Kummer-Stejskal, Deutsches Lesebuch. VIII. Band. 2 — 3 P 2 0 P 4 0
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Hannak, Vaterlandskunde f. d. oberen Olassen . . 10-11 0־94 114
Haardt, Geogr: Atlas der öst.-ung. Mon. II. Politisch-

topograph. Ausgabe ............................................. 1 0-90 —

Kozenn, Geograph. Schulatlas. (Ausgabe 1.) . . . . 29—35 — 2־80
Putzger, Historischer Schulatlas.............................. 11—19 — 1־80

P Moönik, Arithmetik und Algebra.............................. 121—24= P60 1־85
Ilocevar, Geometrie f. d. oberen CLassen............... 1—4 100 1־25
Stampfer, Logarithmen............... ־. .......................... 12 — 1־20
Handl, Lehrbuch der Physik f. d. oberen Olassen . 2 - 5 1 20 1־40
Lindner-Lukas, Psychologie ................... 11 1־20 1־30

B. Lehrbücher für die freien Lehrfächer.

(!ars 1. P o l n i s c h e  Sprache .
I. Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna . . 8 ____ 1 ־20

Karell, Lesebuch. II. Tlieil....................... . . . 2 — 0־45
11. Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna . . 8 — 1־20

Próchnicki i Wójcik, Lesebuch.............................. 2 — 0־75
2. F r a n z ö s i s c h e  S p r a c h e .

I. Ploetz, Elementargrammatik der franz. Sprache . 14—18 0 ־75
11. Ploetz, Elementargrammatik ״ ״ ״ 14—18 .........................................0Ploetz, Lectures choisies־75 19--23 1־20 —

3. Gesang.
1. Weinwurm, Kleines Gesangbuch. I.-—IV. Hefte

nebst einem Ergänzungshefte........................... 4—6 0־56
11. Hertrich, Lieder und Gesänge................... 1—2 0־60 —

4 S t e n o g r a p h i e .
1. Albi’echt, Lehrbuch der Gabelsberger'schen Steno-

graphie. (Ausgabe für Österreich) . . . . . . 2—3 0־90 —

II. Engelhard, .Lesebuch für angehende Gabelsberger
Stenographen ......................................................... 3 - 4 0־96 1־16

Bi e l i t z ,  den 15. •Tuli 1897.

Thomas Islitzer,
k. k. Director.




